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Vorwort
Mit Blick auf einen bestehenden und in den kom-
menden Jahren voraussichtlich stark zunehmenden 
Mangel an Arbeitskräften, ist das Thema der Fach-
kräfteeinwanderung zu einem zentralen politischen 
Anliegen geworden. Bereits in den vergangenen 
Jahren gab es diverse gesetzliche Neuregelungen, 
die darauf abzielten, die Erwerbsmigration nach 
Deutschland zu erhöhen. In der Praxis zeigten 
sich jedoch weiterhin zahlreiche Hürden, denen 
mit den aktuellen Novellierungen des Fachkräf-
teeinwanderungsgesetzes begegnet werden soll. 
Sowohl für viele Fachkräfte und Auszubildende, 
als auch für geringqualifizierte Arbeitskräfte aus 
Drittstaaten wird es künftig einfacher werden, ei-
nen Aufenthaltstitel zu Ausbildungs- oder Erwerbs-
zwecken zu erhalten. Gleichzeitig sind die entspre-
chenden gesetzlichen Regelungen sehr komplex 
und zum Teil in ihrer Anwendung – unter anderem 
durch Stichtagsregelungen – weiterhin begrenzt.  
Bereits jetzt verzeichnen die Kolleg*innen in der 
Migrations- und Flüchtlingsberatung eine starke 
Zunahme von Anfragen zum Thema Fachkräftemi-
gration. Dies betrifft zum einen Fragen nach den 

Möglichkeiten eines Spurwechsels aus dem Asyl-
verfahren oder einem geduldeten Aufenthalt in den 
Aufenthalt für Erwerbszwecke. Zum anderen wen-
den sich aber auch Menschen an die Beratungsstel-
len, die selbst noch im Ausland leben oder sich zum 
Beispiel für Besuchszwecke in Deutschland aufhal-
ten.

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir daher 
einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen 
Regelungen für die Aufenthalte zum Zwecke der Ar-
beit, der Ausbildung und des Studiums geben. Ziel 
ist es, Möglichkeiten und Grenzen der gesetzlichen 
Änderungen zu verdeutlichen und Beratungskräften 
eine möglichst praxisnahe Unterstützung im Bera-
tungsalltag zu bieten.

Autor der Broschüre ist Claudius Voigt, „Projekt Q 
– Qualifizierung der Flüchtlingsberatung“ der Ge-
meinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asyl-
suchender e.V. (GGUA), bei dem wir uns herzlich für 
diese umfassende und verständliche Darstellung 
der komplexen Gesetzeslage bedanken. 

Tara Käsmeier
Referentin für Migrationssozialarbeit
Der Paritätische Gesamtverband
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1.   Was gilt für die Erwerbs- und Bildungsmigration 
allgemein?

Die Regelungen zur Einwanderung zu Bildungs- und 
Erwerbszwecken werden durch das „Fachkräfteein-
wanderungsgesetz 2.0“ erheblich verändert. Zum 
überwiegenden Teil sind die Änderungen schon am 
18. November 2023 und zum 1. März 2024 in Kraft 
getreten, ein weiterer Teil ist zum 1. Juni 2024 in 
Kraft getreten. Die Änderungen führen dazu, dass 
es für viele Menschen einfacher werden wird, einen 
Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung oder der 
Arbeit zu erhalten. Zugleich werden die entspre-
chenden Regelungen teilweise noch komplexer und 
schwieriger zu durchblicken.

Die Rahmenbedingungen der Erwerbs- und Bil-
dungsmigration werden durch das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz 2.0 an vielen Stellen geöffnet. 
Hier kurz ein Überblick über die wesentlichen in-
haltlichen Änderungen:

 Î Die Voraussetzungen für die Blaue Karte EU 
sind seit November 2023 deutlich abgesenkt 
worden. Für deutlich mehr Menschen als bisher 
wird sie eine realistische Möglichkeit darstellen.

 Î Es gibt mehr Aufenthalts- und Arbeitsmöglich-
keiten für Personen mit einer ausländischen 
Berufsqualifikation, wenn diese in Deutschland 
(noch) nicht anerkannt ist, aber bestimmte Be-
rufserfahrung besteht.

 Î Der Familiennachzug zu Fachkräften wird er-
leichtert.

 Î Es gibt mehr Möglichkeiten der Nebenbe-
schäftigung.

 Î Der Wechsel zwischen den Aufenthaltstiteln 
wird einfacher, viele Zweckwechselsperren wer-
den gestrichen.

 Î Es gibt einen „Spurwechsel light“, wenn ein 
Asylantrag zurückgenommen wird. Die Voraus-
setzungen dafür werden allerdings nur wenige 
Menschen erfüllen.

 Î Es gibt Erleichterungen für Pflegehilfskräfte.

 Î Es gibt mehr Möglichkeiten für die Suche eines 
Arbeitsplatzes oder einer Qualifizierungsmaß-
nahme. Umgesetzt wird dies ab dem 1. Juni 
2024 mit einem Punktesystem durch die so ge-
nannte „Chancenkarte“.

Die Aufenthaltsmöglichkeiten zum Zweck des Stu-
diums, der Ausbildung oder der Erwerbstätigkeit 
sind im Aufenthaltsgesetz in Kapitel 2, Abschnitt 3 
und 4 geregelt. Sie umfassen die Paragrafen 16 bis 
21. Was zunächst übersichtlich erscheint, ist in der 
Tiefe sehr komplex. Allein hinter diesen Paragrafen 
verbergen sich rund 40 unterschiedliche Aufent-
haltsmöglichkeiten. Hinzu kommt, dass in vielen 
Fällen zusätzlich die Beschäftigungsverordnung be-
rücksichtigt werden muss. Diese differenziert das 
Ganze noch weiter, so dass insgesamt rund 80 un-
terschiedliche Konstellationen möglich sind.

Nicht alle können in der folgenden Broschüre dar-
gestellt werden. Ziel ist es daher, zu den wichtigsten 
Aufenthaltsmöglichkeiten einen möglichst praxisre-
levanten Überblick zu geben.
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2.   Wo sind Grundlagen und hilfreiche Materialien 
zu finden?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Broschü-
re sind die meisten Änderungen bereits in Kraft ge-
treten, so dass man diese in den veröffentlichten, 
geltenden Gesetzen und Verordnungen findet:

• Aufenthaltsgesetz (AufenthG);  
https://t1p.de/ez0i

• Beschäftigungsverordnung (BeschV);  
https://t1p.de/r5lkh

Manchmal ist es hilfreich, die dazugehörigen Ge-
setzesmaterialien zu kennen, z. B. die Gesetzesbe-
gründung:

• Gesetzentwurf zum FEG 2.0 (BT-Drs. 20/6500) 
und Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
(BT-Drs. 20/7394) 

• Entwurf zu den Änderungen in der Beschäfti-
gungsverordnung mit Begründung  
(BR-Drs. 284/23)

• Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum 
„Rückführungsverbesserungsgesetz“  
(Bundestags-Drs. 20/10090)

Zusätzlich gibt es ergänzende Materialien zur An-
wendung der gesetzlichen Regelungen, die auch 
die Behörden berücksichtigen:

• Eine Synopse, in der die Bundesregierung die 
Änderungen im AufenthG im Fließtext kenntlich 
gemacht hat: https://t1p.de/wpk4a

• Anwendungshinweise des Bundesinnenmini-
steriums zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz: 
https://t1p.de/coa4g. In dieser Broschüre wird 
oft darauf verwiesen. Dort steht dann „AH FEG“.

• Fachliche Weisung der Bundesagentur für 
Arbeit zum AufenthG und zur Beschäftigungs-
verordnung: https://t1p.de/lhpib. Darin wird aus-
führlich erläutert, wie die Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit abläuft.

Hilfreiche Internetseiten, die sich mit der Thematik 
beschäftigen:

• www.make-it-in-germany.de: Dies ist das „Por-
tal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem 
Ausland“. Man findet dort detaillierte Informa-
tionen zu den einzelnen Aufenthaltsmöglich-
keiten, zum Anerkennungsverfahren und zu wei-
terführenden Kontaktstellen. Außerdem gibt es 
dort auch einen „Quick-Check“, ob ein Visum 
bzw. eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 
kann.

• www.anerkennung-in-deutschland.de: Das In-
formationsportal der Bundesregierung zur 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikati-
onen. Hier finden sich für Antragstellende, für 
Beratende und für Unternehmen ausführliche 
Informationen zum beruflichen Anerkennungs-
verfahren. Unter anderem gibt es dort einen 
„Anerkennungsfinder“, mit dem man feststellen 
kann, ob die Berufsqualifikation anerkennungs-
fähig ist, ob man gar kein Anerkennungsverfah-
ren braucht und welche Stelle zuständig wäre.

• www.netzwerk-iq.de: Hier gibt es ebenfalls viele 
Informationen zum Anerkennungsverfahren und 
zu Beratungsangeboten. Beratungsstellen und 
individuelle Angebote des IQ-Netzwerks gibt es 
in jedem Bundesland.

• https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/amz: 
Dies ist die Seite der Bundesagentur für Arbeit 
(BA). Eine spezielle Abteilung der BA ist für die 
Zustimmung zur Erteilung von Beschäftigungs-
erlaubnissen zuständig. Dies ist die ZAV, die 
zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Auf der 
Seite findet man Informationen zum Zustim-
mungsverfahren, die entsprechenden Formu-
lare und die Kontaktmöglichkeiten zu den ein-
zelnen Teams der ZAV.

• https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-aus-
laendisches-bildungswesen.html: Dies ist die 
Seite der „Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen“. Dort können Zeugnisbewertungen, 
insbesondere für akademische Berufsqualifi-
kationen, beantragt werden. Dort gibt es auch 
die Datenbank „anabin“, mit deren Hilfe einfach 
festgestellt werden kann, ob ein ausländischer 
akademischer Abschluss als gleichwertig gilt.  

https://t1p.de/ez0i
https://t1p.de/r5lkh
https://dserver.bundestag.de/btd/20/065/2006500.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/073/2007394.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2023/0201-0300/284-23.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2023/0201-0300/284-23.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010090.pdf
https://t1p.de/wpk4a
https://t1p.de/coa4g
https://t1p.de/lhpib
http://www.make-it-in-germany.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.netzwerk-iq.de
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/amz
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
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3.  Begriffsdefinitionen

In der folgenden Broschüre tauchen immer wie-
der bestimmte Begriffe auf, die auch rechtlich von 
großer Bedeutung sind. Diese Begriffe sind gesetz-
lich definiert; das heißt im Gesetz steht genau be-
schrieben, was damit gemeint ist – auch wenn man 
im Alltagsgebrauch eventuell etwas anderes darun-
ter versteht. Eine lange Liste mit Definitionen findet 
sich in § 2 und an anderen Stellen im AufenthG. 
Hier einige Begriffe und ihre Bedeutung, die im Fol-
genden häufiger auftauchen werden:

 Î Erwerbstätigkeit: Eine Erwerbstätigkeit ist 

• die selbstständige Tätigkeit (z. B. eine 
freiberufliche Honorartätigkeit) und

• die Beschäftigung (§ 2 Abs. 2 AufenthG). 

Für die Fachkräfteeinwanderung ist der Begriff 
der „Beschäftigung“ dabei meist entscheidend. 
Dieser ist in § 7 SGB IV definiert: „Beschäfti-
gung ist die nichtselbständige Arbeit, insbeson-
dere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte 
für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach 
Weisungen und eine Eingliederung in die Ar-
beitsorganisation des Weisungsgebers.“

 Î Qualifizierte Berufsausbildung: Diese bedeu-
tet, dass „es sich um eine Berufsausbildung in 
einem staatlich anerkannten oder vergleichbar 
geregelten Ausbildungsberuf handelt, für den 
nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschrif-
ten eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei 
Jahren festgelegt ist“ (§ 2 Abs. 12a AufenthG). 

• Die Dauer von Ausbildungen kann hier nach-
geschlagen werden: https://t1p.de/htyfd

 Î Qualifizierte Beschäftigung: Diese ist erfüllt, 
„wenn zu ihrer Ausübung Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten erforderlich sind, die in 
einem Studium oder einer qualifizierten Berufs-
ausbildung erworben werden“ (§ 2 Abs. 12b Auf-
enthG).

 Î Fachkraft ist, wer entweder

• eine deutsche qualifizierte Berufsausbil-
dung oder eine mit einer deutschen qualifi-
zierten Berufsausbildung gleichwertige aus-
ländische Berufsqualifikation besitzt, oder

• einen deutschen, einen anerkannten aus-
ländischen oder einen einem deutschen 
Hochschulabschluss vergleichbaren auslän-
dischen Hochschulabschluss besitzt (§ 18 
Abs. 3 AufenthG).

Eine Fachkraft im Sinne des Gesetzes ist man 
also nur dann, wenn feststeht, dass die auslän-
dische Berufsqualifikation in Deutschland als 
gleichwertig gilt. Hierfür muss in vielen Fällen 
ein Anerkennungsverfahren durchgeführt oder 
auf andere Weise der Nachweis erbracht wor-
den sein, dass sie als gleichwertig gilt (z. B. über 
die anabin-Datenbank). 

https://t1p.de/htyfd


9

4. Wie ist das mit dem Visumverfahren?

drei Wochen einen Termin anbieten und in weiteren 
drei Wochen über den Visumantrag entscheiden. 
Auch für die anderen Schritte des Verfahrens (Zu-
stimmung der ZAV, Anerkennungsverfahren) gelten 
festgelegte verkürzte Fristen. Für das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren braucht der Betrieb eine Voll-
macht der Person, die einreisen will. Das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren kostet 411 Euro. 

• Hier gibt es ausführliche Informationen zum 
beschleunigten Fachkräfteverfahren mit den 
notwendigen Formularen: https://t1p.de/d8hof. 

• Hier gibt es eine Übersicht, welche Ausländer-
behörden in den einzelnen Bundesländern für 
das beschleunigte Fachkräfteverfahren zustän-
dig sind: https://t1p.de/d928f

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren ist nicht für 
alle Aufenthaltszwecke möglich. Eine Auflistung, in 
welchen Fällen es möglich ist, gibt es in den AH 
FEG, Nr. 81.a.1.5.

• Ausführliche Informationen zum Visumverfahren 
und zu den Kriterien, nach denen die Botschaf-
ten entscheiden, finden sich im Visumhandbuch, 
das das Auswärtige Amt für die Auslandsvertre-
tungen erstellt hat und das immer wieder aktua-
lisiert wird: https://t1p.de/ep0aw

Wenn ein Visum erteilt worden ist, kann die Person 
einreisen. Mit dem Visum gelten schon die Rege-
lungen, die auch mit der anschließenden Aufent-
haltserlaubnis gelten werden. Das heißt: Auch mit 
dem Visum kann man bereits beginnen zu arbei-
ten. Vor Ablauf der Geltungsdauer des Visums muss 
bei der deutschen Ausländerbehörde der anschlie-
ßende Aufenthaltstitel beantragt werden. Wenn die-
ser nicht sofort ausgestellt werden kann, gilt der 
Aufenthalt auch nach Ablauf des Visums weiterhin 
als erlaubt. Es muss eine Fiktionsbescheinigung 
ausgestellt werden, und auch die Arbeitserlaubnis 
gilt fort (§ 81 Abs. 4 und Abs. 5a AufenthG).

Um in Deutschland einen Aufenthaltstitel zum Zwe-
cke der Ausbildung, des Studiums oder der Erwerbs-
tätigkeit bekommen zu können, muss man norma-
lerweise mit dem „richtigen“ Visum eingereist sein. 
Es handelt sich dabei um das nationale Visum nach 
§ 6 Abs. 3 AufenthG, das bei der deutschen Aus-
landsvertretung beantragt wird. Bei dem Visuman-
trag müssen schon die Angaben gemacht worden 
sein, warum man nach Deutschland kommen will 
und die entsprechenden Nachweise (Arbeitsplatz-
zusage, Anerkennungsbescheid, Studienplatzzusa-
ge usw.) vorgelegt worden sein. Achtung: Dies gilt 
auch für Staatsangehörige, die für Kurzaufenthalte 
eigentlich visumfrei einreisen dürfen (z. B. Serbien 
usw.)!

Im Visumverfahren beteiligt die Botschaft in vielen 
Fällen die Bundesagentur für Arbeit in Deutschland 
(die ZAV), da diese ihre Zustimmung erteilen muss, 
wenn es um einen Aufenthaltstitel für die Beschäf-
tigung geht. Für diese Zustimmung der ZAV ist es 
möglich, bereits im Vorfeld in Deutschland über den 
Arbeitgeber eine so genannte „Vorabzustimmung“ 
zu beantragen (§ 36 Abs. 3 BeschV). 

• Informationen dazu gibt es hier:  
https://t1p.de/6j1gv.

Die Ausländerbehörde in Deutschland wird in die-
sen Fällen meist nicht beteiligt (§ 31 AufenthV). Visa 
für die Erwerbstätigkeit werden normalerweise für 
ein Jahr erteilt (AH FEG Nr. 18.4.2).

Es ist außerdem möglich und sinnvoll, vor dem Vi-
sumantrag durch den künftigen Arbeitgeber ein 
beschleunigtes Fachkräfteverfahren (§ 81a Auf-
enthG) zu beantragen. In diesem Fall ist eine deut-
sche Ausländerbehörde im Rahmen eines „Ser-
vicepakets“ dafür zuständig, die Voraussetzungen 
der Einreise zu prüfen, die Zustimmung der ZAV 
einzuholen, das Anerkennungsverfahren zu betrei-
ben und der Botschaft eine Vorabzustimmung zu 
erteilen. Die Botschaft muss dann innerhalb von 

https://t1p.de/d8hof
https://t1p.de/d928f
https://t1p.de/ep0aw
https://t1p.de/6j1gv
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In bestimmten Fällen muss ausnahmsweise kein 
nationales Visum beantragt werden. Man kann un-
ter Umständen ganz ohne Visum einreisen und in 
Deutschland den Aufenthaltstitel beantragen. In 
bestimmten Fällen ist es auch möglich, in Deutsch-
land den Aufenthaltstitel für die Arbeit zu beantra-
gen, wenn man nur mit einem Besuchsvisum einge-
reist ist. Dies führt in der Praxis jedoch regelmäßig 
zu Schwierigkeiten.

 Î Kein Visum benötigen die Staatsangehörigen 
von Australien, Israel, Japan, Kanada, Südkorea, 
Neuseeland, Großbritannien, Nordirland und 
USA (§ 41 Abs. 1 AufenthV). Dies gilt unabhän-
gig davon, zu welchem Zweck sie einreisen.

 Î Kein Visum benötigen die Staatsangehörigen 
von Andorra, Brasilien, El Salvador, Honduras, 
Monaco und San Marino. Dies gilt allerdings 
nur, wenn sie keine längerfristige Erwerbstätig-
keit aufnehmen wollen, ist also im Rahmen der 
Erwerbsmigration normalerweise nicht anwend-
bar.

 Î Wenn man mit einem Besuchsvisum 
(Schengenvisum) oder visumfrei für einen 
Kurzaufenthalt eingereist ist, ist es hingegen 
normalerweise nicht möglich, direkt in einen 
längerfristigen Aufenthalt zu wechseln. 

Allerdings sieht § 39 Nr. 3 AufenthV hierfür eine 
Ausnahme vor: Man muss das Visumverfahren 
nämlich nicht nachholen, wenn „die Vorausset-
zungen eines Anspruchs auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach der Einreise entstanden 
sind (…).“ Es muss sich für einen Wechsel also 
zum einen um eine Anspruchsnorm handeln (z. 
B. § 18a und b AufenthG), und zum anderen darf 
nicht von vornherein geplant gewesen sein, für 
einen längerfristigen Aufenthalt zu kommen. 

 Î Dasselbe gilt, wenn man mit dem Aufenthalts-
titel eines anderen Schengenstaats für einen 
Kurzaufenthalt einreist und dann längerfristig 
für die Arbeit oder Ausbildung bleiben will (§ 39 
Nr. 6 AufenthV): Auch hier sehen die Rechtspre-
chung und die Kommentierung es ganz über-
wiegend so, dass diese Befreiung von der Vi-
sumpflicht dann nicht gilt, wenn man vornherein 
die Absicht hatte, längerfristig nach Deutsch-
land zu kommen. Vielmehr könne man sich auf 
diese Ausnahmeregelung nur berufen, wenn 
ursprünglich ein Kurzaufenthalt geplant war 
und sich währenddessen – ungeplant – etwas 
anderes ergeben sollte und man dann – eben-
so ungeplant – einen Anspruch auf die Aufent-
haltserlaubnis erwerben sollte.
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5.   Wie ist das mit der Beschäftigungserlaubnis?

Das Grundprinzip im Aufenthaltsgesetz ist: Wenn in 
dem jeweiligen Paragrafen nichts anderes steht, ist 
immer jede Erwerbstätigkeit (das heißt: die selbst-
ständige Tätigkeit und die Beschäftigung) erlaubt 
(§ 4a Abs. 1 AufenthG). Das gilt zum Beispiel für alle 
Aufenthaltstitel aus familiären Gründen und für fast 
alle aus humanitären Gründen. 

Für die Aufenthaltstitel, die zum Zwecke einer Ausbil-
dung oder einer Arbeit erteilt worden sind (§§ 16a bis 
§ 21 AufenthG), gilt allerdings etwas anderes: Sie sind 
fast immer gesetzlich beschränkt, das heißt sie berech-
tigen nur zu der jeweiligen Arbeit und / oder zu einer 
Nebentätigkeit in einem bestimmten Umfang. Für eine 
Erwerbstätigkeit, die darüber hinaus geht, oder einen 
Wechsel der Arbeitsstelle benötigt man von der Aus-
länderbehörde eine Erlaubnis (§ 4a Abs. 2 AufenthG). 
Dies gilt auch für die Ausübung einer selbstständigen 
(Neben-)Tätigkeit (§ 21 Abs. 6 AufenthG).

Für die Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zwe-
cke der Beschäftigung, einer betrieblichen Ausbil-
dung oder für eine zusätzliche Beschäftigungser-
laubnis muss in den meisten Fällen außerdem die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) zustimmen (§ 39 
Abs. 1 und 5 AufenthG). Diese Zustimmungsprüfung 
ist angesiedelt bei der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung (ZAV), einer speziellen Abteilung 
der BA. Dort gibt es bestimmte Teams, die für be-
stimmte Regionen zuständig sind. Die Zuständig-
keit richtet sich nach dem Betriebssitz.

• Eine Standortliste gibt es hier:  
https://www.arbeitsagentur.de/datei/regionale-
zustaendigkeiten-der-zav-im-bereich-arbeits-
marktzulassung_ba048053.pdf

Für die Zustimmung führt die BA eine Arbeitsmarkt-
prüfung durch (§ 39 AufenthG). Diese besteht aus 
einer Prüfung der Beschäftigungsbedingungen 
(ob Tariflohn oder branchenspezifischer ortsüb-
licher Lohn eingehalten wird, der Mindestlohn 
reicht in der Regel nicht aus) und – in ganz wenigen 
Fällen – einer Vorrangprüfung (ob bevorrechtigte 
deutsche, Unionsbürger*innen oder andere Nicht-
Deutsche Arbeitnehmer*innen zur Verfügung ste-
hen). Eine Zustimmung kann nicht für Leiharbeit 
erteilt werden (§ 40 Abs. 1 AufenthG).

Die Zustimmung wird durch die Ausländerbehörde 
oder die Botschaft direkt bei der BA angefragt. Es 
gibt jedoch die Möglichkeit, bereits im Vorfeld über 
den Arbeitgeber eine so genannte „Vorabzustim-
mung“ zu beantragen (§ 36 Abs. 3 BeschV). 

• Informationen dazu gibt es hier:  
https://t1p.de/6j1gv. 

Nachdem die Zustimmungsanfrage bei der BA ein-
gegangen ist und alle Unterlagen vorliegen, hat 
diese zwei Wochen Zeit. Wenn in dieser Zeit keine 
Rückmeldung erfolgt, gilt die Zustimmung als er-
teilt („Zustimmungsfiktion, § 36 Abs. 2 BeschV). Im 
beschleunigten Fachkräfteverfahren verkürzt sich 
diese Frist auf eine Woche. Für eine Zustimmung 
braucht die ZAV immer eine entsprechende Rechts-
grundlage im AufenthG oder der Beschäftigungs-
verordnung.

 Î Für das Zustimmungsverfahren muss die Arbeit-
geberin eine Erklärung zum Beschäftigungs-
verhältnis ausfüllen (https://t1p.de/xxehy). 

 Î Wenn die BA die Zustimmung ablehnen sollte, 
teilt die Ausländerbehörde dies der betroffenen 
Person mit und erlässt den Bescheid. Man muss 
Rechtsmittel dann gegen den Bescheid der 
Ausländerbehörde einlegen und nicht gegen 
die BA selbst.

• Hier gibt es weitere Informationen zum Zustim-
mungsverfahren: https://t1p.de/e0c3d

• Die ZAV bei der BA ist auch über eine Hotline 
erreichbar, um in Einzelfällen weiterzuhelfen: 
0228 713-2000.

https://www.arbeitsagentur.de/datei/regionale-zustaendigkeiten-der-zav-im-bereich-arbeitsmarktzulassung_ba048053.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/regionale-zustaendigkeiten-der-zav-im-bereich-arbeitsmarktzulassung_ba048053.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/regionale-zustaendigkeiten-der-zav-im-bereich-arbeitsmarktzulassung_ba048053.pdf
https://t1p.de/6j1gv
https://t1p.de/xxehy
https://t1p.de/e0c3d
tel:+492287132000
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6. Wie ist das mit dem Anerkennungsverfahren?

Das Aufenthaltsgesetz verlangt, dass für einen Auf-
enthaltstitel als Fachkraft (sofern man nicht über ei-
nen in Deutschland erworbenen Abschluss verfügt) 
entweder 

 Î durch eine Gleichwertigkeitsprüfung die 
volle Anerkennung der Berufsqualifikation 
festgestellt wurde, oder 

 Î ein ausländischer Hochschulabschluss vor-
liegt, der einem deutschen Hochschulab-
schluss vergleichbar ist (§ 18 Abs. 3 Auf-
enthG).

Die Feststellung der Gleichwertigkeit ist also oft 
ausländerrechtlich Voraussetzung, auch wenn man 
berufsrechtlich in nicht-reglementierten Berufen 
auch ohne eine solche Feststellung arbeiten könnte. 
Für Aufenthaltstitel, die nicht für Fachkräfte erteilt 
werden, gelten diese Voraussetzungen nicht (z. B. § 
19c Abs. 1 oder 2 AufenthG).

 Î Bei Fachkräften mit nicht-akademischer Qua-
lifikation muss die Gleichwertigkeit im Rah-
men eines Anerkennungsverfahrens festgestellt 
werden. Dies erfolgt in der Regel über die ent-
sprechenden Kammern (z. B. Industrie- und 
Handelskammer, Handwerkskammer oder Lan-
desbehörden) und endet mit einem Bescheid, 
der in der Regel noch zu Nachqualifizierungen 
oder Anpassungsmaßnahmen verpflichtet. Dies 
gilt auch für nicht-akademische Heilberufe (z. B. 
Pflegefachkräfte), bei denen zusätzlich eine Be-
rufsausübungserlaubnis erforderlich ist. Es gibt 
sehr viele (über 1.500) unterschiedliche Stellen, 
die für die Anerkennung zuständig sind. 

• Hier kann man die Stellen finden:  
https://t1p.de/8x4mk

Für Fachkräfte mit einem akademischen Ab-
schluss gibt es mehr Möglichkeiten:

 Î Wenn man in einem reglementierten Beruf ar-
beiten will (z. B. als Ärzt*in) ist die Anerken-
nung des ausländischen Hochschulabschlusses 
durch die zuständige Stelle  zwingend erforder-
lich. In der Regel erfolgt dies mit der Entschei-
dung über die Berufsausübungserlaubnis. Ein 
Nachweis über die Vergleichbarkeit mit einem 
deutschen Hochschulabschluss ist für die Auf-
nahme einer Beschäftigung in einem reglemen-
tierten Beruf nicht ausreichend. (vgl. AH FEG Nr. 
18.3.2.1)

 Î Wenn man in einem nicht-reglementierten Be-
ruf tätig werden will (z. B. als Pharmazeut*in in 
einem Pharmaunternehmen), ist der einfachste 
Weg, über einen Abgleich in der anabin-Da-
tenbank festzustellen, ob die jeweilige Univer-
sität und der jeweilige Hochschulabschluss in 
Deutschland als gleichwertig gelten (https://
anabin.kmk.org/anabin.html). Hierfür muss die 
Universität mit H+ oder eventuell mit H+/- geli-
stet sein. Zudem muss der Abschluss mit „ent-
spricht“ oder „vergleichbar“ bewertet sein.

 Î Wenn die Qualifikation in der Datenbank nicht 
gelistet ist, muss eine Zeugnisbewertung bei 
der ZAB beantragt werden (https://www.kmk.
org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bil-
dungswesen.html) 

In manchen Fällen ist nur die Berufsbezeichnung 
reglementiert, man kann aber auch ohne for-
male Anerkennung bereits qualifiziert tätig sein. 
Dies gilt zum Beispiel für Ingenieur*innen und 
Architekt*innen, die diese Berufsbezeichnung ohne 
Erlaubnis nicht führen dürfen. Sie können aber 
schon vorher in einem Ingenieur- oder Architektur-
büro angestellt und qualifiziert tätig werden.

• Eine Liste mit den reglementierten Berufen gibt 
es hier: https://t1p.de/v495n 

• Weitergehende Informationen gibt es hier:  
www.anerkennung-in-deutschland-de

https://t1p.de/8x4mk
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
https://t1p.de/v495n
http://www.anerkennung-in-deutschland-de
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7.  Wie ist das mit dem Spurwechsel?

Die Thematik „Spurwechsel“ ist in aller Munde. Mit 
der Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
sollten neue Möglichkeiten geschaffen werden, 
auch aus einem Asylverfahren in den Arbeitsaufent-
halt zu wechseln. Diese Möglichkeiten sind jedoch 
sehr begrenzt. Im Folgenden sollen sie nur kurz 
dargestellt werden. 

• Eine ausführlichere Arbeitshilfe gibt es hier: 
https://t1p.de/3jsl7.

Es gibt im Wesentlichen vier Hürden, wenn man den 
Aufenthaltszweck wechseln will: 

 Î Zum einen muss man für einen Aufenthaltsti-
tel prinzipiell mit dem „erforderlichen“ Visum 
eingereist sein, verlangt § 5 Abs. 2 AufenthG. 
Hiervon kann nur abgesehen werden, wenn ein 
Anspruch auf den anderen Aufenthaltstitel be-
steht. Wenn die Nachholung eines Visumverfah-
rens nicht zumutbar ist, muss ab 1. März 2024 
von der Nachholung des Visumverfahrens ab-
gesehen werden (Änderung des § 5 Abs. 2 S. 2 
AufenthG). Wenn man die Aufenthaltserlaubnis 
wechselt, ist man jedoch logischerweise nicht 
mit dem für die neue Aufenthaltserlaubnis er-
forderlichen Visum eingereist. Allerdings gibt 
es in den §§ 39 und 41 der Aufenthaltsverord-
nung (AufenthV) eine Reihe von Spezialfällen, 
in denen im Inland ein Aufenthaltstitel einge-
holt oder verlängert werden kann. Das bedeutet: 
Wenn eine dieser Ausnahmeregelungen passt, 
ist die Einreise mit dem falschen oder ohne Vi-
sum kein Hindernis mehr. Die wichtigste Aus-
nahmeregelung ist § 39 Nr. 1 AufenthV, der 
regelt, dass man grundsätzlich aus jeder Auf-
enthaltserlaubnis in jeden anderen Aufent-
haltstitel wechseln kann, ohne ein Visumver-
fahren nachzuholen.

 Î Allerdings gibt es ein paar Aufenthaltser-
laubnisse, aus denen heraus man nicht in je-
den anderen Aufenthaltstitel wechseln kann. 
Dies sind vor allem die Aufenthaltserlaub-
nisse zum Zwecke der Ausbildung, des 
Studiums, für ein berufliches Anerken-
nungsverfahren oder Sprachkurse (§§ 16a, 
16b, 16d, 16f und 17 AufenthG). Hier sind die 

Wechselmöglichkeiten eingeschränkt, weil es 
in dem jeweiligen Paragrafen so steht. Viele 
dieser Einschränkungen sind seit dem 1. März 
2024 gestrichen, seit diesem Zeitpunkt ist es 
möglich, in viel mehr Aufenthaltserlaubnisse zu 
wechseln als zuvor.

 Î Für Personen, die in einem Asylverfahren sind, 
die einen Asylantrag zurückgenommen ha-
ben oder deren Asylantrag abgelehnt worden 
ist, gibt es noch zusätzliche Sperren, die in § 
10 Abs. 1 und 10 Abs. 3 AufenthG geregelt sind. 
Demnach darf während des Asylverfahrens ein 
Aufenthaltstitel nur in den Fällen eines gesetz-
lichen Anspruchs erteilt werden. Nach einem 
abgelehnten oder zurückgenommenen Asyl-
antrag darf ein Aufenthaltstitel nur aus huma-
nitären Gründen oder in den Fällen eines ge-
setzlichen Anspruchs erteilt werden. Seit dem 
23. Dezember 2023 gibt es eine stichtagsbe-
zogene Sonderregelung, nach der vor dem 29. 
März 2023 eingereiste Personen, die ihren 
Asylantrag zurücknehmen, ausnahmsweise in 
die Aufenthaltserlaubnisse nach § 18a/b und § 
19c Abs. 2 AufenthG wechseln können. Zugleich 
sind in anderen Fällen die Wechselmöglich-
keiten in § 18a und b AufenthG aus einem lau-
fenden Asylverfahren, nach einem abgelehnten 
oder zurückgenommenen Asylantrag vor der 
Ausreise ausdrücklich verboten worden – ob-
wohl es sich bei § 18a und b AufenthG um An-
spruchsnormen handelt.

 Î Und schließlich gibt es noch eine Reihe von 
Sperren, die in § 19f AufenthG stehen. Diese 
beziehen sich aber ausschließlich auf die uni-
onsrechtlich geregelten Aufenthaltstitel, 
insbesondere auf die Blaue Karte und § 16b 
Abs. 1 AufenthG für das Studium. So sperrt § 19f 
AufenthG etwa den Wechsel aus einer Duldung 
oder aus einem – auch in einem anderen EU-
Staat – laufenden Asylverfahren in diese Aufent-
haltstitel.

https://t1p.de/3jsl7
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Für die Beratung sehr zentral ist die Frage, wann 
man aus einem Asylverfahren in den Arbeits-
aufenthalt wechseln kann. Für diesen Wechsel ist 
zum 23. Dezember 2023 eine spezielle Regelung in  
§ 10 Abs. 3 AufenthG eingeführt worden. Allerdings 
werden nur wenige Menschen die Voraussetzungen 
erfüllen – schon allein deshalb, weil sie an einen 
Einreisestichtag geknüpft ist. 

Im Gesetz findet sich dieser Spurwechsel nun an 
zwei Stellen: 

 Î In § 10 Abs. 3 S. 5 AufenthG: Hier wird ge-
regelt, dass die Sperre wegen eines zurückge-
nommenen Asylantrags, die in § 10 Abs. 3 S. 
1 AufenthG geregelt ist, in bestimmten Fällen 
ausnahmsweise nicht anwendbar ist.

 Î In § 5 Abs. 3 S. 5 AufenthG: Hier wird gere-
gelt, dass in diesen Fällen dann auch von der 
Voraussetzung abgesehen wird, mit dem rich-
tigen Visum eingereist zu sein.

Diese Spurwechselmöglichkeit wird nur für einen 
eng begrenzten Personenkreis gelten: 

 Î Die Einreise muss vor dem 29. März 2023 er-
folgt sein und 

 Î der Asylantrag muss zurückgenommen worden 
sein (wenn er abgelehnt worden ist, geht der 
Spurwechsel nicht mehr!) und 

 Î geöffnet sind nur die Aufenthaltserlaubnisse 
nach §§ 18a, 18b und 19c Abs. 2 AufenthG 
sowie die familiären Aufenthaltserlaubnisse für 
die Familienangehörigen dieser Personen. 

Die Rücknahme des Asylantrags ist möglich, solan-
ge er noch nicht unanfechtbar abgelehnt worden 
ist. Sie kann also auch noch erfolgen, nachdem das 
BAMF bereits einen negativen Bescheid zugestellt 
hat. 

• Die Rücknahme eines Asylantrags ist auch noch 
möglich, wenn das BAMF den Asylantrag bereits 
abgelehnt hat und ein Klageverfahren anhängig 
ist. 

• Auch wenn das Verwaltungsgericht bereits ein 
Urteil gefällt hat, die Rechtsmittelfrist dagegen 
aber noch nicht abgelaufen ist (für den Antrag 
auf Zulassung der Berufung), kann der Asylan-
trag noch zurückgenommen werden.

• Auch wenn die Zulassung der Berufung bean-
tragt wurde, hierüber aber noch nicht entschie-
den worden ist, kann der Asylantrag noch zu-
rückgenommen werden.

• Auch wenn ein Asylfolgeantrag oder Zweitan-
trag gestellt wurde, kann dieser zurückgenom-
men werden, solange die Entscheidung darüber 
noch nicht unanfechtbar ist. Das BMI schränkt 
jedoch in seinen Anwendungshinweisen ein, 
dass in Fällen von „Rechtsmissbrauch“ (wenn 
man den Antrag nur stellt, um ihn direkt wieder 
zurückzunehmen, um damit in die Aufenthalts-
erlaubnisse zu kommen) der Spurwechsel ab-
gelehnt werden könne.

• Auch wenn das BAMF einen Asylantrag als un-
zulässig (in Dublin-Fällen oder Drittstaatenfäl-
len) abgelehnt hat, kann er zurückgenommen 
werden, so lange diese Entscheidung noch nicht 
unanfechtbar ist. Dies gilt auch, wenn die Klage 
gegen die Ablehnung keine aufschiebende Wir-
kung hat und man daher schon ausreisepflich-
tig geworden ist.

Wichtig ist, dass nicht die Klage beim Ver-
waltungsgericht zurückgenommen wird, 
sondern der ursprüngliche Asylantrag beim 
BAMF. Denn wenn man die Klage zurückneh-
men würde, würde der ablehnende BAMF-
Bescheid bestandskräftig und damit wäre der 
Spurwechsel ausgeschlossen. Der Asylantrag 
muss spätestens zurückgenommen worden 
sein, wenn die Ausländerbehörde über den An-
trag auf § 18a / b oder § 19c Abs. 2 entscheidet. 
Es ist daher möglich (und ggfs. sinnvoll), bereits 
vor der Rücknahme den Antrag auf die Aufent-
haltserlaubnis zu stellen und den Asylantrag 
erst zurückzunehmen, wenn alles in trockenen 
Tüchern ist – und klar ist, dass das Asylverfah-
ren keine realistische Erfolgsaussicht hat. 
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8.  Ist ein Fachkraftaufenthalt zusätzlich zu einem 
anderen Aufenthaltstitel möglich?

Grundsätzlich ja. Das Aufenthaltsgesetz schreibt 
nicht vor, dass immer nur ein Aufenthaltstitel ausge-
stellt werden darf. Vielmehr kann man auch mehre-
re Aufenthaltstitel parallel beanspruchen, wenn die 
Voraussetzungen dafür erfüllt sind. So hat es das 
Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung 
festgestellt (BVerwG, Urteil vom 19. März 2013; 1 C 
12.12). Darin sagen die Richter*innen: „Dass einem 
Ausländer – solange das Gesetz nicht eindeutig et-
was anderes bestimmt – mehrere Aufenthaltstitel 
nebeneinander erteilt werden können, ergibt sich 
insbesondere aus dem dem Aufenthaltsgesetz zu-
grunde liegenden Konzept unterschiedlicher Auf-
enthaltstitel mit jeweils eigenständigen Rechtsfol-
gen. (…) Folglich sind ihm auf einen entsprechenden 
Antrag hin beide Aufenthaltstitel zu erteilen. Denn 
nur so kann der Ausländer von den mit beiden Auf-
enthaltstiteln verbundenen Rechtsvorteilen effektiv 
Gebrauch machen. Müsste er sich für einen der bei-
den Aufenthaltstitel entscheiden, würden ihm hier-
durch die nur mit dem anderen Titel verbundenen 
Rechtsvorteile verlorengehen, obwohl er nach dem 
Gesetz auch auf diesen Titel und die damit ver-
bundenen Rechtsvorteile einen Anspruch hat.“ Das 
Urteil bezieht sich zwar auf eine bestimmte Kon-
stellation (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU nach 
§ 9a AufenthG und Niederlassungserlaubnis nach 
§ 9 AufenthG), ist aber auf andere Konstellationen 
übertragbar.

In der Praxis relevant kann dies insbesondere in 
folgenden Fällen sein: 

 Î Eine Person mit Aufenthaltserlaubnis nach  
§ 24 AufenthG (vorübergehender Schutz Uk-
raine) erfüllt im Laufe der Zeit auch die Vo-
raussetzungen als Fachkraft (z. B. § 18a/b oder 
auch § 19c Abs. 2 AufenthG). Letztere würde 
den Vorteil bieten, auch nach März 2025 verlän-
gerbar zu sein und eine Niederlassungserlaub-
nis erhalten zu können. In diesem Fall muss zu-
sätzlich zu § 24 AufenthG der § 18a/b AufenthG 
erteilt werden. Der vorübergehende Schutz und 
§ 24 AufenthG erlöschen dadurch nicht. Dies 
sieht auch die Bundesregierung so: „Weder die 
Richtlinie noch § 24 AufenthG trifft eine Re-
gelung, die es ausschließt, bei Erfüllung der 
jeweiligen Voraussetzungen zusätzlich einen 

anderen Aufenthaltstitel als denjenigen nach § 
24 AufenthG zu beantragen. Auf Wahlmöglich-
keiten oder parallel bestehende verschiedene 
Aufenthaltsrechte finden damit die allgemei-
nen aufenthaltsrechtlichen Grundsätze Anwen-
dung.“ (BMI: Rundschreiben an die Länder vom 
5. September 2022; https://t1p.de/w6muv)

 Î Eine Person mit Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 1 oder 2 AufenthG (Asylberechti-
gung, Flüchtlingsanerkennung oder Subsidiärer 
Schutz) erfüllt zusätzlich die Voraussetzungen 
als Fachkraft (z. B. § 18a/b oder § 19c Abs. 2 
AufenthG). Sie kann beide Aufenthaltserlaub-
nisse parallel beanspruchen. Dies hat den Vor-
teil, Erleichterungen beim Familiennachzug 
geltend machen zu können. So wäre auch der 
Nachzug von Eltern und Schwiegereltern mög-
lich (§ 36 Abs. 3 AufenthG).

 Î Eine Person mit Abschiebungsverbot und Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 Auf-
enthG hat einen Hochschulabschluss oder eine 
Ausbildung und eine entsprechende Beschäfti-
gung. Sie kann zusätzlich die Aufenthaltserlaub-
nis nach § 19d Abs. 1 AufenthG beanspruchen 
(aufgrund des neuen § 19d Abs. 4 AufenthG). 
Aus § 19d AufenthG ergeben sich gegenüber § 
25 Abs. 3 zusätzliche Möglichkeiten: 

• Aus § 19d AufenthG ist eine Einbürgerung 
ohne vorherige Niederlassungserlaubnis 
möglich. Diese wäre aus § 25 Abs. 3 Auf-
enthG gesperrt (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 StAG).

• Aus § 19d ist der Wechsel in die Blaue 
Karte möglich mit den zusätzlichen 
Möglichkeiten des Familiennachzugs 
(Absehen von Sprachkenntnissen und 
Wohnraumerfordernis, außerdem Eltern- 
und Schwiegerelternnachzug möglich). 
Allein aus § 25 Abs. 3 ist die Blaue Karte 
hingegen gesperrt (§ 19f Abs. 2 Nr. 2 
AufenthG).

https://t1p.de/w6muv
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9.  Die einzelnen Aufenthalte für die  
Aus- und Weiterbildung

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Aufenthaltserlaubnisse und weitere Aufenthaltsmöglichkeiten 
für die Aus- und Weiterbildung dargestellt. Es geht dabei insbesondere um die Aufenthalte für Ausbildung, 
Studium, Sprachkurse oder das berufliche Anerkennungsverfahren. Zu finden sind diese Regelungen in 
Kapitel 2, Abschnitt 3 des Aufenthaltsgesetzes – also in den Paragrafen 16 bis 17. Dahinter verbergen sich 
über ein Dutzend unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Zusätzlich soll hier auch die Ausbildungsduldung 
nach § 60c AufenthG dargestellt werden, bei der es sich zwar formal nicht um einen Aufenthaltstitel han-
delt, aber um eine Aufenthaltsmöglichkeit, die in der Beratungspraxis sehr wichtig ist.

§ 16a AufenthG: Aufenthaltserlaubnis zum Zweck einer betrieblichen 
oder schulischen Ausbildung 

§ 16a AufenthG regelt den Aufenthalt für eine 
schulische oder betriebliche Ausbildung oder eine 
Weiterbildung. Er besteht aus zwei unterschied-
lichen Aufenthaltserlaubnissen: 

 Î § 16a Abs. 1 AufenthG ist die Aufenthaltserlaub-
nis für eine betriebliche Ausbildung. Seit dem 
1. März 2024 „soll“ sie erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind, zuvor war dies nur 
eine Ermessensnorm. Damit darf der Antrag nur 
noch in besonderen Ausnahmefällen abgelehnt 
werden. Sie wird sowohl für eine qualifizierte, 
also mindestens zweijährige Ausbildung erteilt, 
als auch für eine nicht-qualifizierte kürzere Aus-
bildung. Die Aufenthaltserlaubnis kann auch für 
eine berufliche Weiterbildung erteilt werden. 

 Î § 16a Abs. 2 AufenthG ist die Aufenthaltser-
laubnis für eine schulische Berufsausbildung. 
Es muss sich um eine staatlich anerkannte Aus-
bildung handeln.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Falls es sich um eine betriebliche Aus- oder 
Weiterbildung ist die Zustimmung der BA er-
forderlich, für die diese eine Prüfung der Be-
schäftigungsbedingungen durchführt. Eine Vor-
rangprüfung erfolgt seit dem 1. März 2024 nicht 
mehr (§ 8 Abs. 1 BeschV). 

 Î Neben der Ausbildung besteht seit dem 1. März 
2024 immer die Berechtigung, eine Neben-
beschäftigung von bis zu 20 Stunden pro 

Woche auszuüben (§ 16a Abs. 3 S. 1 AufenthG). 
Zusätzlich sind Praktika, die vorgeschriebener 
Bestandteil einer schulischen Ausbildung oder 
hierfür erforderlich sind, möglich. Wenn das 
Praktikum mehr als 90 Tage im Jahr beträgt, ist 
eine Erlaubnis der Ausländerbehörde erforder-
lich, die ohne Zustimmung der BA erteilt wird 
(§ 15 Abs. Nr. 2 BeschV, § 30 Nr. 2 BeschV, AH 
FEG, Nr. 16a.2.6).

 Î Für darüber hinaus gehende (Neben-)Be-
schäftigungen ist eine Erlaubnis der Auslän-
derbehörde erforderlich. Diese benötigt dafür 
zusätzlich eine Zustimmung der BA. Nach einer 
zweijährigen Vorbeschäftigungszeit (dazu zählt 
auch die betriebliche Ausbildung selbst) oder 
einer dreijährigen Voraufenthaltszeit entfällt die 
Zustimmung der BA (§ 9 BeschV).

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine Erlaubnis erteilen (§ 21 Abs. 6 
AufenthG). 

Welche deutschen Sprachkenntnisse  
müssen erfüllt werden?

 Î Bei einer qualifizierten Ausbildung werden  
B-1 Kenntnisse verlangt. 

 Î Dies gilt allerdings nicht, wenn ein ausbildungs-
vorbereitender Sprachkurs besucht wird; für 
den vorgelagerten Sprachkurs erhält man schon 
die Aufenthaltserlaubnis nach § 16a AufenthG, 
wenn es sich um eine betriebliche qualifizierte 
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Ausbildung handelt. Die Zulassung zu einem be-
rufsbezogenen Deutschkurs nach der Deutsch-
sprachförderverordnung kann man bereits im 
Ausland erhalten (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 DeuFöV). Zu-
ständig für die Zulassung ist das BAMF.

 Î Die B-1-Kenntnisse werden auch dann nicht 
verlangt, wenn die Arbeitgeberin oder die Bil-
dungseinrichtung geprüft hat, dass die konkret 
erforderlichen Sprachkenntnisse erfüllt sind (§ 
16a Abs. 3 S. 2 AufenthG).

 Î Für eine nicht-qualifizierte Ausbildung wer-
den vom Gesetz zwar keine Sprachkenntnisse 
vorausgesetzt, aber in der Regel A-2-Kennt-
nisse erwartet (AH FEG, Nr. 16a.3.4)

Was muss für die Sicherung des  
Lebensunterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis muss der Lebens-
unterhalt in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 
1 Nr. 1 AufenthG).

 Î Der Lebensunterhalt gilt als gesichert, wenn 
ein pauschaler Richtwert erfüllt wird. Für einen 
Aufenthaltstitel nach § 16a im Fall einer schu-
lischen oder beruflichen Berufsausbildung gilt 
der Lebensunterhalt demnach als gesichert, 
wenn netto monatliche Mittel in Höhe der Be-
darfe nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 1 und 13a Abs. 1 BA-
föG zur Verfügung stehen. Diese liegen insge-
samt bei monatlich 903 Euro (§ 2 Abs. 3 S. 5 
AufenthG; AH-FEG, Nr. 2.3.6.2ff).

 Î Der verlangte Richtwert muss in bestimmten 
Fällen reduziert werden: Falls eine Kranken- 
und Pflegeversicherung von Dritten getragen 
wird oder Teil des Bruttogehalts ist (das ist bei 
einer betrieblichen Ausbildung immer der Fall!), 
reduziert sich das erforderliche Nettoeinkom-
men um 122 Euro. Wenn die Unterkunftskosten 
geringer als 360 Euro sind oder wegen kosten-
loser Wohnmöglichkeit gar nicht anfallen, redu-
ziert sich der geforderte Betrag um bis zu 360 
Euro. Falls die Verpflegung über Dritte getragen 
wird, reduziert sich der Betrag um 150 Euro (AH 
FEG, Nr. 2.3.2.1ff). 

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung als 
Erteilungsvoraussetzung für einen Aufenthalts-
titel“ des Paritätischen Gesamtverbands (htt-
ps://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen mit ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 16a AufenthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) während 
einer betrieblichen Ausbildung

 Î Arbeitslosengeld und andere Leistungen des 
SGB III

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Kinderzuschlag, wenn die Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens sechs Monate erteilt wird. Kin-
dergeld für sich selbst kann man nur erhalten, 
wenn die Eltern nachweislich tot oder verschol-
len sind.

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II (aufstockend 
während der Ausbildung sowie nach Abbruch 
der Ausbildung, sofern das Aufenthaltsrecht 
fortbesteht). 

Allerdings kann die Inanspruchnahme von Leis-
tungen nach dem SGB II das Aufenthaltsrecht 
gefährden. Dies sollte daher nur in besonderen 
Ausnahmen in Anspruch genommen werden. Das 
Jobcenter oder Sozialamt ist verpflichtet, die Aus-
länderbehörde zu informieren, wenn man mit § 
16a AufenthG einen Antrag auf Leistungen nach 
SGB II oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).

https://t1p.de/7jq3v
https://t1p.de/7jq3v
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In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 16a AufenthG wechseln?

 Î Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung kann man grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel wechseln, insbesondere in die 
Aufenthaltstitel für Fachkräfte (z. B. §§ 18a, 18b 
oder 18g AufenthG) oder für die Arbeitsuche (§ 
20 AufenthG).

 Î Falls die Ausbildung vor erfolgreichem Ab-
schluss abgebrochen werden muss, kann man 
ebenfalls grundsätzlich in fast alle anderen Auf-
enthaltstitel wechseln. Eine Ausnahme gilt dann 
nur für die Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 
1 AufenthG für „vorübergehende Beschäfti-
gungen“ nach den §§ 10 bis 15c BeschV. Dies 
führt dazu, dass ein Wechsel in einen Aufenthalt 
für Freiwilligendienst oder Au-Pair nicht mög-
lich ist (§ 16a Abs. 1 S. 2 AufenthG). 

 Î Allerdings ist für § 16a AufenthG der direkte 
Wechsel in eine Niederlassungserlaubnis ge-
sperrt. Diese Sperre gilt nicht, wenn man vor 
§ 16a AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis als 
Fachkraft (§ 18a oder b AufenthG) hatte (§ 16a 
Abs. 1 S. 3 AufenthG). Die Zeit mit § 16a wird 
dann nur zur Hälfte angerechnet (§ 9 Abs. 4 Nr. 
3 AufenthG).

 Î Ein Wechsel in die Erlaubnis zum Daueraufent-
halt EU ist nicht möglich (§ 9a Abs. 3 Nr. 4 Auf-
enthG).

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 16a AufenthG richtet sich 
nach den allgemeinen Regelungen. Es gibt 
keine Erleichterungen gegenüber den „norma-
len“ Voraussetzungen.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Es ist nicht gesetzlich festgelegt, mit welcher 
Gültigkeitsdauer die Aufenthaltserlaubnis  
erteilt wird. Normalerweise soll sie für die  
Gesamtdauer der Ausbildung erteilt werden 
(AH FEG, Nr. 16a.1.0.1). 

 Î Wenn eine qualifizierte Ausbildung unverschul-
det abgebrochen werden muss, gibt es eine 
Schutzregelung: Es müssen dann sechs Mo-
nate Zeit gegeben werden, einen anderen Aus-
bildungsplatz zu suchen (§ 16a Abs. 4 AufenthG) 

 Î Die Auszubildende muss der Ausländerbehörde 
innerhalb von zwei Wochen mitteilen, wenn 
die Ausbildung vorzeitig beendet wird (§ 82 
Abs. 6 AufenthG). Sonst droht ein Bußgeld bis 
1.000 Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

 Î Für § 16a AufenthG kann das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren beantragt werden  
(§ 81a Abs. 1 AufenthG). Dies muss die künftige 
Arbeitgeberin beantragen. Dies gilt auch, wenn 
eine schulische Ausbildung vorgesehen ist, aber 
eine Einstellungszusage für eine Anschlussbe-
schäftigung vorliegt.



19

§ 16b AufenthG: Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums

§ 16b AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis für ein 
Studium. Sie setzt sich aus mehreren Aufenthalts-
erlaubnissen zusammen:

 Î § 16b Abs. 1 AufenthG ist die Aufenthaltser-
laubnis für ein Vollzeitstudium. Sie muss er-
teilt werden (Anspruch), wenn eine Zulassung 
von einer Hochschule vorliegt und umfasst 
auch studienvorbereitende Maßnahmen (z. B. 
Sprachkurs, Studienkolleg) und ein Pflichtprak-
tikum. Dies gilt auch dann, wenn die Zulassung 
nur unter der Bedingung erteilt wurde, dass ein 
Sprachkurs absolviert wird. 

 Î § 16b Abs. 5 AufenthG ist die Aufenthaltser-
laubnis für ein Studium, wenn eine Studien-
platzzusage nur bedingt erteilt wurde, wenn 
man noch nicht die Annahme in einem Studi-
enkolleg hat, wenn man für ein Teilzeitstudium 
zugelassen wurde, oder wenn nur die Zulassung 
zu einem studienvorbereitenden Sprachkurs 
oder einem (Vor-)Praktikum vorliegt, aber noch 
keine Zulassung für einen Studienplatz. Hierbei 
handelt es sich um eine Ermessensnorm.

 Î § 16b Abs. 7 AufenthG ist die Aufenthalts-
erlaubnis für ein Studium für Menschen, die 
in einem anderen EU-Staat als International 
Schutzberechtigte anerkannt sind, die in dem 
anderen EU-Staat studieren und einen Teil des 
Studiums in Deutschland absolvieren wollen. 
Diese „soll“ erteilt werden, wenn die Vorausset-
zungen vorliegen.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG 
berechtigt immer zu einer Nebenbeschäftigung 
von 140 Arbeitstagen im Jahr. Eine Arbeits-
zeit von mehr als vier Stunden zählt dabei als 
ganzer Arbeitstag und von bis zu vier Stunden 
als halber Arbeitstag. Alternativ werden – un-
abhängig von ihrer Verteilung auf die Wochen-
tage – während der Vorlesungszeit bis zu 20 
Wochenstunden als zweieinhalb Arbeitstage 

und außerhalb der Vorlesungszeit auch mehr 
Wochenstunden als zweieinhalb Arbeitstage 
angerechnet. Man kann für jede Woche die je-
weils günstigste Anrechnungsweise wählen (§ 
16b Abs. 3 AufenthG). Diese Berechtigung zu 
Nebentätigkeiten gilt ab 1. März 2024 auch im 
ersten Jahr des Aufenthalts während studien-
vorbereitender Maßnahmen.

 Î Zusätzlich kann man ohne zeitliche Beschrän-
kung studentische Nebentätigkeiten an der 
Hochschule ausüben (z. B. als Tutor*innen, in 
Wohnheimen der Studentenwerke, in der Be-
ratungsarbeit der Hochschulgemeinden, des 
AStA oder des World University Service).

 Î Zusätzlich sind Praktika möglich, die als Pflicht-
praktikum gelten oder zum Erreichen des Studi-
enziels erforderlich sind. Unter Umständen ist 
hierfür eine Erlaubnis der Ausländerbehörde er-
forderlich, die ohne Zustimmung der ZAV erteilt 
wird (§ 15 Abs. Nr. 2 BeschV, § 30 Nr. 2 BeschV).

 Î Für darüber hinaus gehende (Neben-)Be-
schäftigungen ist eine Erlaubnis der Auslän-
derbehörde erforderlich. Diese benötigt dafür 
zusätzlich eine Zustimmung der BA. Nach ei-
ner zweijährigen sozialversicherungspflichtigen 
Vorbeschäftigungszeit entfällt die Zustimmung 
der BA (§ 9 BeschV).

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine Erlaubnis erteilen (§ 21 Abs. 6 
AufenthG). Es dürfte Anspruch auf diese Erlaub-
nis bestehen, wenn der Umfang die 140 Tage 
im Jahr nicht überschreitet.

Welche deutschen Sprachkenntnisse müs-
sen erfüllt werden?

 Î Das Gesetz setzt keine Sprachanforderungen 
voraus. Die jeweiligen Voraussetzungen legt die 
Hochschule fest. Wenn das Studium in deut-
scher Sprache durchgeführt wird, dürften meist 
C-1-Deutschkenntnisse verlangt werden.
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Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis muss der Lebens-
unterhalt in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 
1 Nr. 1 AufenthG). Dies kann durch ein Sperr-
konto, eine Verpflichtungserklärung, ein Stipen-
dium oder auch durch Einkommen aus Neben-
tätigkeiten erfüllt werden.

 Î Der Lebensunterhalt gilt als gesichert, wenn 
ein pauschaler Richtwert erfüllt wird. Für einen 
Aufenthaltstitel nach § 16b AufenthG gilt der 
Lebensunterhalt demnach als gesichert, wenn 
netto monatliche Mittel in Höhe der Bedarfe 
nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und 13a Abs. 1 BAföG 
zur Verfügung stehen. Die Höhe dieser Bedarfe 
liegt insgesamt bei monatlich 934 Euro bzw. 
jährlich 11.208 Euro (§ 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG; 
AH-FEG, Nr. 2.3.2.1ff).

 Î Der verlangte Richtwert muss in bestimmten 
Fällen reduziert werden: Falls eine Kranken- 
und Pflegeversicherung von Dritten getragen 
wird oder Teil des Bruttogehalts ist, reduziert 
sich das erforderliche Nettoeinkommen um 122 
Euro. Wenn die Unterkunftskosten geringer als 
360 Euro sind oder wegen kostenloser Wohn-
möglichkeit gar nicht anfallen, reduziert sich 
der geforderte Betrag um bis zu 360 Euro. Falls 
die Verpflegung über Dritte getragen wird, re-
duziert sich der Betrag um 150 Euro (AH FEG, 
Nr. 2.3.2.1ff). 

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung 
als Erteilungsvoraussetzung für einen Auf-
enthaltstitel“ des Paritätischen Gesamtver-
bands (https://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen mit ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Leistungen des SGB III (Arbeitsförderung, z. 
B. Unterstützung bei der Suche eines Neben-
jobs)

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss 
und in Ausnahmefällen auf Kinderzuschlag, 
wenn eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird oder 
Elternzeit genommen wird oder Arbeitslosengeld 
bezogen wird. Kindergeld für sich selbst kann 
man nur erhalten, wenn die Eltern nachweislich 
tot oder verschollen sind. Unterhaltsvorschuss 
kann unabhängig von der Erwerbstätigkeit auch 
dann bezogen werden, wenn das Kind eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt.

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten 
in Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG). In 
Ausnahmefällen können zudem Personen einen 
BAföG-Anspruch haben, die in einem anderen 
EU-Staat als Flüchtling anerkannt sind (§ 8 Abs. 
1 Nr. 6 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II aufstockend 
während des Studiums, wenn im Ausnahmefall 
BAföG tatsächlich bezogen wird, während des 
Studiums als Darlehen, wenn die Verweigerung 
der Leistungen eine besondere Härte bedeuten 
würde (§ 27 Abs. 3 SGB II) oder nach Abbruch 
oder bei Unterbrechung des Studiums.

Allerdings kann die Inanspruchnahme von Leis-
tungen nach dem SGB II das Aufenthaltsrecht 
gefährden. Dies sollte daher nur in besonderen 
Ausnahmen in Anspruch genommen werden. Das 
Jobcenter oder Sozialamt ist verpflichtet, die 
Ausländerbehörde zu informieren, wenn man mit 
§ 16b AufenthG einen Antrag auf Leistungen nach 
SGB II oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).

https://t1p.de/7jq3v
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In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 16b AufenthG wechseln?

 Î Nach erfolgreichem Abschluss des Studi-
ums kann man grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel wechseln, insbesondere in die 
Aufenthaltstitel für Fachkräfte (z. B. §§ 18a, 18b 
oder 18g AufenthG) oder für die Arbeitsuche (§ 
20 AufenthG).

 Î Falls das Studium vor erfolgreichem Ab-
schluss abgebrochen werden muss, kann man 
ebenfalls grundsätzlich in fast alle anderen 
Aufenthaltstitel wechseln. Eine Ausnahme gilt 
dann nur für die Aufenthaltserlaubnis nach § 
19c Abs. 1 AufenthG für „vorübergehende Be-
schäftigungen“ nach den §§ 10 bis 15c BeschV. 
Dies führt dazu, dass insbesondere ein Wech-
sel in einen Aufenthalt für Freiwilligendienst 
oder Au-Pair nicht möglich ist (§ 16b Abs. 4 S. 
1 AufenthG). Diese Einschränkung gilt nicht für 
die Aufenthaltserlaubnis nach § 16b Abs. 7 Auf-
enthG.

 Î Allerdings ist für § 16b AufenthG der direkte 
Wechsel in eine Niederlassungserlaubnis ge-
sperrt (§ 16b Abs. 4 S. 2 AufenthG). Auch die 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt EU ist gesperrt 
(§ 9a Abs. 3 Nr. 4 AufenthG).

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 16b AufenthG richtet sich 
nach den allgemeinen Regelungen. Es gibt 
keine Erleichterungen gegenüber den „norma-
len“ Voraussetzungen.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis wird normalerweise 
für zwei Jahre erteilt und verlängert (§ 16b Abs. 
1 AufenthG). Eine Höchstgrenze liegt bei insge-
samt zehn Jahren.

 Î Wenn das Studium unverschuldet abgebrochen 
werden muss, gibt es eine Schutzregelung: Es 
müssen dann bis zu neun Monate Zeit gegeben 
werden, einen anderen Studienplatz zu suchen 
(§ 16b Abs. 6 AufenthG). 

 Î Die Studierende muss der Ausländerbehörde 
innerhalb von zwei Wochen mitteilen, wenn das 
Studium vorzeitig beendet wird (§ 82 Abs. 6 
AufenthG). Sonst droht ein Bußgeld bis 1.000 
Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

 Î Die Aufenthaltserlaubnisse § 16b Abs. 1 und 5 
AufenthG sind für bestimmte Gruppen gesperrt. 
Dies gilt unter anderem für Personen, die den 
vorübergehenden Schutz genießen (Geflüch-
tete aus der Ukraine mit § 24 AufenthG), die 
eine Duldung besitzen, die in Deutschland 
oder einem anderen EU-Staat einen Asylan-
trag gestellt haben oder die Internationalen 
Schutz in Deutschland oder einem anderen EU-
Staat genießen (§ 19f AufenthG). Für letztere 
steht jedoch in bestimmten Fällen § 16b Abs. 
7 AufenthG offen, wenn sie einen Teil des 
Studiums in Deutschland absolvieren wollen. 

• Eine sehr hilfreiche Arbeitshilfe gibt es vom 
Deutschen Studierendenwerk: „Aufenthalts- 
und Sozialrecht für internationale Studierende“ 
(geschrieben von Dorothee Frings, 2020): htt-
ps://t1p.de/ronfa

https://t1p.de/ronfa
https://t1p.de/ronfa
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§ 16c AufenthG: Mobilität im Rahmen des Studiums

§ 16c AufenthG regelt eine Aufenthaltsmöglichkeit 
für Personen, die in einem anderen EU-Staat einen 
Aufenthaltstitel für das Studium haben und im Rah-
men eines organisierten Austauschprogramms ei-
nen Teil des Studiums in Deutschland absolvieren 
möchten. Für einen Zeitraum von bis zu 360 Tagen 
braucht man in diesem Fall keinen Aufenthaltstitel, 
wenn bestimmte Nachweise erbracht werden. Das 
BAMF stellt eine Bescheinigung über das Aufent-
haltsrecht aus.

Da diese Konstellation in der Beratungspraxis nur 
selten vorkommt, hier nur einige kurze Hinweise zu 
diesem Aufenthalt:

 Î Es besteht die Berechtigung zu einer Neben-
tätigkeit, wie sie auch für Studierende mit § 
16b gilt – also 140 ganze Tage im Jahr mit den 
verschiedenen Anrechnungsmöglichkeiten. Bei 
einem Aufenthalt von weniger als 360 Tagen 
wird diese Obergrenze anteilig gekürzt (§ 16c 
Abs. 2 S. 3 AufenthG).

 Î Der Lebensunterhalt muss gesichert sein. Es 
gilt dafür derselbe Richtwert wie bei § 16b Auf-
enthG, also monatlich 934 Euro netto monat-
lich bzw. jährlich 11.208 Euro, mit den entspre-
chenden Reduzierungsmöglichkeiten (§ 2 Abs. 
3 S. 5 AufenthG; AH-FEG, Nr. 2.3.2.1ff)

 Î Ein Wechsel aus dem erlaubnisfreien Aufent-
halt nach § 16c AufenthG ist grundsätzlich in alle 
Aufenthaltstitel möglich (§ 39 Nr. 2 AufenthV).

§ 16d AufenthG: Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der  
beruflichen Anerkennung

§ 16d AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis für die 
Teilnahme an Maßnahmen zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen. Sie setzt sich 
aus mehreren Aufenthaltserlaubnissen zusammen:

 Î § 16d Abs. 1 AufenthG ermöglicht die Teilnah-
me an einer Qualifizierungsmaßnahme und 
einer sich ggf. daran anschließenden Prüfung, 
die für die Feststellung der Gleichwertigkeit des 
ausländischen Abschlusses oder für die Berufs-
ausübungserlaubnis erforderlich ist. Die Qualifi-
zierungsmaßnahme kann überwiegend theore-
tisch oder überwiegend betrieblich im Rahmen 
einer Beschäftigung durchgeführt werden. Es 
ist hierfür bereits vor der Einreise ein Bescheid 
der anerkennenden Stelle erforderlich, aus dem 
hervorgeht, welche Nachqualifizierungen (prak-
tische, theoretische Kenntnisse oder auch fach-
sprachliche Kenntnisse) noch erforderlich sind 
(„Defizitbescheid“ bzw. „Zwischenbescheid“).

 Î § 16d Abs. 3 AufenthG regelt die neue „An-
erkennungspartnerschaft“. Diese Aufent-
haltserlaubnis ermöglicht den Aufenthalt zur 
Anerkennung mit paralleler Beschäftigung. 
Das Anerkennungsverfahren muss hierfür noch 
nicht vor der Einreise begonnen worden sein, 
sondern kann (und muss) nach der Einreise 
gestartet werden. Voraussetzung ist, dass man 
über eine ausländische Berufsqualifikation mit 
mindestens zweijähriger Ausbildungsdauer 
oder über einen ausländischen Hochschulab-
schluss verfügt, die im Ausland staatlich aner-
kannt sind. Hierüber ist die Bestätigung einer 
„fachkundigen Stelle“ erforderlich; nach den 
jetzigen Planungen soll dies die ZAB (Zentral-
stelle für ausländisches Bildungswesen, https://
www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaen-
disches-bildungswesen.html) sein. Die Arbeit-
geberin muss die erforderlichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen ermöglichen, und es muss 

https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
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ein Arbeitsplatzangebot im anzuerkennenden 
Beruf geben. Es muss sich bei der parallelen 
Beschäftigung um eine qualifizierte Beschäf-
tigung handeln, die in einem berufsfachlichen 
Zusammenhang mit der Qualifikation steht und 
das Anerkennungsverfahren soll für einen Be-
ruf in derselben Berufsgruppe erfolgen. Nur in 
reglementierten Berufen (z. B. Pflegefachkraft) 
darf es eine nicht-qualifizierte Beschäftigung 
im Helfer*innenbereich sein, wenn der Betrieb 
tarifgebunden ist oder dem kirchlichen Arbeits-
recht unterliegt. 

 Î §16d Abs. 4 AufenthG ermöglicht den Aufent-
halt zur Anerkennung aufgrund einer Vermitt-
lungsabsprache der Bundesagentur für Arbeit 
mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes. 
Derartige Vermittlungsabsprachen bestehen 
unter anderem mit Bosnien-Herzegowina, den 
Philippinen, Tunesien, Indonesien, dem in-
dischen Bundesstaat Kerala und Jordanien.

 Î § 16d Abs. 5 AufenthG ermöglicht den Auf-
enthalt zur Teilnahme an einer Prüfung, die zur 
Anerkennung der ausländischen Berufsqualifi-
kation erforderlich ist (z.B. Kenntnis- oder Eig-
nungsprüfung, Fachsprachprüfung).

 Î § 16d Abs. 6 AufenthG ermöglicht den Auf-
enthalt für eine Qualifikationsanalyse, wenn 
von der für das Anerkennungsverfahren zustän-
digen Stelle festgestellt wurde, dass die Voraus-
setzungen dafür vorliegen. 

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Für eine überwiegend betrieblich durchge-
führte Qualifizierungsmaßnahme ist die Zu-
stimmung der BA erforderlich, die hierfür die 
Beschäftigungsbedingungen prüft (§ 6 Abs. 2 
BeschV).

 Î Es besteht stets die Berechtigung zu einer Ne-
bentätigkeit von 20 Wochenstunden. Dies 
gilt für alle Aufenthaltserlaubnisse des § 16d 
AufenthG, mit Ausnahme von § 16d Abs. 5 Auf-
enthG (zum Ablegen einer Prüfung).

 Î Es besteht die Berechtigung zu einer zeitlich 
unbeschränkten parallelen Beschäftigung, 
wenn diese in einem berufsfachlichen Zusam-
menhang mit dem anzuerkennenden Beruf 
steht (§. 16d Abs. 2, Abs. 6 AufenthG). Seit dem 
1. März 2024 ist hierfür keine Einstellungszu-
sage mehr für die Zeit nach der Anerkennung 
erforderlich. Hierfür ist die Zustimmung der BA 
erforderlich, die dafür die Beschäftigungsbe-
dingungen prüft (§ 8 Abs. 2 BeschV). 

Hierzu einige Beispiele: 

• Anerkennung als Pflegefachkraft ist ange-
strebt, Beschäftigung als Pflegehelfer*in 
parallel möglich

• Approbation als Ärzt*in ist angestrebt, Be-
schäftigung als medizinisches Hilfsperso-
nal ist möglich

• Anerkennung als Metallbauer*in ist ange-
strebt, Beschäftigung als Metallbauer*in ist 
bereits möglich

• Anerkennung als Maurer*in ist ange-
strebt, Beschäftigung als Maurer*in oder 
Bauhelfer*in ist bereits möglich.

 Î Für die parallele Beschäftigung bei der Aner-
kennungspartnerschaft ist die Zustimmung 
der BA erforderlich, die hierfür die Beschäfti-
gungsbedingungen prüft (§ 2a BeschV). Auch 
für die Beschäftigung aufgrund einer Vermitt-
lungsabsprache der Arbeitsverwaltung ist eine 
Zustimmung der BA erforderlich (§ 2 BeschV).

 Î Nach einer zweijährigen Vorbeschäftigungs-
zeit oder einem dreijährigen Aufenthalt entfällt 
die Zustimmung der BA (§ 9 BeschV). Das gilt 
nicht für Menschen, die die Aufenthaltserlaub-
nis im Rahmen der Anerkennungspartnerschaft 
nach § 16d Abs. 4 AufenthG haben (§ 2a Abs. 2 
S. 4 BeschV).

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine Erlaubnis erteilen (§ 21 Abs. 6 
AufenthG). 
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Welche deutschen Sprachkenntnisse  
müssen erfüllt werden?

Es müssen für alle Aufenthaltserlaubnisse nach § 
16d AufenthG in der Regel mindestens Deutsch-
kenntnisse auf dem Niveau A2 erfüllt werden:

 Î Für § 16d Abs. 1 AufenthG werden Deutsch-
kenntnisse vorausgesetzt, die der Qualifizie-
rungsmaßnahme entsprechen, in der Regel aber 
mindestens A2. Das BMI schreibt dazu: „Maß-
geblich sind die Mindestvoraussetzungen, die der 
Bildungsanbieter der geplanten Maßnahme vo-
raussetzt. Im Einzelfall können niedrigere Sprach-
kenntnisse ausreichend sein, wenn der weitere 
Spracherwerb Bestandteil der geplanten Qualifi-
zierungsmaßnahme ist.“ (AH FEG Nr. 16d.1.2.)

 Î Für § 16d Abs. 3 AufenthG (Anerkennungs-
partnerschaft) werden „der angestrebten Tätig-
keit entsprechende“ Sprachkenntnisse verlangt, 
mindestens A2 (§ 16d Abs. 3 Nr. 5 AufenthG).

 Î Auch für die Aufenthaltserlaubnisse nach § 16d 
Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 6 AufenthG werden in 
der Regel mindestens A2 vorausgesetzt. 

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis muss der Lebens-
unterhalt in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 
1 Nr. 1 AufenthG). Dies kann durch ein Sperr-
konto, eine Verpflichtungserklärung, das Ein-
kommen aus der Beschäftigung und / oder der 
Nebentätigkeit erfüllt werden.

 Î Der Lebensunterhalt gilt als gesichert, wenn 
ein pauschaler Richtwert erfüllt wird. Für einen 
Aufenthaltstitel nach § 16d AufenthG gilt der 
Lebensunterhalt demnach als gesichert, wenn 
netto monatliche Mittel in Höhe der Bedarfe 
nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 sowie 13a 
Abs. 1 BAföG zuzüglich eines Aufschlags um 
zehn Prozent zur Verfügung stehen. Dieser er-
höhte Richtwert beträgt monatlich 1.027 Euro 
(§ 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG; AH-FEG, Nr. 2.3.2.1ff). 

 Î Der verlangte Richtwert muss in bestimmten 
Fällen reduziert werden: Falls eine Kranken- 
und Pflegeversicherung Teil des Bruttogehalts 
ist (z. B. bei betrieblichen Qualifizierungsmaß-
nahmen oder bei paralleler Beschäftigung) oder 
von Dritten getragen wird, reduziert sich das 
erforderliche Nettoeinkommen um 122 Euro. 
Wenn die Unterkunftskosten geringer als 360 
Euro sind oder wegen kostenloser Wohnmög-
lichkeit gar nicht anfallen, reduziert sich der ge-
forderte Betrag um bis zu 360 Euro. Falls die 
Verpflegung über Dritte getragen wird, reduziert 
sich der Betrag um 150 Euro. In diesen Fällen 
müssen die Reduzierungen zunächst von dem 
Grundbetrag von 934 Euro abgezogen und 
erst danach der verbleibende Betrag um zehn 
Prozent erhöht werden.

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung als 
Erteilungsvoraussetzung für einen Aufenthalts-
titel“ des Paritätischen Gesamtverbands (htt-
ps://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen mit ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 16d AufenthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Arbeitslosengeld und andere Leistungen des 
SGB III

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Kinderzuschlag, wenn die Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens sechs Monate erteilt wird und 
eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird oder El-
ternzeit genommen wird oder Arbeitslosengeld 
bezogen wird. Kindergeld für sich selbst kann 
man nur erhalten, wenn die Eltern nachweislich 
tot oder verschollen sind. Unterhaltsvorschuss 
kann unabhängig von der Erwerbstätigkeit auch 
dann bezogen werden, wenn das Kind eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt. 

https://t1p.de/7jq3v
https://t1p.de/7jq3v
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 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II. Allerdings 
kann die Inanspruchnahme von Leistungen 
nach dem SGB II das Aufenthaltsrecht ge-
fährden. Dies sollte daher nur in besonderen 
Ausnahmen in Anspruch genommen werden. 
Das Jobcenter oder Sozialamt ist verpflichtet, 
die Ausländerbehörde zu informieren, wenn 
man mit § 16d AufenthG einen Antrag auf Leis-
tungen nach SGB II oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 
S. 3 AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 16d AufenthG wechseln?

 Î Nach erfolgreichem Abschluss des Anerken-
nungsverfahrens kann man grundsätzlich in je-
den anderen Aufenthaltstitel wechseln, insbe-
sondere in die Aufenthaltstitel für Fachkräfte (z. 
B. §§ 18a, 18b oder 18g AufenthG) oder für die 
Arbeitsuche (§ 20 AufenthG).

 Î Falls das Anerkennungsverfahren vor erfolg-
reichem Abschluss abgebrochen werden muss 
oder die Höchstdauer erreicht wird, kann man 
ebenfalls grundsätzlich in alle anderen Aufent-
haltstitel wechseln (§ 39 Nr. 1 AufenthV). 

 Î Eine Ausnahme gilt nur für § 16d Abs. 3 
AufenthG (Anerkennungspartnerschaft): Nach 
zeitlichem Ablauf des Höchstzeitraumes der 
Aufenthaltserlaubnis darf keine Aufenthaltser-
laubnis nach § 16d für das „normale“ Anerken-
nungsverfahren oder für § 19c Abs. 1 AufenthG 
für „vorübergehende Beschäftigungen“ nach 
den §§ 10 bis 15c BeschV erteilt werden. Dies 
führt dazu, dass insbesondere ein Wechsel in 
einen Aufenthalt für Freiwilligendienst oder Au-
Pair nicht möglich ist (§ 16d Abs. 3 S. 5 Auf-
enthG). Nur aus § 16d Abs. 3 AufenthG ist auch 
der direkte Wechsel in eine Niederlassungser-
laubnis gesperrt (§ 16d Abs. 3 S. 6 AufenthG). 

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 16d AufenthG richtet sich 
nach den allgemeinen Regelungen. Es gibt kei-
ne Erleichterungen gegenüber den „normalen“ 
Voraussetzungen.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16d Abs. 1 Auf-
enthG wird für zwei Jahre erteilt, mit Verlänge-
rungsmöglichkeit um bis zu ein Jahr. Die Auf-
enthaltserlaubnisse nach § 16d Abs. 3 und Abs. 
4 AufenthG wird zunächst für ein Jahr erteilt 
und kann danach um maximal zwei Jahre ver-
längert werden. Die Aufenthaltserlaubnis nach 
Abs. 6 (Qualifikationsanalyse) wird für bis zu 
sechs Monate erteilt. Danach kann eine Aufent-
haltserlaubnis nach Abs. 1 oder Abs. 3 erteilt 
werden, wobei die ersten sechs Monate nicht 
auf deren Höchstdauer angerechnet werden.

 Î Die Person muss der Ausländerbehörde in-
nerhalb von zwei Wochen mitteilen, wenn die 
Qualifizierungsmaßnahme oder das Beschäf-
tigungsverhältnis vorzeitig beendet wird (§ 82 
Abs. 6 AufenthG). Sonst droht ein Bußgeld bis 
1.000 Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

 Î Für § 16d AufenthG kann das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren beantragt werden (§ 
81a Abs. 1 AufenthG). Dies muss die künftige 
Arbeitgeberin beantragen.

• Eine sehr hilfreiche Arbeitshilfe zu § 16d Auf-
enthG gibt es von der Fachstelle Einwande-
rung und Integration und der Fachstelle Aner-
kennung und Qualifizierung des IQ Netzwerks 
„Leitfaden für die Beratung zu § 16d AufenthG“: 
https://t1p.de/oy4x7. 

https://t1p.de/oy4x7


26

§ 16e AufenthG:  Aufenthaltserlaubnis für Studienbezogenes  
Praktikum EU

§ 16e AufenthG ist eine Aufenthaltserlaubnis für ein 
Praktikum. Voraussetzung ist, dass es sich um eine 
Person handelt, die in den letzten zwei Jahren vor 
der Antragstellung einen Hochschulabschluss er-
langt hat oder (im Ausland) noch in einem Studium 
ist. Das Praktikum muss dazu dienen, Erfahrungen 
und Kenntnisse für den künftigen Beruf zu sam-
meln. Da diese Konstellation in der Beratungspraxis 
nur selten vorkommt, hier nur einige kurze Hinwei-
se zu diesem Aufenthalt:

 Î Die Aufenthaltserlaubnis wird für maximal 
sechs Monate erteilt.

 Î Es besteht die Berechtigung zur Ausübung 
des Praktikums. Hierfür ist keine Zustimmung 
der BA erforderlich (§ 15 Nr. 1 BeschV). Eine da-
rüber hinaus gehende Erwerbstätigkeit ist nicht 
zulässig.

 Î Der Lebensunterhalt muss gesichert sein. Es 
gilt dafür derselbe Richtwert wie bei § 16b Auf-
enthG, also monatlich 934 Euro netto monat-
lich bzw. jährlich 11.208 Euro, mit den entspre-
chenden Reduzierungsmöglichkeiten (§ 2 Abs. 
3 S. 5 AufenthG; AH-FEG, Nr. 2.3.2.1ff). Die auf-
nehmende Einrichtung bzw. der Betrieb muss 
eine Verpflichtungserklärung abgeben (§ 16e 
Abs. 1 Nr. 5 AufenthG).

 Î Es besteht normalerweise kein Anspruch auf 
Familienleistungen wie Kindergeld usw.

 Î Ein Wechsel aus der Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 16e AufenthG ist grundsätzlich in alle Aufent-
haltstitel möglich (§ 39 Nr. 1 AufenthV).

§ 16f AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für Sprachkurs oder Schulbesuch

§ 16f AufenthG setzt sich aus mehreren Aufent-
haltserlaubnissen zusammen:

 Î § 16f Abs. 1 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für einen Sprachkurs, der nicht der Stu-
dienvorbereitung dient, oder einen 
Schüler*innenaustausch. Sie ist eine Ermes-
sensnorm.

 Î § 16f Abs. 2 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für den Schulbesuch. Diese „soll“ erteilt werden, 
wenn die Voraussetzungen vorliegen.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis für einen Sprachkurs 
berechtigt stets zu einer Nebentätigkeit von 
20 Wochenstunden. Mit der Aufenthaltserlaub-
nis für einen Schüler*innenaustausch oder den 
Schulbesuch darf keine Erwerbstätigkeit ausge-
übt werden (§ 16f Abs. 3 S. 4 und 5 AufenthG).

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine Erlaubnis erteilen (§ 21 Abs. 6 
AufenthG). 

Welche deutschen Sprachkenntnisse müs-
sen erfüllt werden?

 Î Das Gesetz sieht keine Voraussetzungen für 
Deutschkenntnisse vor.
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Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis muss der Lebens-
unterhalt in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 AufenthG). Dies kann durch ein Sperrkonto, 
eine Verpflichtungserklärung oder das Einkom-
men aus der Nebentätigkeit erfüllt werden.

 Î Der Lebensunterhalt gilt als gesichert, wenn ein 
pauschaler Richtwert erfüllt wird. Für die Auf-
enthaltserlaubnis nach § 16f AufenthG gilt der 
Lebensunterhalt demnach als gesichert:

• für einen Sprachkurs (§ 16f Abs. 1), wenn 
netto monatliche Mittel in Höhe der Bedarfe 
nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 sowie 13a 
Abs. 1 BAföG zuzüglich eines Aufschlags um 
zehn Prozent zur Verfügung stehen. Dieser 
erhöhte Richtwert beträgt monatlich 1.027 
Euro (§ 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG; AH-FEG, Nr. 
2.3.2.1ff);

• für einen Schüler*innenaustausch oder den 
Schulbesuch, wenn netto monatliche Mittel 
in Höhe der Bedarfe nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 und 13a Abs. 1 BAföG zur Verfü-
gung stehen. Dieser Richtwert beträgt mo-
natlich 934 Euro (§ 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG; 
AH-FEG, Nr. 2.3.2.1ff). Für Schüler*innen an 
Fachschulen, die keine Ausbildung und kein 
Studium absolvieren, liegt der geforderte 
Betrag gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 BAföG etwas 
niedriger: Statt insgesamt 934 Euro werden 
hier 903 Euro gefordert. Dies ist übertragbar 
auf Schüler*innen allgemeinbildender Schulen 
(so auch Berliner Landesamt für Einwanderung: 
Verfahrenshinweise zum Aufenthalt in Berlin, 
Nr. 2.3.5; https://t1p.de/i4cw).

• Die verlangten Richtwerte müssen in be-
stimmten Fällen reduziert werden: Falls 
eine Kranken- und Pflegeversicherung Teil des 
Bruttogehalts ist (z. B. bei betrieblichen Qua-
lifizierungsmaßnahmen oder bei paralleler Be-
schäftigung) oder von Dritten getragen wird, 
reduziert sich das erforderliche Nettoeinkom-
men um 122 Euro. Wenn die Unterkunftskosten 
geringer als 360 Euro sind oder wegen kosten-

loser Wohnmöglichkeit gar nicht anfallen, redu-
ziert sich der geforderte Betrag um bis zu 360 
Euro. Falls die Verpflegung über Dritte getragen 
wird, reduziert sich der Betrag um 150 Euro. 
Bei dem um zehn Prozent erhöhten Richtwert 
müssen die Reduzierungen zunächst von dem 
Grundbetrag von 934 Euro abgezogen und 
erst danach der verbleibende Betrag um zehn 
Prozent erhöht werden.

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung als 
Erteilungsvoraussetzung für einen Aufenthalts-
titel“ des Paritätischen Gesamtverbands (htt-
ps://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16f Auf-
enthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Leistungen des SGB III (Arbeitsförderung, z. 
B. Unterstützung bei der Suche eines Neben-
jobs)

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss 
und in Ausnahmefällen auf Kinderzuschlag, 
wenn die Aufenthaltserlaubnis für mindestens 
sechs Monate erteilt worden ist und die Er-
laubnis zur Nebentätigkeit besteht (bei Sprach-
kurs). Kindergeld für sich selbst kann man nur 
erhalten, wenn die Eltern nachweislich tot oder 
verschollen sind. Unterhaltsvorschuss kann un-
abhängig von der Erwerbstätigkeit auch dann 
bezogen werden, wenn das Kind eine Aufent-
haltserlaubnis besitzt.

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

https://t1p.de/i4cw
https://t1p.de/7jq3v
https://t1p.de/7jq3v


28

 Î Bürgergeld nach dem SGB II in Notlagen, 
wenn die Erlaubnis zur Nebentätigkeit besteht 
(Sprachkurs). Wenn diese nicht besteht (Schul-
besuch, Schüler*innenaustausch) besteht in 
Notlagen Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB XII. Allerdings kann die Inanspruchnahme 
von Leistungen nach dem SGB II oder XII das 
Aufenthaltsrecht gefährden. Dies sollte daher 
nur in besonderen Ausnahmen in Anspruch ge-
nommen werden. Das Jobcenter oder Sozialamt 
ist verpflichtet, die Ausländerbehörde zu infor-
mieren, wenn man mit § 16f AufenthG einen An-
trag auf Leistungen nach SGB II oder XII stellt 
(§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 16f AufenthG wechseln?

 Î Nach erfolgreichem Abschluss des Sprach-
kurses kann man grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel wechseln, insbesondere in die 
Aufenthaltstitel für das Anerkennungsverfahren 
(§ 16d), den Aufenthalt für Fachkräfte (z. B. §§ 
18a, 18b oder 18g AufenthG) oder für die Arbeit-
suche (§ 20 AufenthG, vgl. AH FEG, Nr. 16f.3.2).

 Î Falls der Sprachkurs nicht erfolgreich abge-
schlossen wird, kann man ebenfalls grundsätz-
lich in alle anderen Aufenthaltstitel wechseln (§ 
39 Nr. 1 AufenthV). Die bisherigen Zweckwech-
selsperren sind gestrichen worden.

 Î Während des Aufenthalts zum Schulbesuch 
geht ein Wechsel in einen anderen Aufent-
haltstitel normalerweise nur in den Fällen eines 
gesetzlichen Anspruchs (z. B. in § 18a oder b 
AufenthG oder in einen familiären Aufenthalt). 
Im Anschluss an einen Schüler*innenaustausch 
darf ein anderer Aufenthaltstitel nur bei einem 
gesetzlichen Anspruch erteilt werden.

 Î Ein direkter Wechsel in die Niederlassungser-
laubnis ist aus § 16f AufenthG nicht möglich (§ 
16f Abs. 3 S. 3 AufenthG). Die Zeiten werden aber 
angerechnet, wenn man zunächst einen anderen 
Aufenthaltstitel erhält und danach eine Nieder-
lassungserlaubnis beantragt (AH FEG, Nr. 16f.3.4).

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 16f AufenthG richtet sich 
nach den allgemeinen Regelungen. Es gibt kei-
ne Erleichterungen gegenüber den „normalen“ 
Voraussetzungen.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Es gibt keine gesetzliche Regelung zur Gel-
tungsdauer von § 16f AufenthG. Auch eine 
Höchstdauer sieht das Gesetz nicht vor. Laut Vi-
sumhandbuch besteht für die Aufenthaltserlaub-
nis für den Sprachkurs eine Höchstgrenze von 
einem Jahr (Visumhandbuch, S. 526; https://t1p.
de/ep0aw). Woraus sich diese Vorgabe stützt, 
ist nicht ersichtlich. Für den Aufenthalt eines 
Schüler*innenaustauschs sehen die Anwendungs-
hinweise vor, dass dieser in der Regel für maximal 
ein Jahr erteilt werden soll (AH FEG, Nr. 16f.1.3.2).

 Î Bei dem Sprachkurs muss es sich um einen In-
tensivsprachkurs handeln. Es muss i. d. R. ein 
täglicher Unterricht mit mindestens 18 Unter-
richtsstunden pro Woche stattfinden. Abend- und 
Wochenendkurse sind nicht ausreichend. Der 
Sprachkurs muss auf den Erwerb umfassender 
deutscher Sprachkenntnisse gerichtet und die 
Dauer von vornherein zeitlich begrenzt sein. (Vi-
sumhandbuch, S. 525; https://t1p.de/ep0aw).

 Î Die Aufenthaltserlaubnis für den Schulbesuch setzt 
voraus, dass diese in der Regel erst ab der neun-
ten Klasse erteilt werden kann, dass in der Klasse 
Schüler*innen unterschiedlicher Staatsangehörig-
keiten sein müssen und es sich entweder um eine 
öffentliche oder staatlich anerkannte Schule mit 
internationaler Ausrichtung oder um eine privat 
finanzierte Schule handelt, die auf internationale 
oder staatlich anerkannte Abschlüsse abzielt.

 Î Die Person muss der Ausländerbehörde innerhalb 
von zwei Wochen mitteilen, wenn der Sprachkurs 
oder die Bildungsmaßnahme vorzeitig beendet 
werden (§ 82 Abs. 6 AufenthG). Sonst droht ein 
Bußgeld bis 1.000 Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

https://t1p.de/ep0aw
https://t1p.de/ep0aw
https://t1p.de/ep0aw
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§ 16g AufenthG: Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für aus-
reisepflichtige Menschen (Alternative zur Ausbildungsduldung)

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG ist 
zum 1. März 2024 neu eingeführt worden. Sie ist 
eine Parallelregelung zur Ausbildungsduldung nach 
§ 60c AufenthG, die es schon seit Jahren gibt. Sie 
ist vorgesehen für Menschen, die im Asylverfahren 
bereits eine Ausbildung begonnen haben oder erst-
mals mit einer Duldung eine Ausbildung aufnehmen 
wollen. Im Gesetz gibt es nun sowohl die Ausbil-
dungsduldung nach § 60c als auch die Aufenthalts-
erlaubnis nach § 16g AufenthG gleichzeitig. Auch die 
Voraussetzungen sind nahezu identisch. Ob man die 
Aufenthaltserlaubnis oder die Duldung erhält, hängt 
im Wesentlichen davon ab, ob die allgemeinen Er-
teilungsvoraussetzungen nach § 5 AufenthG erfüllt 
werden; dies sind insbesondere die Sicherung des 
Lebensunterhalts und die Erfüllung der Passpflicht.

§ 16g AufenthG besteht aus drei unterschiedlichen 
Aufenthaltserlaubnissen;

 Î § 16g Abs. 1 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für die Ausbildung selbst. Diese Aufenthaltser-
laubnis ist eine Anspruchsnorm, das heißt sie 
muss erteilt werden, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind. Es muss sich um eine qualifizierte 
(also mindestens zweijährige), schulische oder 
betriebliche Berufsausbildung handeln. Eine 
Helfer*innenausbildung (also eine weniger als 
zweijährige) ist dann möglich, wenn bereits 
eine Zusage für eine qualifizierte Anschluss-
ausbildung besteht, die als Engpassberuf gilt (z. 
B. Pflegehelfer*in und anschließend Pflegefach-
kraftausbildung). Es müssen eine Reihe weiterer 
Voraussetzungen erfüllt sein: So muss die Iden-
tität in bestimmten Fristen geklärt sein, es dür-
fen keine Straftaten über bestimmten Grenzen 
vorliegen, es darf kein Arbeitsverbot nach § 60a 
Abs. 6 AufenthG vorliegen, es dürfen noch keine 
„konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi-
gung“ eingeleitet sein und es muss bereits eine 
dreimonatige Vorduldungszeit erfüllt sein, wenn 
man nicht schon während des Asylverfahrens 
die Ausbildung begonnen hatte. Diese Voraus-
setzungen finden sich wortgleich auch in § 60c 

AufenthG, daher sei hier auf die Arbeitshilfe des 
Paritätischen Gesamtverbands verwiesen „Die 
Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung“ (ht-
tps://t1p.de/rplik). Der Paritätische plant außer-
dem, eine neue Arbeitshilfe zur Ausbildungsdul-
dung und zu § 16g AufenthG herauszugeben.

 Î § 16g Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 AufenthG ist die Auf-
enthaltserlaubnis für die Suche einer neuen 
Ausbildungsstelle, wenn eine Ausbildung ab-
gebrochen oder vorzeitig beendet wird. Diese 
wird einmalig für sechs Monate erteilt. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhält 
man diese Aufenthaltserlaubnis ebenfalls für 
sechs Monate, um eine entsprechende Arbeits-
stelle zu suchen.

 Î § 16g Abs. 8 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für die Arbeit als Fachkraft nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung. Es muss sich um eine 
der erworbenen beruflichen Qualifikation ent-
sprechende Beschäftigung handeln. Diese wird 
für zwei Jahre erteilt und danach verlängert.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 Auf-
enthG berechtigt während der Ausbildung zu 
einer Nebentätigkeit von 20 Wochenstunden. 
Vor Beginn und nach Abschluss der Berufsaus-
bildung ist mit der Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 1 jede Erwerbstätigkeit erlaubt, auch 
eine selbstständige Tätigkeit.

 Î Mit der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 5 
AufenthG (sechs Monate zur Ausbildungsplatz- 
oder Arbeitsplatzsuche nach Abbruch oder er-
folgreichem Abschluss einer Ausbildung) besteht 
die Berechtigung zu jeder Erwerbstätigkeit.

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 8 
AufenthG für die dem Abschluss entsprechende 
Beschäftigung ist eine Zustimmung der BA er-

https://t1p.de/rplik
https://t1p.de/rplik
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forderlich, die dafür eine Prüfung der Beschäfti-
gungsbedingungen, aber keine Vorrangprüfung 
durchführt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt 
nur zu dieser Beschäftigung. Für eine Nebentä-
tigkeit ist die Erlaubnis der Ausländerbehörde 
erforderlich. Hierfür ist gegebenenfalls eine Zu-
stimmung der BA erforderlich. 

 Î Nach zwei Jahren Ausübung einer dem Ab-
schluss entsprechenden Beschäftigung besteht 
die Berechtigung zu jeder Beschäftigung 
– ohne neue Erlaubnis der Ausländerbehörde 
und unabhängig von den Qualifikationsanforde-
rungen der Tätigkeit.

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine Erlaubnis erteilen (§ 21 Abs. 6 
AufenthG). 

Welche deutschen Sprachkenntnisse müs-
sen erfüllt werden?

 Î Das Gesetz sieht in § 16g AufenthG selbst keine 
Voraussetzungen für Deutschkenntnisse vor. 
Allerdings können sich bestimmte Vorgaben 
aus den berufsrechtlichen Regelungen ergeben, 
wenn dort für eine Ausbildung ein bestimmtes 
Sprachniveau verlangt wird (z. B. bei einer 
Ausbildung im Pflege- und Gesundheitsbereich).

 Î Nur für die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 
8 AufenthG für die Arbeit nach Abschluss der 
Ausbildung werden B 1-Kenntnisse verlangt (§ 
16g Abs. 8 i. V. m. § 19d Abs. 1 Nr. 3 AufenthG).

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Während der Ausbildungsplatz- bzw. Arbeits-
platzsuche nach § 16g Abs. 5 muss der Lebens-
unterhalt nicht gesichert sein (§ 16g Abs. 10 
S. 4 AufenthG).

 Î Für den Aufenthalt nach § 16g Abs. 1 während 
der Ausbildung und nach Abs. 8 während der 

Arbeit muss der Lebensunterhalt in der Regel 
gesichert sein (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). 

 Î Der Lebensunterhalt gilt als gesichert, wenn 
ein pauschaler Richtwert erfüllt wird (§ 2 Abs. 
3 S. 5 AufenthG). Diese Richtwerte gelten dem 
Gesetzeswortlaut nach auch für den Aufent-
halt nach § 16g Abs. 8 AufenthG für die Aus-
übung einer Anschlussbeschäftigung. Für die 
Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG gilt der 
Lebensunterhalt demnach als gesichert, wenn 
netto monatliche Mittel in Höhe der Bedarfe nach 
§ 12 BAföG zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, 
dass für die Lebensunterhaltssicherung ein 
geringerer Betrag vorausgesetzt wird, als etwa 
bei einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16a: Nach 
Auffassung des BMI sind dies 736 Euro. Wenn 
die Person kostenlos wohnt, können von diesem 
erforderlichen Richtwert 262 Euro abgezogen 
werden (AH FEG, Nr. 2.3.6.2f).Wenn die Verpfle-
gung von Dritten bezahlt wird, können zusätz-
lich 150 Euro abgezogen werden. 

 Î Wenn während der Ausbildung Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB) bezogen wird, können auch 
ergänzende Leistungen nach dem SGB II 
vom Jobcenter bezogen werden (§ 16g Abs. 10 
S. 3 AufenthG). Dies können insbesondere bei 
unter 25-jährigen Auszubildenden wegen der 
hohen Freibeträge mehrere hundert Euro sein.

Welche Leistungsansprüche bestehen mit ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Leistungen des SGB III (Arbeitslosengeld I, 
Berufsausbildungsbeihilfe, Arbeitsförderung, z. 
B. Unterstützung bei der Suche eines Nebenjobs)

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss 
und Kinderzuschlag Kindergeld für sich selbst 
kann man nur erhalten, wenn die Eltern nach-
weislich tot oder verschollen sind. 
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 Î BAföG nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG). Der 
Lebensunterhalt während einer schulischen 
Ausbildung muss daher in der Regel durch eine 
Nebentätigkeit verdient werden.

 Î Bürgergeld nach dem SGB II
• Wenn während der betrieblichen Ausbil-

dung Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
bezogen wird, können auch ergänzende 
Leistungen nach dem SGB II vom Jobcen-
ter bezogen werden (§ 16g Abs. 10 S. 3 Auf-
enthG). Dies können insbesondere bei unter 
25-jährigen Auszubildenden wegen der ho-
hen Freibeträge mehrere hundert Euro sein. 

• Während des Aufenthalts nach Absatz 5 zur 
Ausbildungsplatz- bzw. Arbeitsuche besteht 
unter Umständen ein Ausschluss von den 
Leistungen des SGB II (§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
SGB II). 

In den anderen Fällen kann die Inanspruchnahme 
von Leistungen nach dem SGB II das Aufenthalts-
recht gefährden. Dies sollte daher nur in besonde-
ren Ausnahmen in Anspruch genommen werden. 
Das Jobcenter oder Sozialamt ist verpflichtet, die 
Ausländerbehörde zu informieren, wenn man mit 
§ 16g AufenthG einen Antrag auf Leistungen nach 
SGB II oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 16g AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel kann grundsätzlich in alle anderen 
Aufenthaltstitel stattfinden (§ 39 Nr. 1 AufenthV).

 Î Allerdings gilt dies unter Umständen nicht, 
wenn in der Vergangenheit schon mal ein Asyl-
verfahren negativ entschieden worden ist. Ins-
besondere könnte dann der Wechsel in § 18a 
oder b AufenthG gesperrt sein (§ 10 Abs. 3 S. 
4 AufenthG). Ob diese Sperre auch noch fortbe-
steht, obwohl zwischenzeitlich bereits eine (an-

dere) Aufenthaltserlaubnis erteilt worden war, 
ist noch nicht abschließend geklärt.

 Î Eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt - EU wird in den allermeisten 
Fällen erst nach einem Wechsel in den Arbeitsauf-
enthalt erteilt werden können.  Für diese muss man 
insgesamt fünf Jahre im Besitz einer Aufenthalts-
erlaubnis gewesen sein (und weitere Vorausset-
zungen erfüllen). Die Zeiten mit Aufenthaltsgestat-
tung oder Duldung zählen dabei nicht mit.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 16g AufenthG richtet sich 
nach den allgemeinen Regelungen. Es gibt 
keine Erleichterungen gegenüber den „norma-
len“ Voraussetzungen.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG 
wird für die gesamte Zeit der im Ausbildungs-
vertrag festgelegten Ausbildungsdauer erteilt 
(§ 16g Abs. 3 S. 4 AufenthG).

 Î Sie kann sieben Monate vor Ausbildungsbe-
ginn beantragt und sechs Monate vor Ausbil-
dungsbeginn erteilt werden (§ 16g Abs. 3 S. 3 
AufenthG). 

 Î Es müssen bestimmte Fristen für die Klärung 
der Identität eingehalten werden (§ 16g Abs. 2 
Nr. 3 AufenthG). Die Identität kann dabei auch 
geklärt sein, obwohl noch kein gültiger Pass 
vorgelegt werden konnte. Von der Erfüllung der 
Passpflicht kann im Ermessen abgesehen wer-
den (§ 16g Abs. 10 AufenthG).

 Î Für Personen, die die Ausbildung noch nicht 
während des Asylverfahrens begonnen haben, 
wird vorausgesetzt, dass sie bereits drei Mo-
nate geduldet waren.
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 Î Ausgeschlossen von der Aufenthaltserlaubnis 
nach § 16g AufenthG sind Personen, die einem 
Arbeitsverbot nach § 60a Abs. 6 AufenthG un-
terliegen.

 Î § 16g AufenthG ist außerdem ausgeschlossen, 
wenn bereits konkrete Maßnahmen zur Auf-
enthaltsbeendigung bevorstehen. Das gilt z. B. 
dann, wenn bereits ein Abschiebungsflug ge-
bucht wurde. Auch bestimmte Straftaten sind 
ein Ausschlussgrund.

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG 
muss beantragt werden. Ohne Antrag wird sie 
nicht erteilt.

 Î Wenn die Ausbildung vorzeitig beendet oder 
abgebrochen wird, ist der Betrieb oder die Bil-
dungsstätte verpflichtet, dies der Ausländerbe-
hörde in der Regel innerhalb von zwei Wochen 
mitzuteilen (§ 16g Abs. 4 AufenthG). Ansonsten 
droht ein Bußgeld von 30.000 Euro (§ 98 Abs.2a 
Nr. 4 AufenthG).

 Î Die Person ist verpflichtet, bei vorzeitiger Been-
digung der Ausbildung dies der Ausländerbehör-
de innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen (§ 82 
Abs. 6 AufenthG). Ansonsten droht ein Bußgeld 
bis zu 1.000 Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

§ 60c AufenthG: Ausbildungsduldung

Die Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG gibt 
es schon seit vielen Jahren. Die Voraussetzungen 
sind nahezu identisch wie für die neue Aufenthalts-
erlaubnis nach § 16g AufenthG. Allerdings wird für 
die Ausbildungsduldung insbesondere nicht ver-
langt, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. 
Auch die Erfüllung der Passpflicht ist keine Vo-
raussetzung, soweit die Identität geklärt ist.

Die Ausbildungsduldung dürfte in Zukunft insbe-
sondere für Menschen in schulischen Ausbil-
dungen ohne Ausbildungsgehalt weiterhin eine 
Rolle spielen. Denn anders als mit der neuen Auf-
enthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG besteht 
hiermit Anspruch auf BAföG (nach einem 15-mona-
tigen Aufenthalt). Zudem können stets ergänzend 
Leistungen nach dem AsylbLG bezogen werden, die 
nach einem dreijährigen Aufenthalt dieselbe Höhe 
und fast dieselben hohen Freibetragsregelungen 
für unter 25-Jährige vorsehen, wie das Bürgergeld 
im SGB II. Aus der Ausbildungsduldung erfolgt der 
anschließende Wechsel in den Arbeitsaufenthalt 
über § 19d Abs. 1a statt über § 16g Abs. 8 AufenthG, 
allerdings mit identischen Voraussetzungen.

In bestimmten Fällen kann es tatsächlich sinnvoller 
sein, die Ausbildungsduldung statt der Aufenthalts-
erlaubnis nach § 16g AufenthG zu „wählen“. Aller-
dings gibt es auch Nachteile:

 Î Die Ausbildungsduldung ist kein rechtmäßiger 
Aufenthaltsstatus. Die Zeiten zählen daher 
nicht mit für Niederlassungserlaubnis und Ein-
bürgerung.

 Î Ein Familiennachzug ist ausgeschlossen.

 Î Reisen ins Ausland sind nicht möglich.

 Î Es besteht normalerweise kein Anspruch auf 
Kindergeld und die anderen Familienleistungen.

 Î Es besteht kein Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II, stattdessen aber auf Leistungen nach 
dem AsylbLG vom Sozialamt. Diese gibt es auch 
während einer Ausbildung oder eines Studiums.

• Der Paritätische Gesamtverband wird im Som-
mer 2024 eine ausführliche Arbeitshilfe zu  
§ 16g bzw. § 60c AufenthG veröffentlichen.
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§ 17 AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für die Ausbildungs- oder Studi-
enplatzsuche

§ 17 AufenthG regelt den Aufenthalt zum Zwecke 
der Ausbildungs- oder Studienplatzsuche. Er setzt 
sich zusammen aus zwei verschiedenen Aufent-
haltserlaubnissen:

 Î § 17 Abs. 1 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für die Suche einer qualifizierten Berufsaus-
bildung. Diese kann erteilt werden an Personen, 
wenn diese unter 35 Jahre alt sind und über ei-
nen Abschluss einer deutschen Auslandsschule 
oder über ein Abitur verfügen.

 Î § 17 Abs. 2 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für die Suche eines Studienplatzes.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 17 AufenthG 
berechtigt in beiden Fällen zu einer Beschäfti-
gung von 20 Wochenstunden sowie zur Aus-
übung von Probebeschäftigungen bis zu ins-
gesamt zwei Wochen (§ 17 Abs. 3 S. 1 AufenthG).

 Î Eine selbstständige (Neben-)Tätigkeit kann 
die Ausländerbehörde erlauben (§ 21 Abs. 6 
AufenthG).

Welche deutschen Sprachkenntnisse  
müssen erfüllt werden?

 Î Für die Ausbildungsplatzsuche nach Abs. 1 Auf-
enthG werden Deutschkenntnisse auf dem Ni-
veau B 1 vorausgesetzt.

 Î Für die Studienplatzsuche nach Abs. 2 werden 
Deutschkenntnisse vorausgesetzt, die für das 
angestrebte Studium erforderlich sind. Aller-
dings kann der Aufenthalt in Deutschland auch 
dafür genutzt werden, die für das Studium er-
forderlichen Sprachkenntnisse hier zu erwerben 
(AH FEG Nr. 17.2.1.1).

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 17 Auf-
enthG muss der Lebensunterhalt zwingend 
gesichert sein. Dies kann durch ein Sperrkonto, 
eine Verpflichtungserklärung oder das Einkom-
men aus der Nebentätigkeit erfüllt werden.

 Î Der Lebensunterhalt gilt als gesichert, wenn 
ein pauschaler Richtwert erfüllt wird. Für ei-
nen Aufenthaltstitel nach § 17 AufenthG gilt der 
Lebensunterhalt demnach als gesichert, wenn 
netto monatliche Mittel in Höhe der Bedarfe 
nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 sowie 13a 
Abs. 1 BAföG zuzüglich eines Aufschlags um 
zehn Prozent zur Verfügung stehen. Dieser er-
höhte Richtwert beträgt monatlich 1.027 Euro 
(§ 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG; AH-FEG, Nr. 2.3.2.1ff). 

 Î Der verlangte Richtwert muss in bestimmten 
Fällen reduziert werden: Falls eine Kranken- 
und Pflegeversicherung Teil des Bruttogehalts 
ist (z. B. bei sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung) oder von Dritten getragen wird, 
reduziert sich das erforderliche Nettoeinkom-
men um 122 Euro. Wenn die Unterkunftskosten 
geringer als 360 Euro sind oder wegen kosten-
loser Wohnmöglichkeit gar nicht anfallen, redu-
ziert sich der geforderte Betrag um bis zu 360 
Euro. Falls die Verpflegung über Dritte getragen 
wird, reduziert sich der Betrag um 150 Euro. In 
diesen Fällen müssen die Reduzierungen zu-
nächst von dem Grundbetrag von 934 Euro 
abgezogen und erst danach der verbleibende 
Betrag um zehn Prozent erhöht werden.

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung 
als Erteilungsvoraussetzung für einen Auf-
enthaltstitel“ des Paritätischen Gesamtver-
bands (https://t1p.de/7jq3v).

https://t1p.de/7jq3v
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Welche Leistungsansprüche bestehen mit ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 17 AufenthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Leistungen des SGB III (z. B. Arbeitsförde-
rung, Unterstützung bei der Suche eines Ne-
benjobs)

 Î Kindergeld, Elterngeld und Unterhaltsvor-
schuss, wenn die Aufenthaltserlaubnis für min-
destens sechs Monate erteilt wird.

 Î Leistungen nach dem SGB II sind norma-
lerweise ausgeschlossen, weil es sich um 
ein Aufenthaltsrecht allein zum Zweck der 
Ausbildungs- oder Studienplatzsuche handelt 
(§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2b SGB II, Änderung ab 1. 
Juni 2024). In Notlagen besteht Anspruch auf 
Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 S. 
3ff SGB XII.

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 17 AufenthG wechseln?

 Î Die Wechselmöglichkeiten aus § 17 AufenthG 
sind eingeschränkt: Ein Wechsel soll in der Re-
gel nur in die Aufenthaltstitel zum Zweck der 
Ausbildung (§ 16a), des Studiums (§ 16b), der 
Beschäftigung aufgrund Berufserfahrung  
(§ 19c Abs. 2) sowie in den Fällen eines gesetz-
lichen Anspruchs möglich sein. Ein gesetz-
licher Anspruch wäre etwa für die Aufenthaltser-
laubnisse nach § 18a/b, für die Blaue Karte-EU 
oder in vielen Fällen aus familiären Gründen 
erfüllt.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 17 AufenthG richtet sich 
nach den allgemeinen Regelungen. Es gibt 
keine Erleichterungen gegenüber den „norma-
len“ Voraussetzungen. In der Praxis dürfte wäh-
rend des Suche-Aufenthalts allerdings ein Fa-
miliennachzug kaum möglich sein.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 17 AufenthG 
wird für bis zu neun Monate erteilt. 
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Im nächsten Abschnitt werden die Aufenthaltsti-
tel für eine Beschäftigung als Fachkraft vorgestellt. 
Es handelt sich dabei um die so genannte „Fach-
kraftsäule“ des Fachkräfteeinwanderungsrechts, 
die insbesondere die §§ 18a bis 18i AufenthG um-
fasst. Voraussetzung ist in allen diesen Fällen, dass 
die Person einen qualifizierten Berufsabschluss 
(nach mindestens zweijähriger Ausbildung, vgl. die 
Definition in § 2 Abs. 12a und 12b AufenthG) oder 
einen Hochschulabschluss hat, der entweder 

 Î in Deutschland erworben worden ist,

 Î in Deutschland anerkannt worden ist oder

 Î als gleichwertig gilt.

Es kommt dabei auf die formale Qualifikation an, 
das heißt: entsprechende Dokumente sind zwin-
gend erforderlich. Zudem muss ein konkretes Ar-
beitsplatzangebot in Deutschland vorliegen, das je 

nach Aufenthaltstitel unterschiedliche Vorausset-
zungen erfüllen muss. Für die Aufenthaltserlaub-
nisse nach § 18 und b AufenthG genügt, dass es 
sich um eine qualifizierte Tätigkeit handelt, für die 
also normalerweise eine mindestens zweijährige 
Berufsausbildung vorausgesetzt wird. Inhaltlich 
muss die Tätigkeit aber nicht mit dem Abschluss 
in Verbindung stehen. Für die Blaue Karte-EU muss 
die Tätigkeit hingegen dem Berufsabschluss ent-
sprechen. Für die Tätigkeit in reglementierten Be-
rufen (z. B. Pflegefachkraft) ist zudem die Berufs-
ausübungserlaubnis erforderlich, da eine Tätigkeit 
ansonsten unzulässig wäre. In den meisten Fällen 
ist eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
erforderlich, die ohne Vorrangprüfung aber mit Prü-
fung der Beschäftigungsbedingungen erfolgt. 

Diese allgemeinen Regelungen finden sich in § 18 
AufenthG. Die im Folgenden vorgestellten Aufent-
haltstitel sind in Kapitel 2 Abschnitt 4 des AufenthG 
geregelt.

Aufenthalte für die qualifizierte Beschäftigung  
mit einem anerkannten Abschluss

§ 18a AufenthG:  Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte  
mit Berufsausbildung

§ 18b AufenthG:  Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte  
mit akademischer Ausbildung

§ 18a und § 18b AufenthG sind die Aufenthalts-
erlaubnisse für eine Beschäftigung als Fachkraft, 
wenn bereits ein anerkannter oder als gleichwertig 
geltender akademischer oder nicht-akademischer 
Berufsabschluss vorhanden ist. Bei diesen beiden 
Aufenthaltserlaubnissen handelt es sich um An-
spruchsnormen.

 Î § 18a AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für Personen mit einem anerkannten nicht-
akademischen Abschluss, für den eine 
mindestens zweijährige Ausbildungsdauer 
vorausgesetzt wird.

 Î § 18b AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für Personen mit einem anerkannten oder 

als gleichwertig geltenden akademischen 
Abschluss.

Sie werden erteilt für eine Beschäftigung als Fach-
kraft, für jede qualifizierte Tätigkeit. Nicht möglich 
sind dabei Anlern- oder Helfer*innentätigkeiten. 
Vielmehr muss es sich um eine Tätigkeit handeln, 
für die „Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
erforderlich sind, die in einem Studium oder einer 
qualifizierten Berufsausbildung erworben werden“ 
(AH FEG, Nr. 18a.o.7). Ein inhaltlicher Zusammen-
hang mit dem Abschluss wird dabei nicht mehr 
vorausgesetzt. So ist auch in gewissem Maße eine 
unterqualifizierte Tätigkeit möglich. Das BMI nennt 
in seinen Anwendungshinweisen als Beispiele: 
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 Î „Eine Fachkraft mit Berufsausbildung als Bau-
zeichnerin hat ein Arbeitsplatzangebot für ei-
nen Arbeitsplatz als Kauffrau für Büromanage-
ment.“ (AH FEG; Nr. 18a.0.7)

 Î „Ein Bachelor in Telekommunikationswesen 
kann zum Beispiel zu einer Beschäftigung als 
Gebäudetechniker/in oder ein Bachelor in Pro-
duktdesign zu einer Beschäftigung als Tech-
nischer Zeichner/in, d.h. Beschäftigungen auf 
Facharbeiterniveau, berechtigen. Mit einem 
Master kann eine Beschäftigung auf Bachelorni-
veau ausgeübt werden, zum Beispiel mit einem 
Master in Städtebauwesen eine Beschäftigung 
als Planungsassistent.“ (AH FEG; Nr. 18b.0.6)

 Î Denkbar ist aber auch, wenn ein Diplom-Sozi-
alwissenschaftler, dessen Hochschulabschluss 
als gleichwertig gilt, als Tischler eingestellt 
wird, weil der Betrieb der Überzeugung ist, dass 
er die Kenntnisse und Fähigkeiten dazu hat.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Für die Beschäftigungserlaubnis als Fachkraft 
ist die Zustimmung der BA erforderlich, für 
die diese eine Prüfung der Beschäftigungsbe-
dingungen durchführt. Eine Vorrangprüfung er-
folgt nicht. Die BA prüft auch, ob es sich bei 
der angestrebten Tätigkeit um eine qualifizierte 
Tätigkeit handelt. 

 Î Für eine zusätzliche Nebenbeschäftigung ist 
eine Erlaubnis der Ausländerbehörde erforder-
lich. Diese benötigt dafür zusätzlich eine Zu-
stimmung der BA. 

 Î Nach einer zweijährigen Vorbeschäftigungs-
zeit oder einer dreijährigen Voraufenthalts-
zeit entfällt die Zustimmung der Arbeitsagentur 
(§ 9 BeschV). Dann sind auch nicht-qualifizierte 
Tätigkeiten möglich. Gegebenenfalls kann dann 
auch ein Wechsel in § 19c Abs. 1 AufenthG statt-
finden, wenn keine Fachkrafttätigkeit mehr aus-
geübt wird.

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. eine 
freiberufliche Tätigkeit) kann die Ausländerbehörde 
eine Erlaubnis erteilen (§ 21 Abs. 6 AufenthG). 

Welche deutschen Sprachkenntnisse  
müssen erfüllt werden?

 Î Für § 18a und b AufenthG werden vom Aufent-
haltsgesetz keine Sprachkenntnisse vorausge-
setzt. In reglementierten Berufen werden aller-
dings bestimmte Sprachkenntnisse allgemein 
berufsrechtlich verlangt (z. B. B2 bei Pflegefach-
kräften). Ansonsten beurteilen normalerweise 
die Arbeitgeber*innen, ob für die Ausübung des 
Berufs erforderliche Deutschkenntnisse vorhan-
den sind (AH FEG; Nr. 18a.0.3; 18b.0.3).

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis muss der Lebens-
unterhalt in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 
1 Nr. 1 AufenthG).

 Î Der Lebensunterhalt ist gesichert, wenn kein An-
spruch auf ergänzende Leistungen nach dem 
SGB II besteht. Es gibt daher kein festgelegtes 
Mindesteinkommen. Es darf kein Anspruch auf 
aufstockende Leistungen nach SGB II bestehen. 
Es muss daher das anrechenbare Einkommen 
(nach Abzug der Erwerbstätigen-Freibeträge 
gem. § 11b SGB II) höher liegen als der individu-
elle Bedarf (jeweiliger Regelbedarf plus Kosten 
der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, El-
terngeld, Unterhaltsvorschuss, Arbeitslosengeld 
I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei 
zum Einkommen hinzugerechnet. Bei der Prü-
fung der Lebensunterhaltssicherung wird norma-
lerweise auf die gesamte Bedarfsgemeinschaft 
abgestellt, das heißt, auch für Ehepartner*innen 
und Kinder muss der Lebensunterhalt gesichert 
sein, wenn sie mit der Person zusammenleben.

 Î Als groben Orientierungswert kann man ein 
Nettoeinkommen von 910 Euro plus die Kosten 
für die Warmmiete für eine alleinstehende Per-
son heranziehen.
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 Î Für Fachkräfte, die erstmals einen Aufenthaltstitel 
nach §§ 18a oder 18b Abs. 1 AufenthG beantragen 
und bei Antragstellung 45 Jahre oder älter sind, 
gilt eine Sonderregelung: Sie müssen – unabhän-
gig von einem existenzsichernden Einkommen – 
entweder ein Bruttogehalt in Höhe von 55 Prozent 
der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung (2024: 4.152,50 
Euro monatlich / 49.830 Euro im Jahr) oder 
eine angemessene Altersversorgung nachweisen. 
Ausnahmen davon sind möglich, wenn an der Be-
schäftigung ein öffentliches, insbesondere ein 
regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpo-
litisches Interesse besteht, wenn das geforderte 
Einkommen nur geringfügig unterschritten oder 
die Altersgrenze nur leicht überschritten wird (§ 
18 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG). Entscheidend für die 
Altersgrenze ist der Zeitpunkt, zu dem erstmals 
der Antrag auf Ausstellung des Aufenthaltstitels 
nach § 18a oder b gestellt wird. Für die Verlänge-
rung einer bereits erteilten Aufenthaltserlaubnis 
gilt die Mindesteinkommensgrenze später nicht 
mehr, wenn die Person zwischenzeitlich 45 Jah-
re alt geworden ist. Auch wenn das Einkommen 
sinkt, nachdem die Aufenthaltserlaubnis erteilt 
worden ist (z. B. wegen Kurzarbeit), ist dies kein 
Grund für eine nachträgliche Verkürzung oder die 
Nicht-Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung 
als Erteilungsvoraussetzung für einen Auf-
enthaltstitel“ des Paritätischen Gesamtver-
bands (https://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a/b 
AufenthG?

Mit diesen Aufenthaltstiteln besteht, sofern die in-
dividuellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grun-
de nach Anspruch unter anderem auf folgende So-
zialleistungen:

 Î Arbeitslosengeld I und andere Leistungen 
des SGB III

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Kinderzuschlag, wenn die Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens sechs Monate erteilt wird. Kin-
dergeld für sich selbst kann man nur erhalten, 
wenn die Eltern nachweislich tot oder verschol-
len sind.

 Î Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II (aufstockend 
während der Beschäftigung sowie nach Been-
digung der Beschäftigung, sofern das Aufent-
haltsrecht fortbesteht). Allerdings kann die In-
anspruchnahme von Leistungen nach dem SGB 
II das Aufenthaltsrecht gefährden. Dies sollte 
daher nur in besonderen Ausnahmen in An-
spruch genommen werden. Das Jobcenter oder 
Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländerbehörde 
zu informieren, wenn man mit § 18a/b AufenthG 
einen Antrag auf Leistungen nach SGB II oder 
XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 18a/b AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel ist grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel möglich (§ 39 Nr. 1 AufenthV). 
Es gibt keine Wechselsperren.

 Î Es ist auch möglich, zusätzlich zu § 18a/b Auf-
enthG einen anderen Aufenthaltstitel zu bean-
tragen (z. B. eine Blaue Karte-EU), wenn die Vo-
raussetzungen vorliegen. Dafür muss die alte 
Aufenthaltserlaubnis nicht zurückgegeben werden 
(vgl.: BVerwG, Urteil vom 19. März 2013; 1 C 12/12).

 Î Nach drei Jahren Voraufenthaltszeit bzw. zwei 
Jahren Vorbeschäftigungszeit kann ein Wechsel 
in § 19c Abs. 1 AufenthG stattfinden (i. V. m. § 9 
BeschV), der nicht mehr an eine qualifizierte 
Tätigkeit gebunden ist. Dies kann insbeson-

https://t1p.de/7jq3v
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dere dann wichtig sein, wenn die ursprüngliche 
Tätigkeit verloren gegangen ist. 

 Î Für Fachkräfte gibt es eine privilegierte Nie-
derlassungserlaubnis (§ 18c AufenthG). Diese 
wird erteilt, wenn man (unter anderem) seit 
drei Jahren als Fachkraft mit § 18a/b AufenthG 
tätig war und über B-1-Deutschkenntnisse 
verfügt. Wenn man den Berufs- oder 
Hochschulabschluss in Deutschland erworben 
hat, besteht bereits nach zwei Jahren Anspruch 
auf die Niederlassungserlaubnis. Eine Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt - EU ist nach fünf Jahren 
möglich.

 Î Auch eine Einbürgerung ist unmittelbar aus § 
18a/b AufenthG möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 18a/b AufenthG ist unter 
erleichterten Bedingungen möglich. Es muss 
in der Regel der Lebensunterhalt gesichert sein 
und es muss einen Krankenversicherungsschutz 
geben.

 Î Es muss kein ausreichender Wohnraum nach-
gewiesen werden (§ 29 Abs. 5 AufenthG).

 Î Die Familienangehörigen (Ehepartner*innen 
und minderjährige Kinder) müssen keine 
Deutschkenntnisse nachweisen (§ 30 Abs. 1 
S. 3 Nr. 5 AufenthG; § 32 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 Auf-
enthG).

 Î Es gibt die Möglichkeit des Nachzugs auch 
von Eltern und Schwiegereltern, wenn erst-
mals ab dem 1. März 2024 die Aufenthaltser-
laubnis nach § 18a/b erteilt worden ist (§ 36 
Abs. 3 AufenthG).

 Î Es gibt eine besondere Niederlassungser-
laubnis für die Ehepartner*innen (§ 9 Abs. 
3a AufenthG). Diese wird schon nach drei 
Jahren erteilt, wenn die Fachkraft selbst eine 

Niederlassungserlaubnis nach § 18c AufenthG 
besitzt und der bzw. die Ehepartner*in 
mindestens 20 Wochenstunden arbeitet. 
Außerdem werden unter anderem B1-Kenntnisse 
verlangt.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis wird normalerweise für 
vier Jahre erteilt. Bei einem kürzer befristeten 
Arbeitsvertrag wird die Aufenthaltserlaubnis für 
die Dauer des Arbeitsvertrags plus drei Monate 
erteilt (§ 18 Abs. 4 AufenthG).

 Î Es gibt keine ausdrückliche Schutzrege-
lung für den Fall des Verlusts der Arbeit. Die 
Ausländerbehörde kann dann entweder die 
Aufenthaltserlaubnis weitergelten lassen oder 
eine Fiktionsbescheinigung ausstellen oder § 
20a AufenthG für die Arbeitsuche erteilen.

 Î Die Fachkraft muss der Ausländerbehörde in-
nerhalb von zwei Wochen mitteilen, wenn die 
Arbeit vorzeitig beendet wird (§ 82 Abs. 6 Auf-
enthG). Sonst droht ein Bußgeld bis 1.000 Euro 
(§ 98 Abs. 5 AufenthG).

 Î Für § 18a/b AufenthG kann das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren beantragt werden  
(§ 81a Abs. 1 AufenthG). Dies muss die künftige 
Arbeitgeberin beantragen. 
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§ 18c AufenthG ist eine erleichterte (unbefristete) 
Niederlassungserlaubnis für Personen, die als 
Fachkraft tätig sind. 

 Î § 18c Abs. 1 AufenthG ist die Niederlassungs-
erlaubnis für Fachkräfte, die bereits zwischen 21 
Monaten und drei Jahren als Fachkraft tätig sind.

 Î § 18c Abs. 3 AufenthG ist die Niederlassungs-
erlaubnis, die besonders hoch qualifizierten 
Fachkräften bereits unmittelbar mit der Ein-
reise erteilt werden kann. Dies betrifft v.a. 
Wissenschaftler*innen mit besonderen fach-
lichen Kenntnissen und kommt in der (Bera-
tungs-)Praxis kaum vor, daher soll hier nicht 
weiter darauf eingegangen werden.

Für die Niederlassungserlaubnis nach § 18c Abs. 1 
AufenthG muss unter anderem eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Î Seit drei Jahren im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis nach §§ 18a, 18b oder 18d oder eine Blau-
en Karte (§ 18g AufenthG), wenn es sich um einen 
ausländischen Abschluss handelt. Außerdem 
müssen B1-Deutschkenntnisse, Kenntnisse der 
Rechts- und Gesellschaftsordnung, ausreichender 
Wohnraum und die Sicherung des Lebensunter-
halts nachgewiesen werden. Es gibt Ausnahmen 
von den Sprachkenntnissen und den Kenntnissen 
der Rechts- und Gesellschaftsordnung.

 Î Seit zwei Jahren im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis nach §§ 18a, 18b, 18d oder einer Blauen 
Karte-EU (§ 18g AufenthG), wenn es sich um ei-
nen deutschen Abschluss handelt. Die weite-
ren Voraussetzungen gelten ebenfalls.

 Î Seit 27 Monaten im Besitz einer Blauen Karte-
EU (§ 18g AufenthG), wenn A1-Deutschkennt-
nisse vorliegen. Die weiteren Voraussetzungen 
gelten ebenfalls.

 Î Seit 21 Monaten im Besitz einer Blauen Karte-
EU (§ 18g AufenthG), wenn B1-Deutschkennt-

nisse vorliegen. Die weiteren Voraussetzungen 
gelten ebenfalls.

Die kürzeren Fristen mit Blauer Karte gelten auch 
dann, wenn nicht die gesamte Zeit über bereits eine 
Blaue Karte vorgelegen hat, aber eine Beschäfti-
gung ausgeübt wurde, mit der die Voraussetzungen 
für die Blaue Karte erfüllt waren (d. h. insbesondere 
eine dem Abschluss entsprechende Tätigkeit, mit 
der die festen Gehaltsgrenzen erfüllt waren). 

Ob § 18c auch anwendbar ist, wenn nicht die ganze 
Zeit über die Aufenthaltserlaubnis § 18a, b oder d 
AufenthG vorgelegen hatte (sondern z. B. § 19d oder 
§ 25 Abs. 3 AufenthG), aber dennoch eine Fachkraft-
tätigkeit ausgeübt wurde, ist unklar. Die Verfahrens-
hinweise des Landesamts für Einwanderung in Berlin 
sehen es jedenfalls so: „Hinreichend für die Anwen-
dung des § 18c Abs. 1 ist neben der Frage, ob eine 
Beschäftigung i.S.v. §§ 18a, b, d oder g ausgeübt wur-
de, dass der Ausländer zum Zeitpunkt der Entschei-
dung über die Niederlassungserlaubnis – zumindest 
für eine logische Sekunde – Inhaber eines der ge-
nannten Titel gewesen ist, d.h. die gesetzlichen Er-
teilungsvoraussetzungen vorlagen. Die tatsächliche 
Erteilung des Titels gem. §§ 18a, b, d oder g ist nicht 
erforderlich und eine Niederlassungserlaubnis gem. 
§ 18c kann auch dann erteilt werden, wenn der An-
tragsteller z.B. eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 30 
besitzt.“ (VAB Berlin Nr. 18c.1.1.1; https://t1p.de/i4cw)

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Wenn die Niederlassungserlaubnis erteilt wur-
de, bestehen keinerlei Einschränkungen mehr 
beim Sozialleistungsanspruch oder beim Ar-
beitsmarktzugang.

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Nieder-
lassungserlaubnis nach § 18c AufenthG ist unter 
erleichterten Bedingungen möglich. Es muss 
in der Regel der Lebensunterhalt gesichert sein 
und es muss einen Krankenversicherungsschutz 
geben.

§ 18c AufenthG: Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte 

https://t1p.de/i4cw
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 Î Die Familienangehörigen (Ehepartner*innen und 
minderjährige Kinder) müssen keine Deutsch-
kenntnisse nachweisen (§ 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 7 
AufenthG; § 32 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 AufenthG).

 Î Allerdings gibt es mit der Niederlassungser-
laubnis nach § 18c Abs. 1 AufenthG – anders als 
mit der Aufenthaltserlaubnis nach § 18a und b 
AufenthG) merkwürdigerweise nicht die Mög-
lichkeit des Nachzugs von Eltern und Schwie-
gereltern (§ 36 Abs. 3 AufenthG).

 Î Es gibt eine besondere Niederlassungs-
erlaubnis für die Ehepartner*innen (§ 
9 Abs. 3a AufenthG). Diese wird nach drei 
Jahren erteilt, wenn die Fachkraft selbst eine 
Niederlassungserlaubnis nach § 18c AufenthG 
besitzt und der bzw. die Ehepartner*in mindestens 
20 Wochenstunden arbeitet. Außerdem werden 
hierfür unter anderem B1-Kenntnisse verlangt.

§ 18d AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für Forscher*innen

§ 18d AufenthG ist eine Aufenthaltserlaubnis für 
Personen, die zum Zwecke der Forschung, etwa 
auch im Rahmen einer Promotion, nach Deutsch-
land kommen, wenn eine entsprechende Vereinba-
rung mit einem Forschungsinstitut abgeschlossen 
worden ist. Gem. § 18d Abs. 6 AufenthG können 
diese Aufenthaltserlaubnis auch Personen erhalten, 
die in einem anderen EU-Staat als International 
Schutzberechtigte anerkannt worden sind und sich 
dort mindestens zwei Jahre aufgehalten haben.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Berechtigt ohne Zustimmung der BA zur Auf-
nahme der Forschungstätigkeit bei der in der 
Aufnahmevereinbarung bezeichneten For-
schungseinrichtung und zu Tätigkeiten in der 
Lehre. Änderungen des Forschungsvorhabens 
während des Aufenthalts führen nicht zum Weg-
fall dieser Berechtigung.

 Î Darüber hinaus gehende Beschäftigungen kön-
nen mit Zustimmung der BA und Erlaubnis der 
Ausländerbehörde erlaubt werden.

Welche deutschen Sprachkenntnisse  
müssen erfüllt werden?

 Î Für § 18d AufenthG werden keine deutschen 
Sprachkenntnisse vorausgesetzt.

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis muss der Lebens-
unterhalt in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 
1 Nr. 1 AufenthG). 

 Î Für Erwerbstätige als Orientierung: monatliches 
Nettoeinkommen von 663 Euro plus Warmmie-
te für eine alleinstehende Person. Für Nicht-Er-
werbstätige als Orientierung: monatliches Net-
toeinkommen von 563 Euro plus Warmmiete 
plus Krankenversicherung für eine alleinste-
hende Person. Diese Beträge ergeben sich aus 
dem SGB-II-Regelsatz, bei Erwerbstätigen zu-
züglich eines Freibetrags von 100 Euro.

 Î Bei erwerbstätigen Personen dürfte in der Pra-
xis häufig ein höheres Einkommen aufgrund der 
Erwerbstätigen-Freibeträge des § 11b Abs. 3 SGB 
II verlangt werden. Es ist jedoch fraglich, ob dies 
aufgrund der Rechtsprechung des EuGH (Rechts-
sache C-578/08, Chakroun) und des BVerwG (Ur-
teil vom 16.11.2010; 1 C 20.09) zulässig ist. Die 
dortige unionsrechtliche Auslegung des Sozial-
hilfebegriffs dürfte nämlich übertragbar sein auf 
Forscher*innen die der EU-REST-Richtlinie (RL 
2016/801); Art. 7 Abs. 1e) unterliegen.

 Î Bei nicht-erwerbstätigen Personen fallen die-
se Freibeträge ohnehin nicht negativ ins Ge-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0578&from=DE
https://www.bverwg.de/161110U1C20.09.0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0801&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0801&from=DE
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wicht. Für nicht-erwerbstätige Forscher*innen 
(Stipendiat*innen und Selbstfinanzier*innen) 
sieht das Auswärtige Amt in seinem Visumhand-
buch (Eintrag „Lebensunterhalt bei nationalen 
Visa“) ein pauschales Mindesteinkommen von 
1.027 Euro (BAföG-Höchstsatz plus zehn Prozent) 
vor. Dafür gibt es jedoch keine Rechtsgrundlage.

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung 
als Erteilungsvoraussetzung für einen Auf-
enthaltstitel“ des Paritätischen Gesamtver-
bands (https://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18d Auf-
enthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Arbeitslosengeld I und andere Leistungen 
des SGB III

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Kinderzuschlag, wenn die Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens sechs Monate erteilt wird. Kin-
dergeld für sich selbst kann man nur erhalten, 
wenn die Eltern nachweislich tot oder verschol-
len sind.

 Î Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II (aufstockend 
während der Beschäftigung sowie nach Been-
digung der Beschäftigung, sofern das Aufent-
haltsrecht fortbesteht). Allerdings kann die 
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 

SGB II das Aufenthaltsrecht gefährden. Dies 
sollte daher nur in besonderen Ausnahmen in 
Anspruch genommen werden. Das Jobcenter 
oder Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländerbe-
hörde zu informieren, wenn man mit § 18dAuf-
enthG einen Antrag auf Leistungen nach SGB II 
oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 18d AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel ist grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel möglich (§ 39 Nr. 1 AufenthV). 
Es gibt keine Wechselsperren. Nach Abschluss 
der Forschungstätigkeit kann eine Aufenthalts-
erlaubnis zur Arbeitsuche nach § 20 AufenthG 
beansprucht werden.

 Î Es gibt eine privilegierte Niederlassungs-
erlaubnis (§ 18c AufenthG). Diese wird erteilt, 
wenn man (unter anderem) seit drei Jahren § 18d 
AufenthG hatte und über B1-Deutschkenntnisse 
verfügt. Wenn man den Berufs- oder 
Hochschulabschluss in Deutschland erworben 
hat, besteht bereits nach zwei Jahren Anspruch 
auf die Niederlassungserlaubnis. Nach 
fünfjährigem Aufenthalt ist (zusätzlich) auch 
eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU möglich 
(§ 9a AufenthG).

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufenthalts-
erlaubnis nach § 18d AufenthG ist unter denselben 
erleichterten Bedingungen möglich, wie zu Men-
schen mit § 18a/b. 

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis wird normalerweise 
für mindestens ein Jahr erteilt. 

 Î Es gibt keine ausdrückliche Schutzregelung 
für den Fall des Verlusts der Forschungs-Stelle. 
Die Ausländerbehörde kann dann entweder die 
Aufenthaltserlaubnis weitergelten lassen oder 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://t1p.de/7jq3v
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eine Fiktionsbescheinigung ausstellen oder  
§ 20a AufenthG für die Arbeitsuche erteilen.

 Î Die Forscher*in muss der Ausländerbehörde 
innerhalb von zwei Wochen mitteilen, wenn 
die Tätigkeit vorzeitig beendet wird (§ 82 Abs. 
6 AufenthG). Sonst droht ein Bußgeld bis 1.000 
Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

 Î Für § 18d AufenthG kann das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren beantragt werden (§ 81a Abs. 5 
AufenthG). Dies muss die künftige Arbeitgeber*in 
bzw. die Forschungseinrichtung beantragen. 

§ 18f AufenthG ist eine Aufenthaltserlaubnis für 
Forscher*innen, die in einem anderen EU-Staat 
einen Aufenthaltstitel zum Zweck der Forschung 
besitzen und einen Teil des Forschungsvorhabens 
in Deutschland umsetzen wollen und dafür von einer 
Forschungseinrichtung aufgenommen werden. Die 
Aufenthaltserlaubnis wird für eine Dauer von 180 
Tagen bis zu einem Jahr erteilt. Hier nur ein paar 
kurze Hinweise dazu:

 Î Der Aufenthalt berechtigt zur Tätigkeit in der 
aufnehmenden Forschungseinrichtung und zu 
Tätigkeiten in der Lehre.

 Î Der Lebensunterhalt muss in der Regel gesi-
chert sein. Es gelten dieselben Anmerkungen 
wie zu § 18d AufenthG.

 Î Es besteht dem Grunde nach Anspruch auf Kinder-
geld und die anderen Familienleistungen, wenn 
die Aufenthaltserlaubnis für mindestens sechs 
Monate erteilt wird. Der Kindergeldanspruch kann 
auch für Kinder im EU-Ausland bestehen.

 Î Es besteht dem Grunde nach Anspruch auf Leis-
tungen nach dem SGB II, allerdings kann die 
Inanspruchnahme den Aufenthaltstitel gefährden.

 Î Es besteht Anspruch auf privilegierten Fami-
liennachzug (kein Wohnraumerfordernis, kein 
Spracherfordernis, Nachzug auch für Eltern und 
Schwiegereltern, wenn § 18f erstmals ab dem 1. 
März 2024 erteilt wird)

 Î Ein Wechsel aus der Aufenthaltserlaubnis nach § 
18f AufenthG in andere Aufenthaltstitel ist möglich, 
es gibt keine Wechselsperren (§ 39 Nr. 1 AufenthV).

§ 18e AufenthG: Kurzfristige Mobilität für Forscher*innen

Für einen Aufenthalt von maximal 180 Tagen in-
nerhalb eines Jahres brauchen Forscher*innen 
keinen Aufenthaltstitel, wenn sie einen Teil der For-
schungstätigkeit in Deutschland absolvieren wollen 
und die aufnehmende Forschungseinrichtung dies 
dem BAMF mitgeteilt hat. Das BAMF stellt darüber 
eine Bescheinigung aus. 

Da diese Konstellation in der Beratungspraxis nur 
selten vorkommt, hier nur einige kurze Hinweise zu 
diesem Aufenthalt:

 Î Der Aufenthalt berechtigt zur Tätigkeit in der 
aufnehmenden Forschungseinrichtung und zu 
Tätigkeiten in der Lehre.

 Î Der Lebensunterhalt muss gesichert sein. Es gel-
ten dieselben Anmerkungen wie zu § 18d AufenthG.

 Î Ein Wechsel aus dem erlaubnisfreien Aufenthalt 
nach § 18e AufenthG in andere Aufenthaltstitel 
ist normalerweise nicht möglich, da die Voraus-
setzung des § 39 Nr. 2 AufenthV nicht erfüllt wird.

§ 18f AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für mobile Forscher
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§ 18g AufenthG: Blaue Karte EU

Die Blaue Karte EU ist seit dem 18. November 2023 
grundlegend neu geregelt worden. Seitdem ist sie 
für viel mehr Fachkräfte zugänglich als zuvor. Die 
Blaue Karte EU ist ein Aufenthaltstitel für Personen, 
die über einen deutschen, einen in Deutschland 
anerkannten oder einen als gleichwertig geltenden 
Hochschulabschluss verfügen, die eine dem Ab-
schluss „angemessene“ Beschäftigung ausüben 
und bestimmte Mindesteinkommensgrenzen er-
füllen. Anders als bei § 18a/b AufenthG muss die 
Tätigkeit eng mit dem Abschluss in Verbindung 
stehen, eine Tätigkeit unterhalb der Qualifikation 
ist also nicht möglich. Auch für Personen mit nicht-
akademischer Berufsausbildung ist die Blaue Karte 
nicht zugänglich.

§ 18g AufenthG besteht aus unterschiedlichen 
Varianten:

 Î § 18g Abs. 1 S. 1 AufenthG ist die „nor-
male“ Blaue Karte in Regelberufen für 
Personen mit Hochschulabschluss und einer 
dem Abschluss angemessenen Tätigkeit. Sie 
müssen ein Mindestgehalt von 50 Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze der Renten-
versicherung erzielen. Im Jahr 2024 sind dies 
3.775 Euro brutto monatlich bzw. 45.300 Euro 
brutto jährlich. Die AH FEG (Nr. 18g.1.1.4) erläu-
tern dazu folgendes: „Bei nicht reglementierten 
Berufen sind als der beruflichen Qualifikation an-
gemessene Beschäftigung – unabhängig von der 
Fachrichtung der Hochschulausbildung – auch 
solche Tätigkeiten zu verstehen, die üblicherwei-
se einen akademischen Abschluss voraussetzen 
und bei denen die mit der Hochschulausbildung 
erworbenen Kenntnisse zumindest teilweise 
oder mittelbar benötigt werden (z. B. mit einem 
Hochschulabschluss als Arzt oder Ärztin in einer 
nicht-reglementierten Beschäftigung in einem 
Pharmaunternehmen; mit einem Hochschulab-
schluss in Chemie in einem anderen naturwis-
senschaftlich-mathematisch oder kaufmännisch 
geprägten Beruf auf akademischem Niveau mit 
Leitungsaufgaben; die Beschäftigung eines Kul-
turwissenschaftlers im Veranstaltungsmanage-
ment.“

 Î § 18g Abs. 1 S. 2 AufenthG ist die erleichter-
te Blaue Karte in Engpassberufen oder für 
Berufsanfänger*innen. Sie müssen ein Brut-
togehalt von 45,3 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversiche-
rung erzielen. Im Jahr 2024 sind dies 3.420 
Euro brutto monatlich bzw. 41.042 Euro brutto 
jährlich. Dies gilt zum Beispiel für Ärzt*innen, 
Naturwissenschaftler*innen, IT-Spezialist*innen, 
Ingenieur*innen, Tierärzt*innen, Zahnärzt*innen, 
Apotheker*innen, akademische Gesundheitsbe-
rufe, Lehrkräfte, Architekt*innen usw., eine aus-
führliche Liste der Berufsgruppen findet sich 
hier: https://t1p.de/5ndi9. Außerdem gilt die 
niedrigere Hürde – unabhängig von der Berufs-
gruppe – für Berufsanfänger*innen (Personen, 
die einen Hochschulabschluss in den letzten drei 
Jahren absolviert haben, auch wenn es z. B. der 
Master nach einem vorangegangenen Bachelor-
studium ist). 

 Î Beide Varianten stehen auch Personen offen, 
die zwar kein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium haben, aber über einen tertiären Bil-
dungsabschluss mit mindestens dreijähriger 
Dauer verfügen, der einem Hochschulstudium 
vergleichbar ist.

 Î § 18g Abs. 2 AufenthG ist die Blaue Karte für IT-
Fach- und Führungskräfte. Diese benötigen 
keinen formalen Hochschulabschluss, wenn sie 
mindestens drei Jahre Berufserfahrung in den 
letzten sieben Jahren nachweisen können. Ge-
nauere Informationen dazu finden sich in den 
AH FEG, Nr. 18g.2.0. Für sie gilt ebenfalls die 
niedrigere Gehaltsgrenze.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Für die „normale Blaue Karte“ mit der höheren 
Gehaltsgrenze ist keine Zustimmung der BA 
erforderlich. Allerdings prüft die Botschaft bzw. 
die Ausländerbehörde, ob die Tätigkeit dem Ab-
schluss angemessen ist. Hierfür kann sie die BA 
beteiligen.

https://t1p.de/5ndi9
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 Î Für die „erleichterte Blaue Karte“ ist eine Zu-
stimmung der BA erforderlich, bei der sie 
eine Prüfung der Beschäftigungsbedingungen 
durchführt. Eine Vorrangprüfung erfolgt nicht. 

 Î Für eine zusätzliche Nebenbeschäftigung 
ist eine Erlaubnis der Ausländerbehörde erfor-
derlich. Diese benötigt dafür zusätzlich eine 
Zustimmung der BA. Nach zweijähriger Vorbe-
schäftigungszeit bzw. dreijähriger Voraufent-
haltszeit entfällt die Zustimmungspflicht der BA 
(§ 9 BeschV).

 Î Der Arbeitsmarktzugang ist nur ein Jahr lang 
eingeschränkt. In dieser Zeit, die mit der ersten 
Beschäftigung beginnt, muss ein Arbeitgeber-
wechsel bei der Ausländerbehörde zwar nicht 
beantragt, aber angezeigt werden. Die Ausländer-
behörde kann dann die neue Beschäftigung ab-
lehnen,, wenn die Voraussetzungen für die Blaue 
Karte mit der neuen Beschäftigung nicht erfüllt 
sind. Nach zwölf Monaten ab Beginn der ersten 
Beschäftigung muss ein Wechsel nicht mehr ge-
meldet werden, allerdings kann es dann Schwie-
rigkeiten bei der Verlängerung der Blauen Karte 
geben, wenn die neue Beschäftigung nicht die Vo-
raussetzungen der Blauen Karte erfüllt. Alternativ 
wäre dann ggfs. eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 18b AufenthG möglich, oder nach zweijähriger 
Vorbeschäftigungszeit § 19c Abs. 1 AufenthG.

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine Erlaubnis erteilen (§ 21 Abs. 6 
AufenthG). 

Welche deutschen Sprachkenntnisse müs-
sen erfüllt werden?

 Î Für die Blaue Karte werden vom Aufenthaltsge-
setz keine Sprachkenntnisse vorausgesetzt. 
In reglementierten Berufen werden allerdings 
bestimmte Sprachkenntnisse allgemein berufs-
rechtlich verlangt (z. B. bei Ärzt*innen). Anson-
sten entscheiden allein die Arbeitgeber*innen, 
ob für die Ausübung des Berufs erforderliche 
Deutschkenntnisse vorhanden sind. 

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Blaue Karte muss der Lebensunterhalt 
in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
AufenthG).

 Î Der Lebensunterhalt ist gesichert, wenn kein 
Anspruch auf ergänzende Leistungen nach 
dem SGB II besteht, sondern das anrechen-
bare Einkommen muss (nach Abzug der Er-
werbstätigen-Freibeträge gem. § 11b SGB II) 
höher liegen als der individuelle Bedarf (jewei-
liger Regelbedarf plus Kosten der Unterkunft). 
Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, Unter-
haltsvorschuss, Arbeitslosengeld I, Kranken-
geld, Kurzarbeitergeld werden dabei zum Ein-
kommen hinzugerechnet. Der Lebensunterhalt 
gilt ohne Prüfung als gesichert, wenn die Person 
zuvor im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 18a oder b AufenthG war und der Arbeitsplatz 
nicht gewechselt wird. 

 Î Unabhängig davon setzt die Blaue Karte fest-
gelegte, oben genannte Mindesteinkommen 
voraus, mit denen der Lebensunterhalt in aller 
Regel als gesichert gelten dürfte. Die AH FEG 
erläutern dazu: „Der Bezug von Lohnersatzlei-
stungen, insbesondere Elterngeld oder Kurz-
arbeitergeld, ist unschädlich, selbst wenn sie 
zu einem Unterschreiten der Mindestgehalts-
schwelle führen. Eine Anhebung der Gehalts-
schwellen durch Änderung der jährlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung zu Beginn eines Jahres 
hat keine Auswirkungen auf den Bestand einer 
bereits erteilten Blauen Karte EU. Eine erteilte 
Blaue Karte EU bleibt daher für die darin kon-
kret genannte Beschäftigung und die erteilte 
Geltungsdauer gültig, auch wenn das Jahres-
gehalt nicht der neuen Mindestgehaltsschwelle 
entspricht. Bei einer ggf. wegen Zeitablaufs er-
forderlichen Verlängerung der Blauen Karte EU 
sind jedoch die dann zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Gehaltsschwellen zu erfüllen. Gleiches 
gilt im Fall eines Arbeitgeberwechsels im er-
sten Jahr der Beschäftigung, vgl. § 18g Absatz 
4.“ (AH FEG; Nr. 18g.06f)
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• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung 
als Erteilungsvoraussetzung für einen Auf-
enthaltstitel“ des Paritätischen Gesamtver-
bands (https://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen mit 
einer Blauen Karte EU?

Mit einer Blauen Karte EU besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Arbeitslosengeld I und andere Leistungen 
des SGB III

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Kinderzuschlag

 Î Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II (aufstockend 
während der Beschäftigung sowie nach Been-
digung der Beschäftigung, sofern das Aufent-
haltsrecht fortbesteht). Allerdings kann die In-
anspruchnahme von Leistungen nach dem SGB 
II das Aufenthaltsrecht gefährden. Dies sollte 
daher nur in besonderen Ausnahmen in An-
spruch genommen werden. Das Jobcenter oder 
Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländerbehör-
de zu informieren, wenn man mit einer Blauen 
Karte EU AufenthG einen Antrag auf Leistungen 
nach SGB II oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 
AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus einer Blauen Karte EU wechseln?

 Î Ein Wechsel ist grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel möglich (§ 39 Nr. 1 AufenthV). 
Es gibt keine Wechselsperren.

 Î Es ist auch möglich, zusätzlich zur Blauen Kar-
te einen anderen Aufenthaltstitel zu beantragen 
(z. B. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Auf-
enthG, wenn man deutsche Familienangehörige 
hat). Dafür muss die Blaue Karte nicht zurück-
gegeben werden (vgl.: BVerwG, Urteil vom 19. 
März 2013; 1 C 12/12). 

 Î Nach drei Jahren Voraufenthaltszeit bzw. zwei 
Jahren Vorbeschäftigungszeit kann ein Wechsel 
in § 19c Abs. 1 AufenthG stattfinden (i. V. m. § 9 
BeschV), der nicht mehr an eine qualifizierte 
Tätigkeit gebunden ist. Dies kann insbeson-
dere dann wichtig sein, wenn die ursprüngliche 
qualifizierte Tätigkeit verloren gegangen ist. 

 Î Für Menschen mit Blauer Karte gibt es eine pri-
vilegierte Niederlassungserlaubnis (§ 18c 
Abs. 1 AufenthG). Diese wird erteilt, wenn man 
(je nach Niveau der Deutschkenntnisse) seit 21 
bzw. 27 Monaten die Voraussetzungen einer 
Blauen Karte erfüllt hatte. Eine Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EU (§ 9a AufenthG) ist nach 
fünfjährigem Aufenthalt möglich.

 Î Auch eine Einbürgerung ist unmittelbar aus 
der Blauen Karte möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Blau-
er Karte ist unter erleichterten Bedingungen 
möglich. Es muss in der Regel der Lebensunterhalt 
gesichert sein (außer, wenn zuvor bereits eine 
Blaue Karte eines anderen EU-Staats vorgelegen 
hat und dort bereits die Familie bestand, (§ 29 
Abs. 1 Nr. 2 AufenthG), und es muss einen Kran-
kenversicherungsschutz geben. 

 Î Es muss (bei Nachzug von Ehepartner*innen 
und Kindern) kein ausreichender Wohnraum 
nachgewiesen werden (§ 29 Abs. 5 AufenthG).

https://t1p.de/7jq3v
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 Î Die Familienangehörigen (Ehepartner*innen und 
minderjährige Kinder) müssen keine Deutsch-
kenntnisse nachweisen (§ 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 
AufenthG; § 32 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 AufenthG).

 Î Es gibt die Möglichkeit des Nachzugs auch von 
Eltern und Schwiegereltern, wenn erstmals ab 
dem 1. März 2024 die Blaue Karte EU erteilt 
worden ist (§ 36 Abs. 3 AufenthG). Auch hierbei 
wird auf ausreichenden Wohnraum verzichtet, 
wenn zuvor eine Blaue Karte eines anderen EU-
Staats vorgelegen hat und dort bereits die Fa-
milie bestand (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG).

 Î Es gibt eine besondere Niederlassungser-
laubnis für die Ehepartner*innen (§ 9 Abs. 3a 
AufenthG). Diese wird schon nach drei Jahren 
erteilt, wenn die stammberechtigte Person selbst 
eine Niederlassungserlaubnis nach § 18c Auf-
enthG besitzt und der bzw. die Ehepartner*in min-
destens 20 Wochenstunden arbeitet. Außerdem 
werden unter anderem B1-Kenntnisse verlangt.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Blaue Karte wird normalerweise für vier 
Jahre erteilt. Bei einem kürzer befristeten Ar-
beitsvertrag wird die Blaue Karte für die Dauer 
des Arbeitsvertrags plus drei Monate erteilt (§ 
18 Abs. 4 AufenthG).

 Î Es gibt keine ausdrückliche Schutzrege-
lung für den Fall des Verlusts der Arbeit. Die 
Ausländerbehörde kann dann entweder die Blaue 
Karte weitergelten lassen oder eine Fiktionsbe-
scheinigung ausstellen oder § 20a AufenthG für 
die Arbeitsuche erteilen. Das BMI schreibt dazu 
in den AH FEG (Nr. 18.V.3): „Wurde das Beschäf-
tigungsverhältnis mit dem Ausländer aufgelöst, 
erlischt die Blaue Karte EU nicht automatisch. 
Nach § 7 Absatz 2 Satz 2 steht es im Ermessen 
der Ausländerbehörde, den Aufenthaltstitel nach-
träglich zu befristen, wenn eine für die Erteilung 
wesentliche Voraussetzung entfallen ist. Bei der 
Ermessensausübung ist zur richtlinienkonformen 
Anwendung zu berücksichtigen, dass gemäß Arti-
kel 8 Absatz 5 der RL (EU) 2021/1883 eine kumu-
liert bis zu drei (bei Blaue Karte EU-Inhaberschaft 
unter zwei Jahre) bzw. sechs Monate (bei Blaue 

Karte EU-Inhaberschaft über zwei Jahre) dau-
ernde Arbeitslosigkeit keinen Entziehungsgrund 
darstellt. Zudem soll die Ausländerbehörde neben 
der Restlaufzeit des Aufenthaltstitels auch berück-
sichtigen, ob der Ausländer auf Beitragszahlungen 
beruhenden Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. 
In der verbleibenden Restlaufzeit des ursprüng-
lichen Aufenthaltstitels bzw. in dem von der Aus-
länderbehörde verfügten nachträglich befristeten 
Zeitraum kann sich der betroffene Ausländer da-
mit eine neue Beschäftigung suchen.“

 Î Die Person mit Blauer Karte muss der Auslän-
derbehörde innerhalb von zwei Wochen mit-
teilen, wenn die Arbeit vorzeitig beendet wird 
(§ 82 Abs. 6 AufenthG). Sonst droht ein Bußgeld 
bis 1.000 Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

 Î Für die Blaue Karte kann das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren beantragt werden (§ 
81a Abs. 1 AufenthG). Dies muss die künftige 
Arbeitgeberin beantragen. 

 Î Ausgeschlossen von der Blauen Karte sind 
unter anderem Personen, die 
• in Deutschland oder einem anderen EU-

Staat vorübergehenden Schutz nach § 24 
AufenthG beantragt haben oder genießen 
(das sind Geflüchtete aus der Ukraine; für 
sie ist zunächst eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 18a/b AufenthG sinnvoll und an-
schließend die Blaue Karte), 

• im Asylverfahren sind,

• die eine Duldung besitzen,

• die bestimmte humanitäre Aufenthaltstitel 
besitzen.

Personen, die in Deutschland oder einem ande-
ren EU-Staat Internationalen Schutz (Flüchtlings-
anerkennung oder subsidiären Schutz) besitzen, 
können demgegenüber seit dem 18. November 
2023 eine Blaue Karte erhalten (§ 19f AufenthG).

 Î Die Blaue Karte erlischt nicht nach sechs Mo-
naten (vorübergehendem) Auslandsaufenthalt, 
sondern erst nach zwölf Monaten. Dasselbe 
gilt für die Aufenthaltserlaubnisse der Famili-
enangehörigen einer Person mit Blauer Karte  
(§ 51 Abs. 10 AufenthG).
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Dieser Paragraf regelt, dass Menschen, die eine 
Blaue Karte eines anderen EU-Staats besitzen, für 
einen Aufenthalt von maximal 180 Tagen keinen 
Aufenthaltstitel benötigen, wenn sie für geschäft-
liche Tätigkeiten für ihren ausländischen Arbeitge-

Dieser Paragraf regelt, unter welchen Bedingungen 
eine Blaue Karte nach § 18g AufenthG erteilt wird, 
wenn die Person zuvor bereits seit zwölf Monaten 
eine Blaue Karte eines anderen EU-Staats hatte. In 
diesem Fall gibt es Erleichterungen beim Nachweis 
eines als gleichwertig geltenden Hochschulab-
schlusses. Zudem gibt es dann unter bestimmten 

§ 18h AufenthG:  Kurzfristige Mobilität für  
Inhaber*innen einer Blauen Karte EU

ber nach Deutschland kommen. In diesen Fällen 
entfällt auch die Visumpflicht. Diese Regelung gilt 
auch, wenn die Person eine Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt-EU in dem anderen EU-Staat hat und zu-
vor eine Blaue Karte hatte.

§ 18i AufenthG:  Langfristige Mobilität für  
Inhaber*innen einer Blauen Karte EU

Bedingungen eine Befreiung von der Visumpflicht, 
auch wenn die Einreise aus einem Nicht-Schengen-
EU-Staat stattfindet.

Da auch in diesen Fällen die Blaue Karte nach § 18g 
AufenthG erteilt wird, gelten die dort dargestellten 
Regelungen.

§ 19 AufenthG:  ICT-Karte für unternehmensintern transferierte 
Arbeitnehmer*innen

§ 19a AufenthG:  Kurzfristige Mobilität für unternehmensintern  
transferierte Arbeitnehmer*innen

§ 19b AufenthG: Mobiler ICT-Karte

Diese Paragrafen regeln Aufenthaltsmöglichkeiten 
für Personen, die in einem ausländischen Unter-
nehmen als Führungskräfte, Spezialist*innen oder 
Trainees arbeiten und für eine bestimmte Zeit in 

eine deutsche Niederlassung dieses Unternehmens 
„abgeordnet“ werden. Da diese Fälle in der Bera-
tung nur sehr selten vorkommen, soll hier nicht wei-
ter darauf eingegangen werden.
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Aufenthalte für die Beschäftigung ohne in Deutschland anerkannte 
Berufsqualifikation

Bisher war immer nur von Personen die Rede, die 
für ihren Aufenthalt in Deutschland eine formale 
Qualifikation benötigen. In diesem Abschnitt wird 
es nun um Aufenthaltsmöglichkeiten gehen, wenn 
keine formale Qualifikation – also kein in Deutsch-
land anerkannter oder als gleichwertig geltender 
Abschluss – vorhanden ist. Teilweise gilt zwar als 
Voraussetzung, dass ein im Ausland anerkannter 
Berufsabschluss vorliegt, teilweise ist aber auch 
dieser nicht zwingend erforderlich. Auch nicht-qua-
lifizierte (Helfer*innen-)Tätigkeiten sind nach den 
folgenden Regelungen möglich.

Im Aufenthaltsgesetz findet man diese Normen vor 
allem in einem Paragrafen: § 19c AufenthG. Dieser 
hat es in sich und regelt eine Vielzahl an unter-
schiedlichsten Konstellationen. Hinzu kommt, dass 
man § 19c AufenthG nie allein lesen kann. Vielmehr 
muss er immer mit den Regelungen der Beschäf-
tigungsverordnung zusammen betrachtet werden: 
Für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Auf-
enthG braucht man immer eine entsprechende 
Norm in der Beschäftigungsverordnung (Be-
schV), die diesen Paragrafen „öffnet“. 

§ 19c Abs. 1 AufenthG:  Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung  
unabhängig von der Qualifikation

Dieser Paragraf regelt die Möglichkeiten eines Auf-
enthalts unabhängig von der Berufsqualifikation. 
Wie gesagt, ist hierfür zusätzlich immer eine par-
allele Regelung in der Beschäftigungsverordnung 
erforderlich. Im folgenden Teil können wir nicht 
sämtliche Möglichkeiten der BeschV im Detail be-
trachten (diese erstrecken sich von § 9 bis § 28 
BeschV), so dass nur die wichtigsten dargestellt 
werden sollen.

Unabhängig von der jeweiligen Regelung in der 
BeschV sind die sonstigen Rahmenbedingungen 
für den Aufenthalt mit § 19c Abs. 1 AufenthG 
(Leistungsansprüche, Regelungen zum Familien-
nachzug, Wechselmöglichkeiten usw.) weitgehend 
identisch. Daher sollen zunächst die allgemeinen 
Regelungen vorgestellt werden und anschließend 
die jeweiligen speziellen Regelungen der BeschV. 
Nur wenn Besonderheiten gelten, soll anschließend 
nochmals darauf eingegangen werden.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 
AufenthG ist normalerweise die Zustimmung 
der BA erforderlich. In wenigen Fällen ist dies 
auch ohne Zustimmung der BA möglich (z. B. bei 
Freiwilligendienst). Die BA prüft die Beschäfti-
gungsbedingungen und in manchen Fällen wird 
auch eine Vorrangprüfung durchgeführt.

 Î Für eine zusätzliche Nebenbeschäftigung 
ist eine Erlaubnis der Ausländerbehörde erfor-
derlich. Diese benötigt dafür zusätzlich eine 
Zustimmung der BA. Nach zweijähriger Vorbe-
schäftigungszeit bzw. dreijähriger Voraufent-
haltszeit entfällt in den meisten Fällen die Zu-
stimmungspflicht der BA (§ 9 BeschV).

 Î Ein Arbeitgeberwechsel muss bei der Auslän-
derbehörde beantragt werden. Auch hierfür ist 
eine neue Zustimmung der BA erforderlich, in 
manchen Fällen entfällt diese nach zweijähriger 
Vorbeschäftigungszeit bzw. dreijähriger Vorauf-
enthaltszeit.
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 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine zusätzliche Erlaubnis erteilen 
(§ 21 Abs. 6 AufenthG). 

Welche deutschen Sprachkenntnisse müs-
sen erfüllt werden?

 Î Für § 19c Abs. 1 AufenthG sind grundsätzlich 
keine bestimmten Deutschkenntnisse vo-
rausgesetzt. Für einige Konstellationen werden 
Deutschkenntnisse verlangt.

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für § 19c Abs. 1 AufenthG muss der Lebensun-
terhalt in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 AufenthG).

 Î Der Lebensunterhalt ist gesichert, wenn kein An-
spruch auf ergänzende Leistungen nach dem 
SGB II besteht. Es gibt daher kein festgelegtes 
Mindesteinkommen. Es darf kein Anspruch auf 
aufstockende Leistungen nach SGB II bestehen. 
Es muss daher das anrechenbare Einkommen 
(nach Abzug der Erwerbstätigen-Freibeträge 
gem. § 11b SGB II) höher liegen als der individu-
elle Bedarf (jeweiliger Regelbedarf plus Kosten 
der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, El-
terngeld, Unterhaltsvorschuss, Arbeitslosengeld 
I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei 
zum Einkommen hinzugerechnet. 

 Î In manchen Fällen werden unabhängig davon 
für Personen, die bei erstmaliger Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis schon 45 Jahre alt sind, 
bestimmte Mindesteinkommen oder eine aus-
reichende Altersvorsorge verlangt (§ 1 Abs. 2 
BeschV). In manchen Fällen wird tarifliche Ent-
lohnung verlangt.

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung 
als Erteilungsvoraussetzung für einen Aufent-
haltstitel“ des Paritätischen Gesamtverbands  
(https://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 
AufenthG?

Mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 
AufenthG besteht, sofern die individuellen Voraus-
setzungen erfüllt sind, dem Grunde nach Anspruch 
unter anderem auf folgende Sozialleistungen:

 Î Arbeitslosengeld I und andere Leistungen 
des SGB III

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Kinderzuschlag, wenn die Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens sechs Monate erteilt wird. Nur 
in ganz wenigen Fällen (Au Pair und Saisonar-
beit) besteht kein Anspruch auf die Familienlei-
stungen.

 Î Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II (aufstockend 
während der Beschäftigung sowie nach Been-
digung der Beschäftigung, sofern das Aufent-
haltsrecht fortbesteht). Allerdings kann die 
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 
SGB II das Aufenthaltsrecht gefährden. Dies 
sollte daher nur in besonderen Ausnahmen in 
Anspruch genommen werden. Das Jobcenter 
oder Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländer-
behörde zu informieren, wenn man mit § 19c 
Abs. 1 AufenthG einen Antrag auf Leistungen 
nach SGB II oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 
AufenthG).

https://t1p.de/7jq3v
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In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 19c Abs. 1 AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel ist grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel möglich (§ 39 Nr. 1 AufenthV). 
Es gibt keine Wechselsperren. 

 Î Eine Niederlassungserlaubnis kann norma-
lerweise nach fünf Jahren über § 9 AufenthG 
beansprucht werden. Die privilegierte Nieder-
lassungserlaubnis nach § 18c Abs. 1 AufenthG 
ist aus § 19c Abs. 1 AufenthG heraus nicht zu-
gänglich.

 Î Nach fünf Jahren ist unter bestimmten Bedin-
gungen auch die Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EU (§ 9a AufenthG) möglich. Dies gilt nicht, 
wenn es sich um eine kurzzeitige Beschäftigung 
nach den §§ 10 bis 15d Beschv handelt.

 Î Auch eine Einbürgerung ist unmittelbar aus  
§ 19c Abs. 1 AufenthG möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit § 19c 
Abs. 1 AufenthG richtet sich normalerweise 
nach den „normalen“ Regelungen (d.h.: mit 
Lebensunterhaltssicherung, Sprachkenntnis-
sen, Wohnraumerfordernis, kein Nachzug von 
Eltern und Schwiegereltern).

 Î Nur für bestimmte Führungskräfte und 
Wissenschaftler*innen gibt es erleichterte 
Bedingungen. Von diesen muss (bei Nachzug 
von Ehepartner*innen und Kindern) kein ausrei-
chender Wohnraum nachgewiesen werden (§ 29 
Abs. 5 AufenthG), und die Familienangehörigen 
müssen keine Deutschkenntnisse nachwei-
sen (§ 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 AufenthG; § 32 Abs. 2 
S. 2 Nr. 2 AufenthG). Nur in diesen Fällen gibt es 
die Möglichkeit des Nachzugs auch von Eltern 
und Schwiegereltern, wenn erstmals ab dem 1. 
März 2024 die Aufenthaltserlaubnis nach § 19c 
Abs. 1 erteilt worden ist (§ 36 Abs. 3 AufenthG). 

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 Auf-
enthG wird für vier Jahre erteilt. Wenn der Ar-
beitsvertrag kürzer als vier Jahre befristet ist, 
wird sie für die Dauer des Arbeitsvertrags plus 
drei Monate erteilt (§ 18 Abs. 4 AufenthG).

 Î Wenn die Arbeit verloren geht, gibt es meh-
rere Möglichkeiten: Die Ausländerbehörde kann 
dann entweder die Aufenthaltserlaubnis wei-
tergelten lassen oder eine Fiktionsbescheini-
gung ausstellen oder (wenn zumindest ein im 
Ausland anerkannter Berufsabschluss vorliegt)  
§ 20a AufenthG für die Arbeitsuche erteilen.

 Î Die Person mit § 19c Abs. 1 AufenthG muss der 
Ausländerbehörde innerhalb von zwei Wo-
chen mitteilen, wenn die Arbeit vorzeitig been-
det wird (§ 82 Abs. 6 AufenthG). Sonst droht ein 
Bußgeld bis 1.000 Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

Im Folgenden nun die wichtigsten konkreten Auf-
enthaltsmöglichkeiten mit § 19c Abs. 1 AufenthG in 
Verbindung mit den jeweiligen Öffnungen der Be-
schäftigungsverordnung.
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Dies ist die wichtigste Öffnung der BeschV über-
haupt. Allerdings kommt man nicht so einfach hi-
nein. Denn: Um diese Möglichkeit nutzen zu kön-
nen, muss man bereits aus anderen Gründen einige 
Zeit in Deutschland gelebt und gearbeitet haben.

 Î Nach einer zweijährigen versicherungspflich-
tigen Vorbeschäftigungszeit oder

 Î nach einer dreijährigen Voraufenthaltszeit 

kann § 19c Abs. 1 AufenthG ohne Zustimmung der 
BA für jede Beschäftigung erteilt werden. Entschei-
dend ist, dass man zum Zeitpunkt des Übergangs 
bereits im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder 
Blauen Karte ist. Bei der Voraufenthaltszeit wer-
den alle Zeiten angerechnet, auch Zeiten mit Dul-
dung oder Aufenthaltsgestattung. Zeiten mit einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG werden 

jedoch nur zur Hälfte und maximal für zwei Jahre 
angerechnet. Zeiten mit einer zeitlich begrenzten 
Beschäftigung (§§ 10 bis 15c BeschV) werden unter 
Umständen nicht angerechnet.

Die Regelung des § 9 BeschV ist nicht anwendbar, 
wenn man zuvor im Besitz eines Aufenthaltstitels 
war, der bereits einen unbeschränkten Arbeitsmarkt-
zugang vorsah (z. B. familiäre Aufenthalte). Dies hat 
das Bundesverwaltungsgericht entschieden (BVer-
wG, Urteil vom 21. August 2018; 1 C 22.17). Für Per-
sonen, die mehrere Jahre als Fachkraft, z. B. mit Auf-
enthaltserlaubnis nach § 18a oder b AufenthG tätig 
waren, kann die Regelung des § 9 BeschV jedoch 
Bedeutung haben: Wenn die Fachkrafttätigkeit ver-
loren geht, kann nämlich eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 9 BeschV für 
jede andere Tätigkeit erteilt werden. Es kommt dann 
nicht mehr auf die qualifizierte Tätigkeit an.

§ 19c Abs. 1 AufenthG in Verbindung mit § 9 BeschV:  
Aufenthaltserlaubnis für jede Tätigkeit

§ 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 12 BeschV:  
Aufenthaltserlaubnis für Au-Pair-Tätigkeit

Für ein Au-Pair kann eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 19c Abs. 1 AufenthG in Verbindung mit § 12 
BeschV für max. zwölf Monate erteilt werden. Hierfür 
ist die Zustimmung der BA erforderlich. Weitere Vo-
raussetzungen sind unter anderem:

 Î Alter unter 27 Jahre und A1-Deutschkennt-
nisse

 Î Die Gastfamilie stellt kostenlose Unterkunft 
und Verpflegung zur Verfügung und zahlt ein 
Taschengeld von 280 Euro.

• Informationen zu den Voraussetzungen für ei-
nen Aufenthalt als Au Pair gibt es von der Bun-
desagentur für Arbeit: https://t1p.de/o4dkj. Ein 
Muster für einen Au-Pair-Vertrag gibt es eben-
falls auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit: 
https://t1p.de/xzfg.

https://www.bverwg.de/210818U1C22.17.0
https://www.bverwg.de/210818U1C22.17.0
https://t1p.de/o4dkj
https://t1p.de/xzfg


52

Für die Teilnahme an einem gesetzlich geregel-
ten Freiwilligendienst (z. B. Bundesfreiwilligen-
dienst, Freiwilliges Soziales oder Ökologisches 
Jahr, „Weltwärts“, Europäischer Freiwilligendienst) 
kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 
AufenthG i. V. m. § 14 Abs. 1 Nr. 1 BeschV erteilt 
werden. Hierfür ist keine Zustimmung der BA erfor-
derlich. Voraussetzungen sind unter anderem:

 Î Der Lebensunterhalt muss in der Regel ge-
sichert sein. Werden vom Träger laut Vereinba-

rung die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
übernommen, reicht ein monatliches Taschen-
geld von 302,- Euro zur Sicherung des Lebens-
unterhalts. (vgl. Visumhandbuch, S. 316: https://
t1p.de/ep0aw). Im Rahmen des Freiwilligen-
dienstes besteht Mitgliedschaft in der Kranken- 
und Pflegeversicherung.

 Î Es gibt keine gesetzliche Vorgabe zu erfor-
derlichen Sprachkenntnissen. Die Prüfung, ob 
die Sprachkenntnisse ausreichen, obliegt nor-
malerweise den Einsatzstellen.

§ 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 14 Abs. 1 Nr. 1 BeschV:  
Aufenthaltserlaubnis für Freiwilligendienste

§ 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 15d BeschV:  
Aufenthaltserlaubnis für kontingentierte Kurzzeitbeschäftigung

Diese Aufenthalts- und Beschäftigungsmöglichkeit 
ist neu eingeführt worden. Es handelt sich um Be-
schäftigungen von maximal acht Monaten pro Jahr 
mit einem Umfang von mindestens 30 Wochenstun-
den. Es ist eine Zustimmung der BA erforderlich, 
die nur erteilt werden kann, wenn für bestimmte 
Wirtschaftszweige ein bestimmtes Kontingent fest-
gelegt worden ist. Außerdem muss die Arbeitgebe-
rin tarifgebunden sein oder einem allgemein ver-
bindlich erklärten Branchentarifvertrag unterliegen 
und auch nach dem entsprechenden Tarif zahlen.

Personen, die für einen Kurzaufenthalt visumfrei 
einreisen dürfen (Anhang II der Verordnung (EU) 
2018/1806; https://t1p.de/qse7b), benötigen ledig-
lich eine Arbeitserlaubnis ohne Aufenthaltstitel, 
wenn sie maximal 90 Tage arbeiten wollen. In den 
anderen Fällen wird eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 19c Abs. 1 AufenthG erteilt, nachdem die Person 
mit einem Visum eingereist ist. Für das Visum ist 
eine Vorabzustimmung der BA erforderlich.

Auch wenn es sich um einen ursprünglich kurzfri-
stigen Aufenthalt handelt, ist im Anschluss daran 
ein Wechsel in die anderen Aufenthaltstitel nach 
Abschnitt 3 und 4 (z. B. als Fachkraft, für Ausbil-
dung usw.) möglich, wenn die jeweiligen Vorausset-
zungen dafür erfüllt sind (§ 39 Nr. 1 AufenthV; § 39 
Nr. 11 AufenthV).

Die BA hat für das Jahr 2024 ein Kontingent von 
25.000 Personen festgelegt. Möglich ist die Tätig-
keit in allen Branchen, außer als Erntehelfer*innen 
in der Landwirtschaft. 

• Hier gibt es mehr Informationen:  
https://t1p.de/hdd4h

• Hier gibt es ein Onlineformular zur Beantragung 
einer Vorabzustimmung: https://t1p.de/rahdh

https://t1p.de/ep0aw
https://t1p.de/ep0aw
https://t1p.de/qse7b
https://t1p.de/hdd4h
https://t1p.de/rahdh
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Auch diese Regelung ist neu eingeführt worden, zu-
vor gab es keine Möglichkeit eines Aufenthalts für 
Pflegehilfskräfte. Voraussetzung ist, dass die Per-
son die nach Bundes- oder Landesrecht geregel-
ten (berufsrechtlichen) Voraussetzungen für Pflege-
hilfskräfte erfüllt und entweder über

 Î eine deutsche, staatlich anerkannte Ausbildung 
als Pflegehilfskraft oder

 Î eine ausländische Ausbildung verfügt, die in 
Deutschland durch die zuständige Stelle als der 
Pflegehilfsausbildung gleichwertig anerkannt 
worden ist.

Anwendbar ist diese Regelung auch dann, wenn 
eine Person mit ausländischer Fachkraftausbildung 
einen Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit 
gestellt hat und bei bestehenden wesentlichen Un-
terschieden zur Ausbildung zum Pflegefachmann 
bzw. zur Pflegefachfrau im Ergebnis die Anerken-
nung als Pflegehilfskraft festgestellt wurde.

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis ist die Zustim-
mung der BA erforderlich, die dafür die Be-
schäftigungsbedingungen prüft, aber keine Vor-
rangprüfung durchführt. 

 Î Die Anwendung des § 9 BeschV ist ausgeschlos-
sen, das heißt: Auch nach einer zweijährigen Vor-
beschäftigungszeit können die Personen keine 
Zustimmung zu anderen Tätigkeiten erhalten. Sie 
sind vielmehr dauerhaft auf die Pflegehilfstätig-
keit beschränkt (außer, sie werden als Fachkräfte 
anerkannt, dann ist ein Wechsel in § 18a möglich).

 Î Personen, die erstmalig die Zustimmung zu 
einem Aufenthaltstitel nach § 19c Abs. 1 i. V. 
m. § 22a BeschV erhalten und zum Zeitpunkt 
der Beschäftigungsaufnahme 45 Jahre oder 
älter sind, müssen ein Mindesteinkommen von 
55 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der 
allgemeinen Rentenversicherung nachweisen. 
Dieses liegt im Jahr 2024 bei 4.152,50 Euro 
brutto monatlich bzw. 49.830 Euro brutto 
jährlich. Dies gilt nicht, wenn der Nachweis über 
eine angemessene Altersversorgung erbracht 
werden kann. Von dem Mindesteinkommen 
kann abgesehen werden, wenn ein öffentliches, 
insbesondere ein regionales, wirtschaftliches 
oder arbeitsmarktpolitisches Interesse an der 
Beschäftigung besteht, vor allem dann, wenn 
die Gehaltsschwelle nur geringfügig unter-
schritten oder die Altersgrenze nur geringfügig 
überschritten wird (§ 1 Abs. 2 BeschV).

§ 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 22a BeschV:  
Aufenthaltserlaubnis für Pflegehilfskräfte



54

Es gibt eine spezielle Regelung für 
Berufskraftfahrer*innen, da diese im Ausland in 
aller Regel keinen formalen Ausbildungsabschluss 
erwerben können. Daher ist eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 24a BeschV 
mit Zustimmung der BA möglich, 

 Î wenn bereits ein EU-Führerschein und die 
Grundqualifikation vorliegen. In diesem Fall 
ist eine Beschäftigung als Berufskraftfahrer*in 
möglich (Abs. 1).

 Î Wenn (zunächst) nur der ausländische Führer-
schein vorhanden ist und noch keine Grund-
qualifikation vorliegt, kann anfangs nur eine 
andere Tätigkeit (z. B. als Beifahrer*in) ausge-
übt werden (Abs. 2). In diesem Fall muss der 
Arbeitsvertrag zu den zusätzlich erforderlichen 
Qualifizierungen (z. B. zum Erwerb des EU-Füh-
rerscheins und der „Grundqualifikation“) ver-
pflichten und dies muss in 15 Monaten erreicht 
werden können. Zudem muss dann auch ein 
Übernahmeangebot nach Erwerb der Qualifika-
tionen vorliegen.

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis ist die Zustim-
mung der BA erforderlich, die dafür die Be-
schäftigungsbedingungen prüft, aber keine Vor-
rangprüfung durchführt. 

 Î Die Anwendung des § 9 BeschV ist ausge-
schlossen, das heißt: Auch nach einer zwei-
jährigen Vorbeschäftigungszeit können die 
Personen keine Zustimmung zu anderen Tä-
tigkeiten erhalten. Sie sind vielmehr dauerhaft 
auf die Tätigkeit als Berufskraftfahrer*innen be-
schränkt.

 Î Personen, die erstmalig die Zustimmung zu 
einem Aufenthaltstitel nach § 19c Abs. 1 i. V. 
m. § 24a BeschV erhalten und zum Zeitpunkt 
der Beschäftigungsaufnahme 45 Jahre oder 
älter sind, müssen ein Mindesteinkommen von 
55 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der 
allgemeinen Rentenversicherung nachweisen. 
Dieses liegt im Jahr 2024 bei 4.152,50 Euro 
brutto monatlich bzw. 49.830 Euro brutto 
jährlich. Dies gilt nicht, wenn der Nachweis über 
eine angemessene Altersversorgung erbracht 
werden kann. Von dem Mindesteinkommen 
kann abgesehen werden, wenn ein öffentliches, 
insbesondere ein regionales, wirtschaftliches 
oder arbeitsmarktpolitisches Interesse an der 
Beschäftigung besteht, vor allem dann, wenn 
die Gehaltsschwelle nur geringfügig unter-
schritten oder die Altersgrenze nur geringfügig 
überschritten wird (§ 1 Abs. 2 BeschV).

 Î Für Berufskraftfahrer*innen werden rechtlich 
zwar keine Deutschkenntnisse vorausgesetzt. 
Die Botschaften sollen jedoch im Visumverfah-
ren B-1-Deutschkenntnisse verlangen, wenn in 
Deutschland sowohl der EU-Führerschein als 
auch die Grundqualifikation erworben werden 
müssen. Wenn die Grundqualifikation bereits 
vorhanden ist, sollen keine Deutschkenntnisse 
verlangt werden (Visumhandbuch, S. 150).

 Î Für Berufskraftfahrer*innen ist das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren nach § 81a Auf-
enthG möglich (vgl. AH FEG; Nr. 81a.1.5).

§ 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 24a BeschV:  
Aufenthaltserlaubnis für Berufskraftfahrer*innen
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Für bestimmte Staatsangehörige gelten erhebliche 
Erleichterungen: Sie können eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 19c Abs. 1 i. V. m. § 26 Abs. 1 BeschV für jede 
Tätigkeit, unabhängig von der Qualifikation, erhalten. 
Dies gilt auch dann, wenn die Arbeitgeberin ihren Sitz 
nicht in Deutschland hat (z. B. bei Telearbeit).

 Î Diese Regelung gilt für Staatsangehörige von An-
dorra, Australien, Israel, Japan, Kanada, Südkorea, 
Monaco, Neuseeland, San Marino, Großbritannien 
und Nordirland (soweit sie nicht mehr dem Frei-
zügigkeitsgesetz unterliegen) sowie USA.

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis ist die Zustim-
mung der BA erforderlich, die dafür die Be-
schäftigungsbedingungen prüft und eine Vor-
rangprüfung durchführt. 

 Î Nach einer zweijährigen Vorbeschäftigungszeit 
bzw. einer dreijährigen Voraufenthaltszeit kön-
nen sie die Arbeit ohne eine neue Zustimmung 
der BA wechseln (§ 9 BeschV). 

 Î Die meisten der oben genannten Staatsangehö-
rigen sind außerdem von der Visumpflicht be-
freit und können die Aufenthaltserlaubnis direkt 
in Deutschland einholen (§ 41 Abs. 1 AufenthV).

§ 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 26 Abs. 1 BeschV:  
Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung privilegierter Staatsangehöriger

§ 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 26 Abs. 2 BeschV:  
Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung nach der „Westbalkanregelung“

Für die Staatsangehörigen der Westbalkanstaaten 
gilt ebenfalls eine Sonderregelung: Auch sie können 
für jede Tätigkeit, unabhängig von der Qualifikati-
on, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Allerdings 
gibt es gegenüber der zuvor genannten Gruppe er-
hebliche Schlechterstellungen.

 Î Diese Regelung gilt für Staatsangehörige von 
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mon-
tenegro, Nordmazedonien und Serbien.

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis ist die Zustim-
mung der BA erforderlich, die dafür die Be-
schäftigungsbedingungen prüft und eine Vor-
rangprüfung durchführt. 

 Î Es ist zwingend ein Visumverfahren im Her-
kunftsland durchzuführen. Die erstmalige Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis im Inland ohne 
Visum ist nicht möglich. Die Visumverfahren 
dauern oftmals sehr lange.

 Î In den letzten zwei Jahren vor der Visumbean-
tragung dürfen keine Leistungen nach dem 

AsylbLG bezogen worden sein (während eines 
Voraufenthalts).

 Î Die Anwendung des § 9 BeschV ist ausge-
schlossen, das heißt: Auch nach einer zwei-
jährigen Vorbeschäftigungszeit brauchen die 
Personen bei jedem Arbeitgeber*innenwechsel 
eine neue Zustimmung. Dies trägt zu Abhängig-
keitsverhältnissen bei und begünstigt Ausbeu-
tungsstrukturen. Wenn die erstmalige Zustim-
mung vor dem 1. Januar 2021 erteilt worden ist, 
gilt diese Einschränkung nicht. 

 Î Personen, die erstmalig die Zustimmung zu 
einem Aufenthaltstitel nach § 19c Abs. 1 i. V. 
m. § 26 Abs. 2 BeschV erhalten und zum Zeit-
punkt der Beschäftigungsaufnahme 45 Jahre 
oder älter sind, müssen ein Mindesteinkommen 
von 55 Prozent der Beitragsbemessungsgren-
ze der allgemeinen Rentenversicherung nach-
weisen. Dieses liegt im Jahr 2024 bei 4.152,50 
Euro brutto monatlich bzw. 49.830 Euro brutto 
jährlich. Dies gilt nicht, wenn der Nachweis über 
eine angemessene Altersversorgung erbracht 
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werden kann. Von dem Mindesteinkommen 
kann nur in begründeten Ausnahmefällen abge-
sehen werden, wenn ein öffentliches Interesse 
an der Beschäftigung besteht (§ 1 Abs. 2 Be-
schV).

 Î Selbstverständlich stehen Angehörigen der 
Westbalkanstaaten auch die anderen „norma-
len“ Regelungen (§ 18a/b, Blaue Karte usw.) 
offen, wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen 
erfüllen. Dann gelten die hier beschriebenen 
Einschränkungen nicht.

§ 19c Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 6 BeschV: Aufenthaltserlaubnis  
für Beschäftigung mit besonderen berufspraktischen Kenntnissen

Diese Aufenthaltsmöglichkeit, die bisher nur IT-
Spezialist*innen offenstand, ist seit 1. März 2024 für 
alle Berufsgruppen geöffnet. Dies ist ein Kernpunkt 
der Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
und wird als die so genannte „Erfahrungssäule“ 
bezeichnet. Die Idee ist: Personen, die zwar einen 
ausländischen Berufsabschluss haben, der in ihrem 
Herkunftsland, aber nicht in Deutschland anerkannt 
ist, können durch Berufserfahrung die fehlende 
deutsche Anerkennung ausgleichen. Eine Feststel-
lung der Gleichwertigkeit ist dann nicht erforderlich. 
Hierfür gibt es dann die Aufenthaltserlaubnis nach § 
19c Abs. 2 AufenthG in Verbindung mit § 6 BeschV.

Voraussetzung ist, dass die Person folgendes erfüllt:

 Î ein ausländischer Berufsabschluss nach min-
destens zweijähriger Ausbildungsdauer oder 
ein Hochschulabschluss. Diese müssen im 
Ausland staatlich anerkannt sein. Diese Voraus-
setzung soll in Deutschland durch die Zentral-
stelle ausländisches Bildungswesen (ZAB) ge-
prüft werden. Nur Personen, die im Bereich der 
IT- oder Telekommunikationstechnologie tätig 
werden wollen, müssen keinen formalen Ab-
schluss nachweisen.

 Î einen Arbeitsplatz mit einer qualifizierten Be-
schäftigung mit einem Einkommen von minde-
stens 3.398 Euro brutto monatlich bzw. 40.770 
Euro brutto jährlich. Nur wenn der Betrieb ta-
rifgebunden ist, gilt dieses Mindesteinkommen 
nicht. Für Personen, die bei erstmaliger Ertei-
lung schon 45 Jahre alt sind, ist das vorausge-
setzte Einkommen noch höher. 

 Î Zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung, die 
in den letzten fünf Jahren erworben wurde (im 
Ausland oder in Deutschland).

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 2 
AufenthG i. V. m. § 6 BeschV ist die Zustim-
mung der BA erforderlich, die dafür eine Prü-
fung der Beschäftigungsbedingungen, aber kei-
ne Vorrangprüfung durchführt.

 Î Für eine zusätzliche Nebenbeschäftigung ist 
eine Erlaubnis der Ausländerbehörde erforder-
lich. Diese benötigt dafür zusätzlich eine Zu-
stimmung der BA. 

 Î Ein Arbeitgeberwechsel muss bei der Auslän-
derbehörde beantragt werden. Auch hierfür ist 
eine neue Zustimmung der BA erforderlich. Die 
Anwendung des § 9 BeschV ist ausgeschlos-
sen, das heißt: Auch nach einer zweijährigen 
Vorbeschäftigungszeit oder dreijährigen Vo-
raufenthaltszeit brauchen die Personen bei je-
dem Arbeitgeber*innenwechsel eine neue Zu-
stimmung. 

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine zusätzliche Erlaubnis erteilen 
(§ 21 Abs. 6 AufenthG). 



57

Welche deutschen Sprachkenntnisse müs-
sen erfüllt werden?

 Î Für § 19c Abs. 2 AufenthG sind gesetzlich keine 
bestimmten Deutschkenntnisse vorausge-
setzt. 

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für § 19c Abs. 2 AufenthG muss der Lebensun-
terhalt in der Regel gesichert sein (§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 AufenthG).

 Î Der Lebensunterhalt ist gesichert, wenn kein 
Anspruch auf ergänzende Leistungen nach 
dem SGB II besteht. Es gibt daher kein fest-
gelegtes Mindesteinkommen. Es darf kein An-
spruch auf aufstockende Leistungen nach SGB 
II bestehen. Es muss daher das anrechenbare 
Einkommen (nach Abzug der Erwerbstätigen-
Freibeträge gem. § 11b SGB II) höher liegen als 
der individuelle Bedarf (jeweiliger Regelbedarf 
plus Kosten der Unterkunft). Kindergeld, Kin-
derzuschlag, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kurzarbeiter-
geld werden dabei zum Einkommen hinzuge-
rechnet. 

 Î Unabhängig davon setzt § 19c Abs. 2 i. V. m. § 
6 BeschV ein festgelegtes Mindesteinkommen 
voraus. Dies liegt bei 45 Prozent der Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzlichen Renten-
versicherung und beträgt im Jahr 2024 3.398 
Euro brutto monatlich bzw. 40.770 Euro brut-
to jährlich. Nur wenn der Betrieb tarifgebun-
den ist, gilt dieses Mindesteinkommen nicht.

 Î Personen, die erstmalig die Zustimmung zu 
einem Aufenthaltstitel nach § 19c Abs. 2 i. V. 
m. § 6 BeschV erhalten und zum Zeitpunkt der 
Beschäftigungsaufnahme 45 Jahre oder älter 
sind, müssen ein Mindesteinkommen von 55 
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der 
allgemeinen Rentenversicherung nachweisen. 
Dieses liegt im Jahr 2024 bei 4.152,50 Euro 
brutto monatlich bzw. 49.830 Euro brutto 
jährlich. Dies gilt nicht, wenn der Nachweis über 

eine angemessene Altersversorgung erbracht 
werden kann. Von dem Mindesteinkommen 
kann abgesehen werden, wenn ein öffentliches, 
insbesondere ein regionales, wirtschaftliches 
oder arbeitsmarktpolitisches Interesse an der 
Beschäftigung besteht, vor allem dann, wenn 
die Gehaltsschwelle nur geringfügig unter-
schritten oder die Altersgrenze nur geringfügig 
überschritten wird (§ 1 Abs. 2 BeschV).

• Ausführliche Informationen zur Frage der Le-
bensunterhaltssicherung finden Sie in der Ar-
beitshilfe „Die Lebensunterhaltssicherung 
als Erteilungsvoraussetzung für einen Auf-
enthaltstitel“ des Paritätischen Gesamtver-
bands (https://t1p.de/7jq3v).

Welche Leistungsansprüche bestehen  
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach  
§ 19c Abs. 2 AufenthG?

Mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 2 
AufenthG besteht, sofern die individuellen Voraus-
setzungen erfüllt sind, dem Grunde nach Anspruch 
unter anderem auf folgende Sozialleistungen:

 Î Arbeitslosengeld I und andere Leistungen 
des SGB III

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Kinderzuschlag, wenn die Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens sechs Monate erteilt wird. 

 Î Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II (aufstockend 
während der Beschäftigung sowie nach Been-
digung der Beschäftigung, sofern das Aufent-
haltsrecht fortbesteht). Allerdings kann die 
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 
SGB II das Aufenthaltsrecht gefährden. Dies 
sollte daher nur in besonderen Ausnahmen in 

https://t1p.de/7jq3v
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Anspruch genommen werden. Das Jobcenter 
oder Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländer-
behörde zu informieren, wenn man mit § 19c 
Abs. 2 AufenthG einen Antrag auf Leistungen 
nach SGB II oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 
AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus §19c Abs. 2 AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel ist grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel möglich (§ 39 Nr. 1 AufenthV). 
Es gibt keine Wechselsperren. 

 Î Eine Niederlassungserlaubnis kann norma-
lerweise nach fünf Jahren über § 9 AufenthG 
beansprucht werden. Die privilegierte Nieder-
lassungserlaubnis nach § 18c Abs. 1 AufenthG 
ist aus § 19c Abs. 2 AufenthG heraus nicht zu-
gänglich.

 Î Nach fünf Jahren ist unter bestimmten Bedin-
gungen auch die Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EU (§ 9a AufenthG) möglich.

 Î Eine Einbürgerung ist unmittelbar aus § 19c 
Abs. 2 AufenthG möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 19c Abs. 2 AufenthG ist unter 
erleichterten Bedingungen möglich. Es muss 
in der Regel der Lebensunterhalt gesichert sein 
und es muss einen Krankenversicherungsschutz 
geben.

 Î Es muss aber kein ausreichender Wohnraum 
nachgewiesen werden (§ 29 Abs. 5 AufenthG).

 Î Die Familienangehörigen (Ehepartner*innen 
und minderjährige Kinder) müssen keine 
Deutschkenntnisse nachweisen (§ 30 Abs. 1 
S. 3 Nr. 5 AufenthG; § 32 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 Auf-
enthG).

 Î Es gibt die Möglichkeit des Nachzugs auch 
von Eltern und Schwiegereltern, wenn erst-
mals ab dem 1. März 2024 die Aufenthaltser-
laubnis nach § 19c Abs. 2 erteilt worden ist (§ 
36 Abs. 3 AufenthG).

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis wird normalerweise für 
vier Jahre erteilt. Bei einem kürzer befristeten 
Arbeitsvertrag wird die Aufenthaltserlaubnis für 
die Dauer des Arbeitsvertrags plus drei Monate 
erteilt (§ 18 Abs. 4 AufenthG).

 Î Es gibt keine ausdrückliche Schutzrege-
lung für den Fall des Verlusts der Arbeit. Die 
Ausländerbehörde kann dann entweder die 
Aufenthaltserlaubnis weitergelten lassen oder 
eine Fiktionsbescheinigung ausstellen oder § 
20a AufenthG für die Arbeitsuche erteilen.

 Î Die Person muss der Ausländerbehörde inner-
halb von zwei Wochen mitteilen, wenn die 
Arbeit vorzeitig beendet wird (§ 82 Abs. 6 Auf-
enthG). Sonst droht ein Bußgeld bis 1.000 Euro 
(§ 98 Abs. 5 AufenthG).

 Î Für § 19c Abs. 2 AufenthG kann das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren beantragt werden 
(§ 81a Abs. 5 AufenthG). Dies muss die künftige 
Arbeitgeberin beantragen. 
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Dies ist eine Sonderregelung: Es kann unabhängig 
von den Regelungen der Beschäftigungsverordnung 
und unabhängig von der Qualifikation eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 19c Abs. 3 AufenthG erteilt 
werden, wenn an dieser Tätigkeit im Einzelfall „ein 
öffentliches, insbesondere ein regionales, wirt-
schaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse 
besteht.“ Hierfür ist die Zustimmung der BA erfor-
derlich, die dafür eine Prüfung der Beschäftigungs-
bedingungen und eine Vorrangprüfung durchführt. 
Es muss sich nicht um eine qualifizierte Tätigkeit 
handeln.

Die Hürden hierfür sind aber hoch. Die BA schreibt 
in ihren Fachlichen Weisungen zur Frage, wann ein 
arbeitsmarktpolitisches Interesse vorliegen kann: 
„Ein öffentliches Interesse für die Zustimmung liegt 
z. B. vor, wenn Arbeitsplätze in dem betroffenen Be-
trieb oder in anderen Betrieben (z. B. Zuliefer-Be-

trieben) erhalten oder geschaffen werden. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn in einem Betrieb nicht 
genügend Fachkräfte vorhanden sind und durch die 
Beschäftigung eines Ausländers verhindert werden 
kann, dass dem Betrieb Aufträge entgehen.“ (BA, 
Fachliche Weisung Aufenthaltsgesetz und Beschäf-
tigungsverordnung, Nr. 19c.0.2)

Für die Prüfung, ob ein regionales oder wirtschaft-
liches Interesse vorliegt, ist die Botschaft bzw. die 
Ausländerbehörde zuständig.

Die Regelung des § 19c Abs. 3 AufenthG findet nur 
dann Anwendung, wenn für die Tätigkeit keine „nor-
male“ Regelung in der Beschäftigungsverordnung 
enthalten ist. 

Da diese Regelung nur sehr selten Anwendung findet, 
soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden.

§ 19c Abs. 3 AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung  
im öffentlichen Interesse

§ 19d AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für zuvor qualifizierte Geduldete

Dies ist eine Aufenthaltserlaubnis, die eingeführt 
worden ist, um Menschen mit Duldung eine Per-
spektive zu bieten, wenn sie gut qualifiziert sind und 
einen Arbeitsplatz haben. Es gibt mehrere Möglich-
keiten, in diese Aufenthaltserlaubnis zu kommen:

 Î Es liegt ein deutscher Hochschulabschluss 
oder ein deutscher qualifizierter Ausbildungs-
abschluss oder ein deutscher Ausbildungsab-
schluss in einer Pflegehilfstätigkeit, oder

 Î es liegt ein ausländischer Hochschulab-
schluss vor, der in Deutschland anerkannt ist 
oder als gleichwertig gilt und es wird seit zwei 
Jahren eine dem Abschluss angemessene Be-
schäftigung ausübt, oder

 Î es liegt kein Abschluss vor, aber es wird be-
reits seit drei Jahren eine qualifizierte Be-
schäftigung ausgeübt (das heißt: eine Tätigkeit, 
für die üblicherweise eine mindestens zweijäh-
rige Ausbildung vorausgesetzt wird).

In diesen Fällen soll die Aufenthaltserlaubnis für 
eine der Qualifikation entsprechende Beschäfti-
gung nach § 19d Abs. 1 AufenthG erteilt werden. 
Die Tätigkeit muss also qualitativ und inhaltlich mit 
dem Abschluss eng in Verbindung stehen.

 Î Wenn zuvor eine Ausbildungsduldung vorge-
legen hatte, wird die Aufenthaltserlaubnis nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung für die 
dem Abschluss entsprechende Tätigkeit nach § 
19d Abs. 1a AufenthG erteilt.
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Es sind jeweils eine Reihe weiterer Voraussetzungen 
zu erfüllen, unter anderem ausreichender Wohn-
raum, B1-Deutschkenntnisse, keine Täuschung über 
aufenthaltsrechtlich relevante Umstände, keine 
Verhinderung oder Verzögerung von Abschiebungs-
maßnahmen in der Vergangenheit, keine Bezüge zu 
Extremismus oder Terrorismus und keine Straftaten 
über bestimmten Grenzen.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Auf-
enthG für die dem Abschluss entsprechende 
Beschäftigung ist eine Zustimmung der BA er-
forderlich, die dafür eine Prüfung der Beschäfti-
gungsbedingungen, aber keine Vorrangprüfung 
durchführt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt 
nur zu dieser Beschäftigung. Für eine Nebentä-
tigkeit ist die Erlaubnis der Ausländerbehörde 
erforderlich. Hierfür ist gegebenenfalls eine Zu-
stimmung der BA erforderlich. 

 Î Nach zwei Jahren Ausübung einer dem Ab-
schluss entsprechenden Beschäftigung besteht 
die Berechtigung zu jeder Beschäftigung 
– ohne neue Erlaubnis der Ausländerbehörde 
und unabhängig von den Qualifikationsanforde-
rungen der Tätigkeit.

 Î Für eine selbstständige Nebentätigkeit (z. B. 
eine freiberufliche Tätigkeit) kann die Auslän-
derbehörde eine Erlaubnis erteilen (§ 21 Abs. 6 
AufenthG). 

Welche deutschen Sprachkenntnisse  
müssen erfüllt werden?

 Î Es werden B1-Kenntnisse verlangt (§ 19d Abs. 1 
Nr. 3 AufenthG).

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Der Lebensunterhalt muss in der Regel gesi-
chert sein (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). 

 Î Der Lebensunterhalt ist gesichert, wenn kein An-
spruch auf ergänzende Leistungen nach dem 
SGB II besteht. Es gibt daher kein festgelegtes 
Mindesteinkommen. Es darf kein Anspruch auf 
aufstockende Leistungen nach SGB II bestehen. 
Es muss daher das anrechenbare Einkommen 
(nach Abzug der Erwerbstätigen-Freibeträge 
gem. § 11b SGB II) höher liegen als der individu-
elle Bedarf (jeweiliger Regelbedarf plus Kosten 
der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, El-
terngeld, Unterhaltsvorschuss, Arbeitslosengeld 
I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei 
zum Einkommen hinzugerechnet. 

Welche Leistungsansprüche bestehen mit ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 19d AufenthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Leistungen des SGB III (Arbeitslosengeld I, 
Berufsausbildungsbeihilfe, Arbeitsförderung, z. 
B. Unterstützung bei der Suche eines Nebenjobs)

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss 
und Kinderzuschlag. Kindergeld für sich selbst 
kann man nur erhalten, wenn die Eltern nach-
weislich tot oder verschollen sind. 

 Î BAföG nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II. Die Inan-
spruchnahme von Leistungen nach dem SGB 
II kann das Aufenthaltsrecht gefährden. 
Dies sollte daher nur in besonderen Ausnahmen 
in Anspruch genommen werden. Das Jobcenter 
oder Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländerbe-
hörde zu informieren, wenn man mit § 19d Auf-
enthG einen Antrag auf Leistungen nach SGB II 
oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).
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In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 19d AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel kann grundsätzlich in alle anderen 
Aufenthaltstitel stattfinden (§ 39 Nr. 1 AufenthV).

 Î Allerdings gilt dies unter Umständen nicht, 
wenn in der Vergangenheit schon mal ein Asyl-
verfahren negativ entschieden worden ist. Ins-
besondere könnte dann der Wechsel in § 18a 
oder b AufenthG gesperrt sein (§ 10 Abs. 3 S. 
4 AufenthG). Ob diese Sperre auch noch fortbe-
steht, obwohl zwischenzeitlich bereits eine (an-
dere) Aufenthaltserlaubnis erteilt worden war, 
ist noch nicht abschließend geklärt.

 Î Eine Niederlassungserlaubnis kann nach § 9 
AufenthG beantragt werden. Für diese muss man 
insgesamt fünf Jahre im Besitz einer Aufenthalts-
erlaubnis gewesen sein (und weitere Vorausset-
zungen erfüllen). Die Zeiten mit Aufenthaltsge-
stattung oder Duldung zählen dabei nicht mit.

 Î Nach fünf Jahren ist unter bestimmten Bedin-
gungen auch die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EU (§ 9a AufenthG) möglich.

 Î Eine Einbürgerung ist aus § 19d AufenthG di-
rekt möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 19d AufenthG richtet sich 
nach den allgemeinen Regelungen. Es gibt 
keine Erleichterungen gegenüber den „norma-
len“ Voraussetzungen.

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Abs. 1a Auf-
enthG (nach der Ausbildungsduldung) wird für 
zwei Jahre erteilt (und danach verlängert). Für die 
Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Abs. 1 AufenthG 
gibt es keine klare Regelung. Sie sollte entspre-
chend § 18 Abs. 4 AufenthG für die Dauer des 
Arbeitsvertrags plus drei Monate erteilt werden.

 Î Die Person muss der Ausländerbehörde inner-
halb von zwei Wochen mitteilen, wenn die Arbeit 
vorzeitig beendet wird (§ 82 Abs. 6 AufenthG). 
Sonst droht ein Bußgeld bis 1.000 Euro (§ 98 
Abs. 5 AufenthG).

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 19d kann (bzw. 
muss) auch nach einem negativ entschiedenen 
Asylverfahren und unabhängig von einem Visum-
verfahren erteilt werden (§ 19d Abs. 3 AufenthG).

 Î Auch Personen, die zuvor im Besitz einer hu-
manitären Aufenthaltserlaubnis waren, können 
§ 19d erhalten, obwohl sie zuvor nicht geduldet 
waren (§ 19d Abs. 4 AufenthG).
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Diese Aufenthaltserlaubnis spielt keine große Rolle. 
Sie ist vorgesehen nur für den Europäischen Frei-
willigendienst und nicht etwa für FSJ, BufDi usw. 
Für diese Tätigkeiten wird vielmehr § 19c Abs. 1 Auf-
enthG i. V. m. § 14 BeschV angewendet. 

Zu weiteren Einzelheiten: siehe § 19c Abs. 1 i. V. m. 
§ 14 BeschV.

§ 19e AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für Europäischen Freiwilligendienst

§ 38a AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für Personen mit langfristiger 
Aufenthaltsberechtigung in einem anderen EU-Staat

Diese Aufenthaltserlaubnis gehört streng genom-
men nicht an diese Stelle, da sie in Kapitel 2 Ab-
schnitt 7 AufenthG angesiedelt ist und damit kein 
Aufenthaltstitel für die Erwerbstätigkeit ist. Den-
noch soll sie hier kurz behandelt werden, da sie in 
der Beratungspraxis keine geringe Rolle spielt: Für 
Menschen, die schon lange in einem anderen EU-
Staat leben (z. B. als anerkannte Flüchtlinge oder 
als Familienangehörige) bietet dieser Paragraf die 
erleichterte Möglichkeit, nach Deutschland zu zie-
hen, um hier zu arbeiten. Auf diese Aufenthaltser-
laubnis besteht ein Anspruch, wenn man

 Î In einem anderen EU-Staat den Status als 
„Langfristig Aufenthaltsberechtigte*r“ in-
nehat. Dies kann man daran erkennen, dass 
die Person schon lange Zeit in einem anderen 
EU-Staat gelebt hat und dort einen speziellen 
Aufenthaltstitel besitzt, der in Deutschland „Er-
laubnis zum Daueraufenthalt-EU“ heißen würde. 

• Eine Übersicht, wie der Titel in dem jeweiligen 
EU-Staat heißt, finden Sie in einer ausführlichen 
Arbeitshilfe des Paritätischen Gesamtver-
bands zu § 38a: https://t1p.de/6w88f

 Î Der Lebensunterhalt in Deutschland gesichert 
ist. Dies wird in erster Linie durch eine Erwerbs-
tätigkeit in Deutschland erreicht werden kön-
nen.

 Î Für die Aufnahme einer Beschäftigung in 
Deutschland muss die BA zustimmen. Hierfür 
wird eine Prüfung der Beschäftigungsbedin-
gungen durchgeführt, die Vorrangprüfung ist 
hierfür am 18. November 2023 gestrichen wor-
den.

 Î Die Beschäftigungserlaubnis kann für jede Tä-
tigkeit, unabhängig von der Qualifikation erteilt 
werden. Leiharbeit ist jedoch nicht möglich. 
Nach einem Jahr berechtigt die Aufenthaltser-
laubnis zu jeder Tätigkeit, ohne eine neue Zu-
stimmung einholen zu müssen.

• Eine ausführliche Arbeitshilfe des Paritä-
tischen Gesamtverbands zu § 38a gibt es 
hier: https://t1p.de/6w88f

https://t1p.de/6w88f
https://t1p.de/6w88f
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Die Beschäftigungsduldung ist kein Aufenthaltsti-
tel, sondern eine Duldung, die ausreisepflichtigen 
Personen erteilt werden soll, wenn sie in einem be-
stimmten Umfang erwerbstätig sind. Die Beschäf-
tigungsduldung ist eine besondere Form der Er-
messensduldung nach § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG, 
die in Verbindung mit § 60d AufenthG erteilt wird. 
Sie gibt Sicherheit vor der Abschiebung. Die Re-
gelungen zur Beschäftigungsduldung sind kürzlich 
verändert worden, sodass nun deutlich mehr Men-
schen die Voraussetzungen erfüllen können. Daher 
sollen die Grundzüge hier dargestellt werden:

Die Voraussetzungen für die Beschäftigungsdul-
dung sind unter anderem:

 Î Einreise bis spätestens 31. Dezember 2022

 Î Identität muss bis zur Beantragung der Be-
schäftigungsduldung geklärt sein, spätestens 
bis 31. Dezember 2024. Die Identitätsklärung 
ist nicht identisch mit einem Pass. Vielmehr 
können auch andere Dokumente für die Identi-
tätsklärung ausreichend sein. Die Frist gilt auch 
als eingehalten, wenn alle erforderlichen und 
zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden sind, 
aber das Ergebnis erst nach der Frist eintritt.

 Î Seit zwölf Monaten im Besitz einer Duldung

 Î Seit zwölf Monaten in einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 20 Wochenstunden. Es 
muss keine qualifizierte Beschäftigung sein.

 Î Der Lebensunterhalt muss in den letzten zwölf 
Monaten und auch künftig durch die Beschäfti-
gung gesichert sein.

 Î Es müssen mündliche A2-Deutschkenntnisse 
vorliegen

 Î Es dürfen keine Straftaten vorliegen.

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, soll die Be-
schäftigungsduldung für 30 Monate erteilt werden. 
Im Anschluss an die 30 Monate soll eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25b Abs. 6 AufenthG erteilt 
werden. In vielen Fällen kann aber auch schon vor-
her eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a oder b 
AufenthG erfüllt sein.

§ 60d AufenthG: Beschäftigungsduldung
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Aufenthalte für die Arbeitssuche

Im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
sind die Möglichkeiten für Aufenthalte zum Zwecke 
der Suche eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes 
mehr und mehr ausgeweitet worden. Diese Rege-
lungen waren bislang vor allem im § 20 AufenthG 

enthalten. Seit dem 1. Juni 2024 sind zwei neue 
Paragrafen hinzugekommen: Mit § 20a und b Auf-
enthG ist die so genannte „Chancenkarte“ einge-
führt worden. Es handelt sich dabei um die „Poten-
zialsäule“ der Fachkräfteeinwanderung.

 

§ 20 AufenthG: Aufenthaltserlaubnis für die Arbeitssuche

§ 20 AufenthG regelt ab 1. Juni 2024 in seinem 
Absatz 1, unter welchen Bedingungen Personen 
, die einen Abschluss in Deutschland absolviert 
haben, eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der 
Arbeitsuche erhalten können. Die meisten dieser 
Regelungen waren im Wesentlichen auch schon vor 
diesem Zeitpunkt in Kraft, sie befanden sich vorher 
allerdings noch in § 20 Abs. 3 AufenthG. 

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 20 Abs. 1 AufenthG 
für die Suche einer Erwerbstätigkeit muss unter fol-
genden Bedingungen erteilt werden:

 Î Es wurde mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
16b oder 16d AufenthG ein Studium in Deutsch-
land erfolgreich abgeschlossen;

 Î Es wurde mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
18d oder 18f eine Forschungstätigkeit abge-
schlossen;

 Î Es wurde mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
16b eine qualifizierte Berufsausbildung erfolg-
reich abgeschlossen;

 Î Es wurde mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
16d AufenthG ein berufliches Anerkennungs-
verfahren erfolgreich abgeschlossen (Feststel-
lung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation 
oder Erteilung der Berufsausübungserlaubnis);

 Î Es wurde eine Assistenz- oder 
Helfer*innenausbildung im Gesundheits- oder 
Pflegewesen erfolgreich abgeschlossen.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Während des Aufenthalts mit § 20 AufenthG ist 
jede Erwerbstätigkeit erlaubt. Dies gilt sowohl 
für Beschäftigungen unabhängig von der Quali-
fikation als auch für selbstständige Tätigkeiten. 

Welche deutschen Sprachkenntnisse müs-
sen erfüllt werden?

 Î Für § 20 AufenthG werden vom Aufenthaltsge-
setz keine Sprachkenntnisse vorausgesetzt. 

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis muss der Lebens-
unterhalt zwingend gesichert sein (§ 20 Abs. 
2 AufenthG).

 Î Der Lebensunterhalt ist gesichert, wenn kein 
Anspruch auf ergänzende Leistungen nach 
dem SGB II besteht. Es gibt daher kein fest-
gelegtes Mindesteinkommen. Es darf kein An-
spruch auf aufstockende Leistungen nach SGB 
II bestehen. Es muss daher das anrechenbare 
Einkommen (nach Abzug der Erwerbstätigen-
Freibeträge gem. § 11b SGB II) höher liegen als 
der individuelle Bedarf (jeweiliger Regelbedarf 
plus Kosten der Unterkunft). Kindergeld, Kin-
derzuschlag, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kurzarbeiter-
geld werden dabei zum Einkommen hinzuge-
rechnet. Bei der Prüfung der Lebensunterhalts-
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sicherung wird normalerweise auf die gesamte 
Bedarfsgemeinschaft abgestellt, das heißt, 
auch für Ehepartner*innen und Kinder muss der 
Lebensunterhalt gesichert sein, wenn sie mit 
der Person zusammenleben.

 Î Als groben Orientierungswert bei Erwerbstä-
tigkeit kann man ein Nettoeinkommen von 910 
Euro plus die Kosten für die Warmmiete für 
eine alleinstehende Person heranziehen.

Welche Leistungsansprüche bestehen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 20 Auf-
enthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Arbeitslosengeld I und andere Leistungen 
des SGB III

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, 
wenn eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird oder 
Elternzeit in Anspruch genommen oder Arbeits-
losengeld I bezogen wird.

 Î Anspruch auf Kinderzuschlag nur, wenn bereits 
fünf Jahre Aufenthaltsdauer in Deutschland.

 Î Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II und Leistungen 
nach SGB XII nur, wenn bereits fünf Jahre 
Aufenthalt in Deutschland vorliegt. In der 
Zeit zuvor können in Notfällen lediglich Über-
brückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 S. 3ff 
SGB XII in Anspruch genommen werden. Die 
Aufenthaltserlaubnis nach § 20 AufenthG ist 

davon abhängig, dass der Lebensunterhalt 
gesichert ist. Daher wird die Inanspruchnah-
me von Leistungen nach dem SGB II oder 
XII das Aufenthaltsrecht gefährden. Dies 
sollte daher nur in besonderen Ausnahmen in 
Anspruch genommen werden. Das Jobcenter 
oder Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländerbe-
hörde zu informieren, wenn man mit § 20 Auf-
enthG einen Antrag auf Leistungen nach SGB II 
oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 20 AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel ist grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel möglich (§ 39 Nr. 1 AufenthV). 
Es gibt keine Wechselsperren.

 Î Auch die Niederlassungserlaubnis ist grund-
sätzlich nicht ausgeschlossen.

 Î Eine Einbürgerung ist unmittelbar aus § 20 
AufenthG nicht möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit § 20 
AufenthG richtet sich nach den „normalen“ Re-
gelungen (d.h.: mit Lebensunterhaltssicherung, 
Sprachkenntnissen, Wohnraumerfordernis, kein 
Nachzug von Eltern und Schwiegereltern).

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu 18 Mo-
nate erteilt. Nur bei Personen, die eine Aus-
bildung im Pflegeassistenzbereich absolviert 
haben, wird die Aufenthaltserlaubnis zunächst 
auf bis zu zwölf Monate befristet und kann dann 
einmalig um sechs Monate verlängert werden.

 Î Eine Verlängerung über die 18 Monate hinaus 
ist nicht möglich.
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§ 20a und b AufenthG: „Chancenkarte“

Hier eine Übersicht, für die es Punkte gibt:

Merkmal nach § 20b Absatz 1  

Nummer

Punkte 

bei Erfül-

lung des 

Merkmals

Bescheid über die teilweise Gleichwertig-

keit (Defizitbescheid) mit erforderlichen 

Qualifizierungsmaßnahmen liegt vor

4

B2 Deutschkenntnisse 3

B1 Deutschkenntnisse 2

A2 Deutschkenntnisse 1

C1 Englischkenntnisse 1

Einschlägige Berufserfahrung von fünf 

Jahren in den letzten sieben Jahren

3

Einschlägige Berufserfahrung von zwei 

Jahren in den letzten fünf Jahren

2

Hochschulabschluss in einem Eng-

passberuf gem. § 18g Abs. 1 Nr. 1 

AufenthG

1

Unter 36 Jahre alt 2

Unter 41 Jahre alt 1

In den letzten fünf Jahren mindes-

tens sechs Monate rechtmäßig und 

ununterbrochen in Deutschland

1

Ehegatt*in erfüllt die Voraussetzun-

gen für die Chancenkarte

1

Zu beachten ist, dass diese Übersicht nur eine gro-
be Orientierung bieten kann, da das Gesetz eine 
Reihe von Ausnahmen und Sonderregelungen ent-
hält, in welchen Fällen doch keine Punkte gutge-
schrieben werden.

§ 20a AufenthG sieht zwei Formen der Chancen-
karte vor: 

 Î Die „Such-Chancenkarte“ (§ 20a Abs. 5 S. 1 
AufenthG) für bis zu ein Jahr und 

§ 20a und b AufenthG regeln seit 1. Juni 2024, un-
ter welchen Bedingungen man ansonsten – also 
zusätzlich zu den dargestellten Möglichkeiten des 
§ 20 AufenthG – eine Aufenthaltserlaubnis für die 
Suche nach einer Erwerbstätigkeit oder einer Qua-
lifizierungsmaßnahme für das Anerkennungsver-
fahren erhalten kann. 

Die Chancenkarte kann unter folgenden Vorausset-
zungen erteilt werden:

 Î Man ist eine Fachkraft. Das heißt: Es gibt ei-
nen deutschen, oder einen anerkannten bzw. als 
gleichwertig geltenden ausländischen Hoch-
schulabschluss oder qualifizierten Ausbildungs-
abschluss. 

Oder:

 Î Man hat einen ausländischen Hochschulab-
schluss oder mindestens zweijährigen aus-
ländischen Ausbildungsabschluss, der zwar 
nicht in Deutschland anerkannt ist, aber im Her-
kunftsland anerkannt ist. Dies ist auch nach-
gewiesen, wenn man einen Defizitbescheid 
über die Teilanerkennung des Abschlusses in 
Deutschland hat. In diesem Fall müssen außer-
dem A1-Deutschkenntnisse oder B2-Englisch-
kenntnisse vorhanden sein. Außerdem müssen 
in diesem Fall mindestens sechs Punkte nach 
§ 20b AufenthG bzw. der Tabelle im Anhang zu 
§ 20b AufenthG erreicht werden (siehe im De-
tail: Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 217, 2023, S. 
20: https://t1p.de/kjgic). 

https://t1p.de/kjgic
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 Î die „Folge-Chancenkarte“ (§ 20a Abs. 5 
S. 2 AufenthG) für bis zu zwei weitere Jahre, 
wenn ein Arbeitsplatzangebot für eine 
qualifizierte Beschäftigung vorliegt, aber 
noch kein „normaler“ Aufenthaltstitel für die 
Erwerbstätigkeit erteilt werden kann (z. B. weil 
noch die erforderliche Berufserfahrung für § 19c 
Abs. 2 AufenthG gesammelt werden muss). Für 
eine nicht-qualifizierte Helfer*innentätigkeit ist 
die Folge-Chancenkarte nicht möglich.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Während des Aufenthalts mit § 20a Abs. 5 S. 
1 AufenthG („Such-Chancenkarte“) ist eine 
Nebentätigkeit von durchschhnittlich (be-
zogen auf die gesamte Geltungsdauer) 20 
Wochenstunden erlaubt sowie zusätzlich be-
stimmte Probebeschäftigungen im Rahmen von 
je zwei Wochen.

 Î Während des Aufenthalts mit § 20a Abs. 5 S. 2 
(„Folge-Chancenkarte“) ist eine konkrete quali-
fizierte Beschäftigung, der die BA zugestimmt 
hat, erlaubt. 

Welche deutschen Sprachkenntnisse  
müssen erfüllt werden?

 Î Für Personen, die Fachkräfte sind (also einen 
deutschen oder als gleichwertig anerkannten 
ausländischen Abschluss haben), werden keine 
Sprachkenntnisse vorausgesetzt.

 Î Für Personen, die einen ausländischen Ab-
schluss haben, der in Deutschland nicht aner-
kannt ist, müssen mindestens A1-Deutschkennt-
nisse oder B2-Englischkenntnisse vorliegen.

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 20a Auf-
enthG muss der Lebensunterhalt zwingend ge-
sichert sein (§ 20a Abs. 4 AufenthG).

 Î Der Lebensunterhalt ist gesichert, wenn kein 
Anspruch auf ergänzende Leistungen nach 

dem SGB II besteht. 

 Î Als groben Orientierungswert bei Erwerbstä-
tigkeit kann man ein Nettoeinkommen von 910 
Euro plus die Kosten für die Warmmiete für 
eine alleinstehende Person heranziehen.

Welche Leistungsansprüche bestehen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 20a  
AufenthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Arbeitslosengeld I und andere Leistungen 
des SGB III

 Î Familienleistungen (Kindergeld, Elterngeld, 
Unterhaltsvorschuss) können nach jetzigem 
Stand ebenfalls bezogen werden.

 Î Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

 Î BAföG i. d. R. nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II und Leistun-
gen nach SGB XII nur, wenn bereits fünf 
Jahre Aufenthalt in Deutschland vorliegt. 
In der Zeit zuvor können in Notfällen lediglich 
Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 S. 
3ff SGB XII in Anspruch genommen werden. 
Die Aufenthaltserlaubnis nach § 20a Auf-
enthG ist davon abhängig, dass der Lebens-
unterhalt gesichert ist. Daher wird die Inan-
spruchnahme von Leistungen nach dem SGB 
II oder XII das Aufenthaltsrecht gefährden. 
Dies sollte daher nur in besonderen Ausnahmen 
in Anspruch genommen werden. Das Jobcenter 
oder Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländerbe-
hörde zu informieren, wenn man mit § 20a Auf-
enthG einen Antrag auf Leistungen nach SGB II 
oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).
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In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 20a AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel ist grundsätzlich in jeden anderen 
Aufenthaltstitel möglich (§ 39 Nr. 1 AufenthV). 
Es gibt keine Wechselsperren.

 Î Allerdings ist die Niederlassungserlaubnis 
aus der Such-Chancenkarte (§ 20a Abs. 5 S. 1) 
nicht möglich. Aus der „Folge-Chancenkarte“ 
(§ 20a Abs. 5 S. 2 AufenthG) ist die Niederlas-
sungserlaubnis nach § 9 AufenthG möglich. Die 
Zeit mit Such-Chancenkarte wird dabei ange-
rechnet.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit § 20a 
AufenthG richtet sich nach den „normalen“ Re-
gelungen (d.h.: mit Lebensunterhaltssicherung, 
Sprachkenntnissen, Wohnraumerfordernis, kein 
Nachzug von Eltern und Schwiegereltern).

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die „Such-Chancenkarte“ kann Personen, 
die bereits im Inland leben, nur erteilt werden, 
wenn sie einen Aufenthaltstittel nach Abschnitt 
3 oder 4 (also nach den Paragrafen 16a bis 21) 
besitzen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, 
wenn sie eine Ausbildung  oder eine Anerken-
nungsmaßnahme nicht erfolgreich abgeschlos-
sen haben.

 Î Die „Such-Chancenkarte“ (§ 20a Abs. 5 S. 1 
AufenthG) wird für bis zu ein Jahr erteilt. 

 Î Die „Folge-Chancenkarte“ (§ 20a Abs. 5 S. 
2 AufenthG) wird für bis zu zwei weitere Jahre 
erteilt, wenn ein Arbeitsplatzangebot für eine 
qualifizierte Beschäftigung vorliegt, aber noch 
kein „normaler“ Aufenthaltstitel für die Erwerbs-
tätigkeit erteilt werden kann (z. B. weil noch die 
erforderliche Berufserfahrung für § 19c Abs. 2 
AufenthG gesammelt werden muss).

 Î Eine neue „Such-Chancenkarte“ kann danach 
erneut nur erteilt werden, wenn man sich nach 
dem Ende der Geltungsdauer der letzten Such-
Chancenkarte mindestens so lange im Ausland 
oder erlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hat, 
wie man sich davor auf Grundlage einer Such-
Chancenkarte im Bundesgebiet aufgehalten 
hat. Daher ist nach den zwei Jahren Folge-
Chancenkarte oft auch wieder eine neue Such-
Chancenkarte möglich. 

 Î Daher ist prinzipiell denkbar, dass man ket-
tenartig mit Such-Chancenkarte – Folge-
Chancenkarte – Such-Chancenkarte – Folge-
Chancenkarte usw. in Deutschland lebt. Die 
Such-Chancenkarte muss dazwischen dann nur 
für eine „logische Sekunde“ erteilt werden.
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§ 21 AufenthG ist eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zwecke der Ausübung einer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit. Sie ist denkbar für Personen, die 
ein Unternehmen in Deutschland gründen wollen, 
aber auch für die freiberufliche Tätigkeit, z. B. für 
Künstler*innen oder Honorarkräfte.

 Î § 21 Abs. 1 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für Personen, die in Deutschland ein Unterneh-
men gründen wollen. Hierfür müssen recht 
hohe Voraussetzungen erfüllt werden: Es muss 
ein wirtschaftliches oder regionales Interesse 
an der Unternehmensgründung vorliegen, die 
Tätigkeit muss positive Auswirkungen auf die 
Wirtschaft erwarten lassen und die Finanzie-
rung muss gesichert sein. Hierfür sind ein Busi-
nessplan, Finanzierungsplan usw. erforderlich.

 Î § 21 Abs. 2a AufenthG ist eine erleichterte Auf-
enthaltserlaubnis für Personen, die in Deutsch-
land einen Hochschulabschluss absolviert 
haben oder die als Forscher*innen eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 18b, 18d oder 19c Abs. 1 
AufenthG oder eine Blaue Karte EU besitzen. 
Ihnen soll die Aufenthaltserlaubnis auch ohne 
die oben beschriebenen Voraussetzungen er-
teilt werden.

 Î § 21 Abs. 2b AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis 
für Fachkräfte, die ein Unternehmen gründen 
wollen und dafür ein Stipendium erhalten. Die 
Aufenthaltserlaubnis wird auch für die Vorberei-
tungsphase der Unternehmensgründung erteilt.

 Î  § 21 Abs. 5 AufenthG ist die Aufenthaltserlaub-
nis für Personen, die eine freiberufliche Tätig-
keit ausüben wollen.

Was gilt für die Beschäftigungserlaubnis?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zu der je-
weiligen selbstständigen Tätigkeit.

 Î Sie dürfte darüber hinaus zu jeder (Neben-)
Beschäftigung berechtigen (§ 4a Abs. 1 und 
2 AufenthG), da sie nicht zur Ausübung einer 
bestimmten „Beschäftigung“ erteilt wurde, son-
dern zur Ausübung einer bestimmten „selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit“. Möglicherweise 
haben die Ausländerbehörden diesbezüglich 
eine andere Rechtsauffassung.

Welche deutschen Sprachkenntnisse  
müssen erfüllt werden?

 Î Das Gesetz sieht keine bestimmten Spra-
chanforderungen vor. 

Was muss für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erfüllt werden?

 Î Der Lebensunterhalt muss in der Regel gesi-
chert sein (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). 

 Î Der Lebensunterhalt ist gesichert, wenn kein An-
spruch auf ergänzende Leistungen nach dem 
SGB II besteht. Es gibt daher kein festgelegtes 
Mindesteinkommen. Es darf kein Anspruch auf 
aufstockende Leistungen nach SGB II bestehen. 
Es muss daher das anrechenbare Einkommen 
(nach Abzug der Erwerbstätigen-Freibeträge 
gem. § 11b SGB II) höher liegen als der individu-
elle Bedarf (jeweiliger Regelbedarf plus Kosten 
der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, El-
terngeld, Unterhaltsvorschuss, Arbeitslosengeld 
I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei 
zum Einkommen hinzugerechnet. 

 Î Für Personen, die bei erstmaliger Erteilung be-
reits 45 Jahre oder älter sind, wird zusätzlich 
vorausgesetzt, dass sie über eine angemessene 
Altersversorgung verfügen.
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Welche Leistungsansprüche bestehen mit ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 21 AufenthG?

Mit diesem Aufenthaltstitel besteht, sofern die indi-
viduellen Voraussetzungen erfüllt sind, dem Grunde 
nach Anspruch unter anderem auf folgende Sozial-
leistungen:

 Î Leistungen des SGB III (Arbeitslosengeld I, 
Berufsausbildungsbeihilfe, Arbeitsförderung, z. 
B. Unterstützung bei der Suche eines Neben-
jobs)

 Î Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss 
und Kinderzuschlag, wenn sie für mindestens 
sechs Monate erteilt wird.

 Î BAföG nur, wenn die Person selbst bereits 
fünf Jahre in Deutschland lebt und gearbeitet 
hat oder wenn die Eltern in den letzten sechs 
Jahren bestimmte Vorbeschäftigungszeiten in 
Deutschland erfüllen (§ 8 Abs. 3 BAföG).

 Î Bürgergeld nach dem SGB II. Die Inan-
spruchnahme von Leistungen nach dem SGB 
II kann das Aufenthaltsrecht gefährden. Dies 
sollte daher nur in besonderen Ausnahmen in 
Anspruch genommen werden. Das Jobcenter 
oder Sozialamt ist verpflichtet, die Ausländerbe-
hörde zu informieren, wenn man mit § 21 Auf-
enthG einen Antrag auf Leistungen nach SGB II 
oder XII stellt (§ 87 Abs. 2 S. 3 AufenthG).

In welche anderen Aufenthaltstitel kann 
man aus § 21 AufenthG wechseln?

 Î Ein Wechsel kann grundsätzlich in alle anderen 
Aufenthaltstitel stattfinden (§ 39 Nr. 1 AufenthV).

 Î Eine Niederlassungserlaubnis kann nach drei 
Jahren erteilt werden (§ 21 Abs. 4 AufenthG). Die-
se Erleichterung gilt nicht für Freiberufler*innen 
mit Aufenthaltserlaubnis nach § 21 Abs. 5 Auf-
enthG. Diese können erst nach fünf Jahren die 
Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG er-
halten. Nach fünf Jahren ist unter bestimmten 
Bedingungen auch die Erlaubnis zum Dauerauf-
enthalt-EU (§ 9a AufenthG) möglich.

 Î Eine Einbürgerung ist aus § 21 AufenthG direkt 
möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es für den  
Familiennachzug?

 Î Der Familiennachzug zu Menschen mit Aufent-
haltserlaubnis nach § 21 AufenthG ist unter er-
leichterten Bedingungen möglich. Es muss in 
der Regel der Lebensunterhalt gesichert sein 
und es muss einen Krankenversicherungsschutz 
geben.

 Î Es muss kein ausreichender Wohnraum nach-
gewiesen werden (§ 29 Abs. 5 AufenthG).

 Î Die Familienangehörigen (Ehepartner*innen 
und minderjährige Kinder) müssen keine 
Deutschkenntnisse nachweisen (§ 30 Abs. 1 
S. 3 Nr. 5 AufenthG; § 32 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 Auf-
enthG).

 Î Es gibt die Möglichkeit des Nachzugs auch 
von Eltern und Schwiegereltern, wenn erst-
mals ab dem 1. März 2024 die Aufenthaltser-
laubnis nach § 21 erteilt worden ist (§ 36 Abs. 3 
AufenthG).

Was ist sonst noch wichtig?

 Î Die Aufenthaltserlaubnis nach § 21 AufenthG 
wird auf längstens drei Jahre befristet (und ist 
danach verlängerbar).

 Î Die Person muss der Ausländerbehörde inner-
halb von zwei Wochen mitteilen, wenn die 
selbstständige Tätigkeit beendet wird (§ 82 
Abs. 6 AufenthG). Sonst droht ein Bußgeld bis 
1.000 Euro (§ 98 Abs. 5 AufenthG).

 Î Personen, die einen anderen Aufenthaltstitel 
besitzen und selbstständig tätig sein möchten, 
kann nach § 21 Abs. 6 AufenthG diese selbst-
ständige Tätigkeit erlaubt werden.

• Weitere Informationen zum Thema Selbststän-
digkeit und Aufenthaltsrecht gibt es auf der Sei-
te: www.wir-gruenden-in-deutschland.de/ 

http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/
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